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l5tfonbttt l5cftimmungm 
au~ btm .9parltaCCtnttdJt 

Süc bie 3eidJnungsbemlJtigung bec ffofl enbeamten, 
füt bie Dec;sinfung, 11.lüdtsal)lung unb Det:jäl)rung 
oon ßpaceinlagen unb füc ben Detluft bes Spat• 

ltalf enbudJes gelten bie im ffa(f emaum 
ausl)ängenben Beftimmungen. 

Die l'fojf e ift bctcd)tigt abec nicl)t oecpntctJtet, an 
jeben ;:Jnl)abec bes .5pacltajf enbucl)es 3al)lung 3u 

lei~en (§ 808 BGS.) 

Muster und Warenze;chen paetzlieh~ot:zt@s111 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!--7~ 

nanltoetbinbungen : 

.Canbesbank unb <5ito3entmle füel 
3roeigftelte Htbeck füo. nr. 38/1 

1:anbesbank unb <5ito3enttale füel 
füo. tlt. 36/8 

fjambutgifd)e tanbesbanh- <5ito3entcale -
f.5ambutg füo. Ut. 42/211 · 

l1eid)sbanhl)auptftelle f)ambmg 2/5211 

Poftfd)edtkonto: fjambm:g füo. Ut. 6823 

12-. 
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Vordrnck-A 
Natüi:liche Personen Ablieferung von Bargeld 

und 

3. ' Ausfertigung ~ 
erhält der Einreicher " 

Anmeldung von Reichsmarkkonten bei Geldinstituten 
Diesen Vordruck müssen alle natürlichen Personen ausfüllen, die eigenes Bargeld in Reichs- oder Rentenmark oder 
in Marknoten der Alliierten Militärbehörde besitzen oder die bei einem Geldinstitut ein Reichsmarkkonto für eigen, 
Rechnung unterhalten. Sämtliche Bargeldbestände und Reichsmarkkonten. der Mitglieder einer Familie oder einer 
alleinstehenden Person sind auf einem Vordruck aufzuführen. Familienmitglieder sind Ehemann, Ehefrau und 
Kinder, die beim Inkrafttreten der neuen Währnng das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben. Nur wer nicht Mitglied 
einer Familie in diesem Sinne ist, hat als alleinstehende Person für sich allein einen Vordruck auszufüllen. Auf die 
Haushaltungszugehörigkeit kommt es nicht an. . . 
Kann infolge räumlicher Trennung der Familie ein gemeinsamer Vordruck nicht ausgefüllt werden, so sind die getrennl 
lebenden Familienmitglieder berechtigt und verpflichtet, einen eigenen Vordruck unter Beachtung der Ziffern 5 und 6 
auszufüllen. 
Alle Fragen sind zu beantworten, gegebenenfalls mit „ja", ,,nein" oder „entfällt". 
Diesen Vordruck kann auch ein durch schriftliche Vollmacht ausgewiesener Vertreter des zur Ablieferung oder 
Anmeldung Verpflichteten ausfüllen und abgeben. In diesem Fall sind sämtliche Angaben nicht auf: den Vertreter, 
sondern auf den Vertretenen abzustellen. 

1. Angaben über die Person, die Bargeld abliefert oder Reichsmarkkonten anmeldet, und über ihre Familienmit­
glieder. Familienmitglieder, für die infolge räumlicher Trennung die Angaben zu den Ziffern 2 und 3 nicht gemacht 
-werden können, sind nicht hier, sondern unter Ziffer 6 aufzuführen . 

Lfd. Zuname Vorname Geburts· Verwandt- ! 
Nr. datum sc aftsverh. 

Beruf 

f __ 
l 
J ____ _ 
'f 

2. Sämtliche Reichsmarkkonten der unter Ziffer 1 genannten Personen 

Auf welchen Namen 
lautet des Konto? 

----- --------,--:::---- -,------
Ge ld in sti tut Gesperrt 

Konto nach Kontostand * 
Nr. Gesetz 52 RM 

·u / nein ame Ort 

s um m e a 11 Cr l On t e 11 RM. Ltrr (/ ~ 
3. Gesamtbetrag der abzuliefernden Bargeldbestände der unter ZiITcr l genannten .,...,,,,, 

Personen ..;R~M~·-=:::;:======== 

4. Gesamtsumme des Bargeldes und aller Konten RM . 

*) Ist der gemaue Kontostand vom Tage des lnkrafttretens c1Cr neuen Wiihruog nicht brkannt, so ist er so genau wi o möglich anzugeben , 
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5. Wohns i tz des Haushaltsvorstandes 
( von i hm nur auszufüllen, wenn er diesen Vordruck nicht am Wohnsitz abgeben karin ; 

von Familienmitgliedern auszufüllen, die infolge räumlicher Trennung einen eigenen Vordruck abgeben müssen) 

(Zuname) (Vom,me)~ (Genaue Anschrift) 

6. Familienmitglieder, die infolge räumlicher Trennung nicht unter Ziffer 1 aufgeführt sind (einschlie3s\ich des etwa 
abwesend~n Haushaltsvorstandes). 

Gegenwärtiger Aufenthalt 
Lfd. 
Nr. 

Zu- und Vorname Geburts- Verwandt- l----------,------..,.------
datum schaftsverh. 

Ort Kr SLrasse r . 
_, 

. .... . .... , ... ···•···---·--· . ·•· ········· .. ·····~·-······· ........... ...... ·· ····· ....... ,......... .. ...... . ······· .................. ············ ···········. . ........ ............................ ....... ····· ······ ...... . 

••••••••••• H•••••••••• • •• • ••••••- -~••·•• 0 0 0• •• ••••••••••-'• ••••• •• •••••••••••••• • • • .. ••••••••••• -•••••• o• • • •••• •o oo o • ••••• oo••••••••••o•••••••••O OOOo•H o••o• •••••••••••••••o•OOO ••••••••••O·• O oOo• • •-••••• •• ••• •• • • 

. 

7. Finanzamt, bei dem die letzte Einkommen• oder Vermögensteuererklärung abgegeben wurde : 

.. 
' .. ~ ~ 
(Beze~u~ O~Finanzamte ) 

8. Wird dieser Vordruck bei einer H1ffsumtau~chstelle abgegeben, und besteht kein I{onto l,ei einem Kreditinstitut, 
so ist liier <las Kreditiu itut anwgeb .a tveld,es da, ßargeld abgeliefert' werden oll. 

(Bezeichnung des Kreditinstituts) 
„ I 

(Ort) 

9. Wird der Vordruck von einem ~chrifllich bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet, so sind hier dessen 
und Anschrift anzugeben. 

( ame) (Vorname) (Stras e) 

Ich versichere, dafi ich die vor tehenden Angaben nach bestem Wis~en und Gewissen gemacht habe. 

.l\[ir ist bekannt, da.6 vorsätzlich falsche Angaben mit einer Geldstrafe bis zu 50,000 Deutsche 

'ame 

Mark 
und mit Gefängnis b is zu 5 Jahren besu.;aft werden können. 

. ~ . U~Jr. A~~-~~:: · .. J;«j, ~ ';' 
~I ', ~~ (;x:~ =:::.L-~.:.:.:...-\-'"(U!.Jne!lte

2
r~sc~hLri-'-ft-) .!e~~,~~-

\ ' Qui t tu n g 

Der Empfang de umstehend unter Zifler 3 r.ufgefiihrten Barbetrages und der Ausfertigungen 1 und 2 dieses or- · 
drucks wird hiermit bescheinigt. 

Hr. 

KREISSPARKASSE 
STORMARH 

BAD OLDESLOE 

Entschädigungs-Gutschrift 
( A llsparerentschHdigung) 

I 

/ ffJfl 

frltdi t1illt 1 :md11rtit11I ltd 01dt1lot 35 000 J 54 
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Bad Oldesloe, 

den 31. 1. 1954 

Wir freuen uns, Ihnen 

die zustehende 

Altsparerentschädigung 

mitteilen zu können. 

Die näheren Bestim­

mungen finden Sie auf 

der Rückseite. 

Wir bi tten Sie, diese 

Mitteilung sorgfältig 

aufzubewahren und bei 

Verfügungen VOIZU­

legcn. 

Mit freundlicher Empfehlung 

1 h re 

s 
U llerschriften j 

KR ~ Plr; rns!MRN 

Enlschädigungs-Gutschrifl 
gemäß § 18 des Gesetzes zur Milderung von Härten der Währungsreform (Altsparergesetz) 

1 

Stand Ihres Sparguthabens am 

1 

Entschädigungsf:ihiger 
Konto-Nummer 20. 6.48 1 1. 1. 40 Betrag 

/ .. / K3i / 7 1 RM JC.ß./// 1 RM • JJC..t~JJ IRM .._j ½/ ~ 

/Pr 

Erläuterun_gen 

E Guthaben 

Zinsen 1953 

Vermerke: 

Datum 

00 1. 2. 1954 

.... 
.:,. 

-C/1 

.... 
0-

1 Auszahlung 1 

PLP 

Einzahlung Bestand Vorgang 

,I-f,_;/(1 

l?P fa ~ ;.ff( ~ V~ I 

Koni.., eschen ··I 

ClDl-
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Bestimmungen 

über die Allsparerenlschödigung 

1. Das Entschädigungsguthaben wurde nach dem Gesetz zur 
Milderung von Härten der Währungsreform (Altsparergesetz) 

vom 14. Juli 1953 (Bundesgesetzblatt I, S. t95) errechnet. 

2. Gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes beträgt der Ent 
schädigungsanspruch für Altspareinlagen 13,5"0 des niedrigeren 

Sparbetrages vom 1. 1. 1940 oder 20. 6. 1948, aufgerundet 

auf volle 10 Dpf. 

3. Der Anspruch aus dem Entschädigungsguthaben wird in dem 
Umfange zur Auszahlu 1g freigegeben, in dem Mittel aus dem 
Lastenausgleichsfonds ,:ugewiesen werden. Ungeachtet dieser 
gesetzlichen Regelung :1aben wir E-Outhaben bis zu DM 100 . 
in vollem Umfange und bei höheren Guthaben einen Betrag 
von DM 100. zuzüglich 4 % Zinsen für das Jahr 1953 frei­

gegeben. 

4. Verfügungen über freigegebene Beträge können nur von dem 
in dieser Mitteilung aufgeführten Berechtigten oder von einem 
ausreichend legitimierten Vertreter, in jedem Fall nur gegen 
Vorlage entsprechender Personalausweise und dieser Benach­

richtigung, getroffen werden . 

.'i. Wünschen Sie die Umschreibung der freigegebenen Guthaben 
auf ein Sparkonto, so genügt eine kurze schriftliche oder 
mü ndliche Mitteilung. Soweit bereits ein Sparkonto besteht. 
wird gebeten, diese Sparkontonummer anzugeben. 

Vordruck-A 
Nati.ir liche Personen Ablieferung von Bargeld 

und 

3. Ausfertigung 
erhält der Einreicher ID 

Anmeldung von Reichsmarkkonten bei Geldinstituten 
Diesen Vonlruck müssen alle natürlichen Personen ausfiilJerr, die eigenes Bargeld in Reichs- oder Rentenmark oder 
in 11Iarlmoten der Alliierten Militärbehörde besitzen oder clje. bei einem Geldinstitut ein Reichsmarkkonlo fi.ir eigene 
Rechnung unterhalten. Sämtliche Bargcldbe rnncte lmd Reichsmarkkonten der 1fitglieder einer Familie oder einer 
alleinstehenden Person sind auf einem Vordruck aufzuführen. Familienmitglieder sind Ehemann, Ehefrau untl 
l{inder, die beim Inkrafttreten der neuen Währung das 18. Lebensjahr nicht Yollendet haben. Nur wer nicht Mitglied 
einer Familie in diesem Sinne ist, hat als alleinstehende .Person für sich allein einen Vordruck auszufüllen. Auf die 
Ilau~haltungszugehörigkeit kommt es nicht an. 
Kann infolge räumlicher Trennung der Familie ein gemeinsamer Vordruck nicht ausgefüllt werden, so sind die getrennt 
lt.:bcnclen Familienmitglieder berechtigt und verpflichtet, einen eigenen Vordruck unter Beachtung der Ziffern 5 und 6 
auszufüllen. · 
Alle Fragen sind zu beantworten, gegebenenfalls mit "ja", "nein" oder" entfällt", 
Diesen Vordruck kann auch ein durch schriftliche Vollmacht ausgewiesener Vertreter des zur Ablieferung oder 
Anmeldung \'erpflichtcten ausfüllen und abgeben. ln diesem Fall sind sämtliche Angaben nicht auf den Vertretl)r 
sondern auf den Verlrclenen abzustellen. 
1. Angaben über die Person, die Bargeld abliefert oder Reichsmarkkonten anmeldet, und über ihre Familienmit­

glieder. Familienmitglieder, für die infolge räumlicher Trennung die Ang1b:m zu den Ziffern 2 und 3 nicht gemacht 
werden können, sind nicht hier, sondern unter Ziffer 6 aufzuführen. 

Beruf Lf1.l. l Geburts- 1 Verwandt- , 
Nr. , Zuname Vorname I datum schaftsverh. 

l S~ h Mi a. t , E __ l_i_s_l_b_e_t_h___ 14 . 5. 29' --~--__,_J _<3_~_0_n_e_i_d_e_r_·e-h r 11 n g --
· · · · · · ······· ···~············· ·········· ······· ······· ·············· ····,· ······· ·· ······ ··,··············· ··l ··· ·········· ··················· ······· ····· 

···· ·l ······· ····· ············ ··· ····· ···· ···· · ...... ············· ·· ··· ·· ······ ········· l ·· ··· ··· ····· ···l············ ··· ······· ·· ·············· ··· ··· 

: : : :: : :: :: ::: ! : :: >> 1 :: :::::::::: : i :: ::::::: :::::::::: : ::::::::::: :::::::: : 
·····l ··· ·················:····_- ················· ····1·················· ··· ···············1··· ····· ········· ·1··· ··· ···· ················· ·· ·· ··· ···· ······· 

2. S:in1tliche Rcichsmarkkonten der unter Ziffer 1 genannten Personen 

Auf welcht!n Kamen 
lautet das Konto? 

:Name 

Geldinstitut 

Ort 

Konto 
Nr. 

Gesperrt 
nach 

Gesetz 52 
Kontosland* 

IUI 
ja/1:_cii~ _____ _ 

Sch~idt ,Eli ~blt~ Kraissi~rk~sse Ahrensburg 14367 ~ein l 350 . -
..... ;;· ..................... ·:,····· .. ·1·. ·;~·~ ~ ~;·~·;~~ ·~·~ .. . ·~~~ ·;·~·~ ;~·~·~. ·~ ~· ~·~ ~·~ ·;;~· .. ... ·:,· .. ..... ..... ·~;;·:~· ... . 
······················ ·· ······· ········ ··· ···· ······· ···· ··············· ··············· ··············'"··· ·········· ·· ..... ..... ..... ··········· ·········· 

················ ············· ·········· ················· ··· ·············1······· ········• ................. , .. ........ . l .............. ····················· 
········· ··· .. ··················· ······ ·· ·· ·············· ··· ············ ............................. .. ............. l ..... ......... ··············· ·· .. .. 
.......... ............... .............. ······ ····· ·· ·············· .. ···· ... ................ ......... .. ... .. ....... .. -r .. ····· ·· ····· ·· ··················· 

Summe aller Kon ten 
3. Gc~amthetrng der abznliefc _1den Bargeldbestände der unter Ziffer 1 genannten 

Personen 

4. Gesamtsumme des Bargeldes und aller Konten 

R1I 1 78': . -

R~I 700 . -., __ __.;..._;;._ __ 
RM -2 .A.8 ') --

•ht der i;enaue Ifonto5land vom Tage des lnkrafllrctcns der neuen \Vcihrung nicht bekannt, so ist er so genau wie mögli::h ar:wgebc.:i. 

1b 
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5. Wohnsitz des Haushaltsvorstandes 

(von ihm nur auszufüllen, wenn er diesen Vordruck nicht am Wohnsitz abgeben kann; 

von Fa m i 1 i e n mit g I i e der n auszufüllen, die infolge räumlicher Trennung einen eigenen Vordruck abgeben müssen) 

ntflll lt 
-

(Zuname) (Vorname) (Genaue Anschrift) 

6. Familienmitglieder, die infolge räumlicher Trennung nicht unter Ziffer 1 aufgeführt sind (eins-chliesslich des etwa 
abwesenden Haushai tsvors tandes). 

1 

1 
• 1 

Gegenwärtiger Aufenthalt 
Lfd.' Geburts- Verwandt-
Nr. Zu- uad Vorname datum schaflsverh. 1 1 

Ort Kreis · Strasse Nr. 
- - ------- - __ _ n-t lt_ _ · ___ _ -

~: 1 ::: : : :::: : :::: : :: :,: : :::: :::r ::::: :: r :: : :: : : : :::: J: ::::::: · : : : : : 
7. Finanzamt, bei dem die letzte Einkommen-oder VermögcnstcnercrkHirung abgrgeben wurde: 

e t J 

(Bezeichnung Ul1d Ort des Finanzamls) 

8. Wird dieser Vordruck bei einer Hilfsumtauschstelle abge~eben, und besteht kein Konto bei einem Kreditinstitut 
so ist hier das Kredilinslitut anzugeben, an welches das B:irgeld abgeliefert werden soll. ' 

entt 11 
(füzeichnung des Kreditinstituts) (Ort) 

9. Wird der\ ordruck von einem schriftlich bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet, so sind hier dessen Name und 
Anschrift anzugeben. 

(Name) (Vorname) 
- ---- -

e tfäll t 
(Ort) (Strasse) 

Ich ,·ersichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 

M!r ist brkannt,. dass vorsätzlich fals~h~ Angaben mit C'iner G e I d strafe bis zu 50,000 Deutsche Mark und 
nut Ge f ä n g (l'ul:iso4f .@~\,; \in11rtilltwerdcn können. 

Ahrensb l!"-;!./ 110:st. ~OtM, cf~1otl. 
-- - Stemkat}m '.2 - -

- {Ort) \::itrasse) (Datum) (linterschriftj 

------
Quittung „ 

/ 

_r 
) 

./ 
✓-

Der Empfang des umstehend unter Ziffer 3 aufgeführten Barbetrages u~r"' Ausfertigungen 
drucks wird hiermit bescheinigt. :- .,.,-

~-•.,,.,_.:uO - ' 

1 und 2 dieses Vor-

1~ 

·11 1 t ~ ~ 
,1)1 • ro1) 

MLiJ 2-0 6-~1l 9. ttv 

. ttE ~' 

• ?)\A)~ 2~ 
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3.5etricbsroirtfcbaftlicbe li1.eifttt 
für bit l~ra~is btr ~parkaffen un6 <§irootntraltri 

Herausgegeben von der Arbeirsgemeinschafl Deulscher Sparkassen· und Giroverbände und Girozenhalen e.V.. Bonn, 

August 1953 Bonn Heft 8 

Altsparerentschädigung 

Querschnitt durch die Diskussion über die technische Durchführung 
Am 15. Juli 1953 wurde das Altsparergesetz verkündet. 
Kurze Zeit vorher ging den Sparkassen das Merkblatt 
NF 13 zu. Seitdem hat sich die Diskussion über die 
technische Durchführung der Altsparerentschädigung 
von der zentralen Ebene in die regionale und lokale 
Ebene verlagert. Fast täglich treffen Anfragen, Hin­
weise und Organisationsvorschläge bei den Verbänden 
und der Arbeitsgemeinschaft ein. Zwei dieser Zuschrif­
ten, die sich mit der Frage der Nutzbarmachung des 
Lochkartenlohnverfahrens für die Durchführung der 
Altsparerentschädigung beschäftigen, werden nachste­
hend wieder·gegeben. In den ü brigen Zuschriften und 
Hinweisen werden vorzugsweise folgende grundsätz­
liche Fragen behandelt: 

Gutschrift auf Sparkonto oder auf Entschädigungs­
guthabenkonto? 

Es ist vorgesehen, bedarf allerdings noch einer end­
gültigen Entscheidung, daß vorzeitig, d . h . vor der Frei­
gabe von Entschädigungsguthaben durch das Bundes­
ausgleichsamt, die Entschädigungsguthaben auf Konten 
bis 100,- DM nach Abschluß des Amtsverfahrens frei­
gegeben werden sollen. Demzufolge wird im Merkblatt 
vorgeschlagen, diese Beträge sofort auf den in der Re­
gel bereits bestehenden DM- Sparkonten zu verbuchen 
und damit in m indestens 60 bis 70 0/o aller Entschädi­
gungsfälle eine endgültige Lösung zu schaffen. Sowohl 
zur materiellen als auch zur verfahrensmäßigen Seite 
dieses Vorschlags Hegen zahlreiche Hinweise vor. 

Die materielle Regelung wird von manchen als liqui­
ditätsmäßig zu weitgehend, von anderen als geschäfts­
politisch und betriebstechnisch zu eng angesehen. Dar­
aus werden dann für die technische Abwicklung d ie 
entsprechenden Schlußfolgerungen gezogen. 
Bei den Dberlegungen über die zweckmäßigste Form 
der technischen Durchführung sind zwei Gesichts­
punkte von Bedeutung. 

1. Es kann davon ausgegangen werden, daß die end­
gültige Fassung der „Richtlinien über die vorzei­
tige Auszahlung von Entschädigungsguthaben" 
lediglich die Freigabe der Ent<:ctläd!gungsguthaben 
bis 100,- DM vorsehen wit'd. 

2. Geschäfts- und sparpolitisches Ziel der Freigabe 
ist es, die Entschädigungsguthaben zwar disponibel 
zu machen, sie aber in möglichst großem Umfang 
in echte Spareinlagen umzuwandeln. In welchem 

Ausmaß dieses Ziel erreicht werden wird, läßt 
sich mit Bestimmtheit nicht sagen. ,,Neigt man 
der optimistischen Betrachtungsweise zu", wurde 
neulich erklärt, ,,dann wird man die Beträge 
sofort auf Sparkonto verbuchen. Ist man der 
Auffassung, daß wesentlich mehr als die Hälfte 
der Guthaben abgehoben wird, dann ist ein Ent­
schädigungsguthabenkonto in primitivster Form, 
das zugleich als Abhebungs- oder Buchungsbeleg 
verwendet werden kann, zweckmäßig." Entsteht aber 
bei der Ausfertigung eines solchen Guthabenkontos 
nicht ein größerer sächlicher und personeller Auf­
wand als bei 'der Buchung auf bereits bestehenden 
DM-Sparkonten und, soweit das nicht m öglich ist, 
auf den RM-Konten? Gewiß, die RM-Konten sind 
vielfach unübersichtlich. Für eine Übergangslösung 
reichen sie aber noch in jedem Fall aus. Sobald fest­
steht, daß über den Entschädigungsbetrag nicht ver­
fügt wird, wäre dann eine neue K ontokarte anzule­
gen. Bei Entschädigungsguthaben über 100,- DM, die 
bis auf weiteres noch gesperrt bleiben, wird zu 
berücksichtigen sein, daß sich aus der sofortigen 
Verbuchung auf bereits bestehenden DM-Sparkonten 
gewisse Schwierigkeiten hinsichtlich der Zins­
berechnung ergeben. Unüberwindlich sind diese 
Schwierigkeiten zwar nicht. Doch scheint in solchen 
Entschädigungsfällen die Anlage eines besonderen 
Entschädigungsguthabenkontos zweckmäßiger zu 
sein. Ob es formularmäßig den bei der Sparkasse 
üblichen Sparkonten entspricht oder anders ge­
staltet wird, ist grundsätzlich belanglos. Spark as­
sen. die den Sparverkehr maschinell verbuchen, 
scheinen d ie üblichen Sparkontovordrucke zu be­
vorzugen, wobei daran ge<ili.cht ist, auf der Vorder­
seite die gesperrten und auf der Rückseite die frei­
gegebenen Beträge einzutragen. 

Besondere Entschädigungsgutschrift oder Gutschrift 
im Sparkassenbuch? 
Bei den Beratungen des Altsparergesetz-EQtwurfs war 
es infolge des „Vorgangs"-WAG n icht ganz leicht, die 
Gesprächspartner davon zu überzeugen, daß, wie jetzt 
im Gesetz vorgesehen, im Normalfall weder ein for­
meller Bescheid noch eine besondere Entschädigungs­
gutschrift erforderlich sei und daß die Gutschrift im 
Sparkassenbuch genüge. Auf dem Vorgang WAG 
basieren auch einige uns vorliegende organisatorische 
Vorschläge. Es ist selbstverständlich möglich, eine 
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formularmäßige Entschädigungsgutschrift an die Stelle 
der Eintragung im Sparkassenbuch treten zu lassen. 
Ob das betriebswirtschaftlich, sparkassenpolitisch und 
werbepsychologisch zweckmäßig und empfehlenswert 
ist, dürfte unter Beachtung folgender bisher in der 
Diskussion geltend gemachter Gesichtspunkte zu prü­
fen sein: 

1. Durch die Erstellung einer Entschädigungsgutschrift 
entsteht, welche Form der Abwicklung auch immer 
gewählt wird, ein zusätzlicher Aufwand. 

2. Aus dem Versand der Entschädigungsgutschriften 
erwachsen weitere persönliche und sächliche Kosten. 

3. Viele Entschädigungsgutschriften werden als unbe-
stellbar zurückkommen. 

4. Die Buchung im Sparkassenbuch wird in der Mehr-
zahl der Fälle ohnehin erforderlich sein. 

5. Ob der Sparer eine „Abrechnung" erwartet und 
sich aus der Entschädigungs~utschrift herausfindet , 
ist zweifelhaft. Ein aufklärendes Wort am Schalter 
dürfte werbepsychologisch günstiger sein. Der Auf­
wand, der dabei entsteht, wird in der Regel den 
Aufwand für die Fertigung und den Versand der 
Entschädigungsgutschrift nicht übersteigen. 

6. Die Postsparkasse wird in jedem Fall die Entschä­
digungsgutschrift über ein Postsparbuch leiten. In­
folge der zentralen Kontoführung muß sie den Ent­
schädigungsberechtigten zwar Gutschriftszettel als 
Buchungsgrundlage für die P ostämter übersenden, 
sie will aber in all den Fällen, in denen ein DM­
Postsparkonto bisher nicht besteht, dem Gutschrifts­
zettel ein Blankopostsparbuch beifügen. Der Zeit­
punkt, an dem die Eintragung der Entschädigungs­
gutschrift in die Postsparbücher erfolgt, steht aller­
dings noch nicht fest. 

7. Für die Altsparerentschädigung aus Wertpapierbe­
sitz werden ebenfalls nicht nur Zettel, sondern 
Wertpapiere ausgegeben. 

Ausführliche oder vereinfachte Nachweisung? 

Zu den im Merkblatt alternativ vorgesehenen Formen 
der Entschädigungsguthaben-Nachweisung liegen fol­
gende Hinweise vor: 

1. Die ausführliche Form der Nachweisung schafft eine 
gute Abstimmungsmöglichkeit. 

2. Diese Abstimmungsmöglichkeit ist nur gegeben, 
wenn außer den entschädigungsfähigen Konten zu­
sätzlich noch die doppelte oder dreifache Zahl von 
Konten aufgestrippt wird. Außerdem ist es erfor­
derlich, die Pfennigbeträge mit zu erfassen, auf die 
sonst, da sie nicht entschädigungsfähig sind, ver­
zichtet werden kann. 

3. Bei den Sparkassen, bei denen die Nummern er­
loschener Konten nicht wieder besetzt wurden, ist 
es ausreichend, die Konten der am 1. 1. 1940 bereits 
bestehenden Gruppen zu erfassen. 

4. Je mehr Konten aufgestrippt werden, desto größer 
sind die Fehlermöglichkeiten. zweifelsohne werden 
Tippfehler nicht nur bei den Konten Entschädi­
gungsberechtigter, sondern auch bei den Konten 
Nichtentschädigungsberechtigter entstehen. 

5. Die Gegenüberstellung der Bestände vom 1. 1. 1940 
und 20. 6. 1948 erleichtert die Nachprüfung. 

6. Man muß in jedem Fall die Konten zur Hand neh­
men, einerseits um die Entschädigungsberechtigung 
zu prüfen, andererseits um das Unentdecktbleiben 

von Tippfehlern auszuschließen. Wird, wie vorge­
schlagen, die Errechnung der Entschädigung durch 
Gegenüberstellung der Bestände in den Sparein­
lagennachweisungen per 31. 12. 1939 und per 20. 6. 
1948 vorgenommen, dann ist diese Gefahr besonders 
groß. 

Beispiel: 

Spareinlagennachweisung Spareinlagennachweisung 
1939 1948 

Konto-Nr. RM Konto-Nr. RM 

1 1000,- 1 2000,-

3 2 000,- 3 1500,-

4 5 000,- 4 10 000,-

5 9 000,- 5 

In der Nachweisung 1948 ist die Kontonummer 4 zu 
unrecht angegeben; das Guthaben von 10 000 RM 
steht auf Konto-Nr. 5. Konto-Nr. 4 ist erloschen. 

7. Eine Abstimmung der Bestände per 1. 1. 1940 ist 
oftmals überhaupt nicht möglich, weil der Sparkon­
tenabschluß auf den 15. Dezember vorverlegt war. 

8. Auch in diesen Fällen läßt sich die ausführliche 
Nachweisung fertigen. Man muß dann lediglich, 
wie auch sonst ratsam, auf die Konten zurückgrei­
fen und den Bestand per 1. 1. 1940 hauptbuchmäßig 
abstimmen. 

9. Ist es nicht zweckmäßiger, angesichts der mannig­
faltigen Erschwernisse und Schwierigkeiten über­
haupt auf die Abstimmung zu verzichten und die 
volle Aufmerksamkeit auf die Konten, auf denen 
eine Entschädigung erfolgte, und die Nachweisung 
dieser Konten zu konzentrieren? 

10. Für die restlose Erfassung aller Entschädigungsfälle 
im Amtsverfahren sind die Institute nicht verant­
wortlich, wohl aber lfür die Ordnungsmäßigkeit der 
gewährten Entschädigungen. Das Amtsverfahren ist 
nur eine Vorstufe des Antragsverfahrens. Im An­
tragsverfahren hat jeder Entschädigungsberechtigte 
mindestens während der Dauer eines Jahres die 
Möglichkeit, eine im Amtsverfahren etwa unterblie­
bene Entschädigung zu beantragen. 

Verzinsung der vorzeitig freigegebenen Entschädigungs­
guthaben mit 3 0/o oder 4 0/o? 

Nach § 18 Abs. 4 ASpG sind Entschädigungsguthaben 
ab 1. 1. 1953 mit 4 °/o zu verzinsen. Werden sie vorzeitig 
zur Auszahlung freigegeben und auf Sparkonto über­
tragen, dann richtet sich die Verzinsung nach <lem für 
das Sparkonto maßgebenden Zinssatz. Ob bei Entschä­
digungsguthaben bis 100,- DM 4 0/o oder der Sparein­
lagenzins vergütet wird, hängt von dem Zeitpunkt der 
Freigabe ab. Erfolgt sie erst, wie verschiedentlich vor­
geschlagen, mit Wirkung von Anfang 1954, dann sind 
für 1953 auch 4 °/o zu vergüten. Erfolgt die Freigabe 
noch in 1953, dann wird eine erzinsung mit dem Spar­
einlagenzinssatz vertretbar sein. 

Welche Form der technischen Abwicklung ist die zweck­
mäßigste? 

Eine allgemein gültige Beantwortung dieser Frage ist 
nicht möglich. Während z. B. in einem Bezirk die Auffas­
sung vorherrscht, daß die Inanspruchnahme des Loch­
karten-Lohnverfahrens eine starke Entlastung des 
Personals herbeiführt, stehen die Sparkassenleiter 
eines anderen Bezirks auf dem Standpunkt, daß die 
Entlastung (praktisch die Fertigung der Nachweisung 

• -

• • 

• • 
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und die Errechnung der Entschädigung) ,,nicht so sehr 
ins Gewicht fällt" und einen verhältnismäßig hohen 
Aufwand verursacht. 
Manche Sparkassen halten die Technik des WAG­
Verfahrens in der ursprünglichen oder einer etwas ab­
gewandelten Form für besonders zweckmäßig. Wieder­
um andere Sparkassen wollen Nachweisung, verein­
fachtes Sparkassenbuch und Konto in der Technik der 
Girobuchhaltung erstellen. Andere machen, sowohl 
dem WAG-Verfahren als auch dem Girobuchhaltungs-

verfahren gegenüber geltend, daß dann für die mei­
sten Sparer mindestens 2 Konten bestehen und daß 
sich das bei künftigen Jahresabschlüssen nachteilig 
auswirken muß. 
Uns scheint es angebracht zu sein, jedes Verfahren als 
ganzes zu sehen und zu wer ten. Entscheidend ist nicht 
was das Verfa hren im Augenblick, sondern per Sald~ 
kostet und ob den o. a. sparpolitischen und werbe­
psychologischen Gesichtspunkten ausreichend Rechnung 
getragen ist. Sch. 

Technische Abwicklung der Altsparerentschädigung im Lochkartenlohn verfahren 

1. Verfahren. (Strichelkarten dienen als Arbeitsgrund­
lage; Entschädigungsguthabennachweisung in verein­
fachter Form.) 

Es lag nahe, die in dem Merkblatt NF 13 geschilder­
ten Verfahren darauf zu untersuchen, ob sich eine 
rationelle Abwicklung mittels Lochkartenverfahren 
auch für diejenigen Eparkassen erreichen ließe, die 
dieses Buchungsverfahren sonst nicht anwenden. Vor­
aussetzung für die Anwendungsmöglichkeit mußte 
sein, daß sich das Lochkartenverfahren zumindest 
auch noch für mittlere Sparkassen rentiere, dabei 
aber eine einfache, schnelle und übersichtliche Auf­
bereitung der Unterlagen gewährleiste. 

Für die Anwendung des Lochkartenverfahrens kön­
nen daher nur Chancen bestehen, wenn es sich er­
möglichen läßt, die Arbeitsbeteiligung der Sparkasse 
auf ein Minimum herabzusetzen und wenn außerdem 
der Preis für d ie Durchführung der übrigen Arbeiten 
im Lohnverfahren annehmbar ist. 

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, daß die 
Durchführung der Altspa rerentschädigung im Loch­
kartenverfahren -den vorerwähnten Anforderungen 
entsprechen dürfte, wenn das nachstehend geschil­
derte Verfahren angewendet wird, das zunächst nur 
für das Amtsverfahren gedacht ist. Es kann später 
auch das Antragsverfahren erfassen. 

Die von den Sparkassen durrhzuführenden Vor­
arbeiten unterscheiden sich bei Anwendung des Loch­
kartenverfahrens nicht von den allgemein in dem 
Merkblatt NF 13 vorgesehenen. Es ist auch möglich, 
bei der Fertigung der Nachweisung, die in dem 
Merkblatt jeweils vorgesehenen Lösungen 1 und 2 
durchzuführen. Es soll aber bei den folgenden Vor­
schlägen nur das einfachste verfahren des Merkblat­
tes berücksichtigt werden, weil dabei das Verhältnis 
zwischen Leistung der Sparkasse und dem Preis für 
das Lohnverfahren interessant zu werden beginnt. 

Für die Erstellung des Buchungsträgers für das Loch­
kartenverfahren werden keine Lochkarten, sondern 
sogen nnte „Strichelkarten" benutzt. In diesen Etri­
chelkarten werden von den Mitarbeitern der Spar­
kasse mittels eines Spezialstiftes die Werte in ähn­
licher Form wie bei der eigentlichen Lochkarte mar­
kiert. Dabei ist vorgesehen, daß diese Strichelkarten 
mit entsprechender senkrechter Einteilung versehen 
und Kontenköpfe eingedruckt werden, so daß auch 
Unbeteiligte in später en Jahren den Inhalt der Karte 
ohne Rückfrage verstehen können. 

Die Arbeit der Sparkasse beschränkt sich nun auf die 
Strichelung der Kontonummer und des für die Um­
wandlung infrage kommenden Reichsmarkbetrages, 
letzteren allerdings nur in vollen Reichsmark. Es kann 
daran gedacht werden, diese Karten sofort durch den 
Rechenlocher lochen und lochschriftübersetzen zu las­
sen und alsdann durch Mitarbeiter der ,Sparkasse 

eine Prüfung vorzunehmen. Das h at den Nachteil, daß 
die Konten zweimal gezogen werden müssen. Ein­
facher und zweckmäßiger erscheint es, unmittelbar 
hinter den ersten Arbeitsgang der Strichelung einen 
Kontrolleur einzusetzen, der die Strichelung kon­
trolliert. Die Einarbeitung für das Strichelverfahren 
ist er fahrungsgemäß in kürzester Zeit m öglich. Für 
die Konten-Nummern wäre für den Verbandsbezirk 
die höchste infrage kommende Stellenzahl zu ermit­
teln, um die Schaltung der Tabelliermaschinen ein­
heitlich halten zu können. 

Mit der Markierung der Strichelkarten und der u n­
mittelbar nachfolgenden Kontrolle ist der eigentliche 
Umwertungsvorgang für die Sparkasse bereits er­
ledigt. Falsch markierte Karten werden sofort durch 
neue ersetzt. 
Die Strichelkarten werden n unmehr getrennt nach 
Kontrollgruppen in den Lohnarbeitsbetrieb gegeben. 
Dort werden die Angaben der Sparkasse sowie die 
Kenn-Nr. der Sparkasse automatisch eingelocht. An­
schließend w ird durch den Rechenlocher die 13,5 0/oige 
Altsparerentschädigung, aufgerundet auf volle 0,10 
DM, ermittelt und ebenfalls automatisch eingelocht. 
Zinsen werden im allgemeinen summarisch für den 
J a hresabschluß ermittelt und brauchen deshalb für 
die Entschädigungsguthaben über 100,- DM nicht 
einzeln errechnet zu werden. Dagegen interessiert 
für die Entschädigungsguthaben bis zu 100,- DM 
bereits der Zins pro Einzelkonto. Entschließt sich die 
Spa rkasse, die Entschädigungsguthaben bis zu 100,­
DM schon per 1. l. 1953 auf bestehende oder neue 
Sparkonten zu übertragen, dann wären die Zinsen ab 
1. 1. 1953 in Höhe der Verzinsung des geführten Spar­
kontos zu errechnen. Da es sich in der Regel um Kon­
ten mit einem Zinssatz von 3 0/o handeln wird, ist die­
ser daher a uch für die Errechnung zugrunde zu legen, 
obwohl auch von dem Rechenlocher ohne weiteres ein 
unterschiedlicher Zinssatz zugrunde gelegt und errech­
n et werden kann. Dies hätte aber zur Voraussetzung, 
daß "die Sparkasse im voraus schon die Gutschrift auf 
ein höher verzinsliches Sparkonto feststellt. 
Die Errechnung der Zinsen mit 3 °/o kann nunmehr 
dazu benutzt werden um bei der später erfolgenden 
Auflistung (Nachwei;ung nach S'eite 12 NF 13) eine 
automatische Trennung der Entschädigungsbeträge 
bis zu 100,- bM und über 100,- DM in zwei ver­
schiedenen Spalten durchzuführen. Dabei werden die 
errechneten Zinsen auch sofort dem Kapital zuge­
schlagen, so daß für den Ubertrag auf laufende Spar­
konten nur e in Betrag - der zugleich die Zinsen 
enthält - infrage kommt. Bei Abhebung geschieht 
die Rückrechnung der Zinsen auf dem üblichen Weg. 
Es wird angenommen, daß gegen die Sofortkapitali­
sierung der Zinsen kaum Einwendungen zu erheben 
sind. Bei dem Ubertrag ändert sich mithin nur das 
Kapital, während die Zinsspalte unverändert bleibt. 
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Praktisch hat also die Sparkasse bei der Markierung 
der Strichelkarten in einem besonderen Feld bei den 
Sparguthaben über 741,- RM eine vereinbarte Mar­
kierung anzuzeichnen. Es wird davon ausgegangen, 
daß dies die geringere Anzahl der Konten sein wird. 
Für die nichtmarkierten Konten wird dann automa­
tisch ein Zinssatz von 3 0/o berechnet und kapitalisiert. 
Nach der Errechnung der verschiedenen Beträge wer­
den die Strichelkarten lochschrif tübersetzt, d. h., jede 
Angabe auf der Karte, die als Lochung erscheint, mit 
Ausnahme der Kenn-Nr. der Sparkasse, wird in dem 
vorgedruckten Kontokopf in Ziffern lesbar gedruckt. 

Anschließend werden die Nachweisungen erstellt, die 
folgende Aufteilung aufweisen: 

Konto-Nr. 

Ent­
schäd.­
fähiger 

RM-Betr. 

Altsparerentschäd. 
über b is 

100,-DM 100,-DM 

Zinsen für 
Altsparer­
Entschäd. 

bis zu 
100,-DM 

A:Ltsparer­
Entschäd. 

bis zu 
100,-DM 

einschl. 
Zinsen 

Für jede von der Sparkasse angegebene Kontroll­
gruppe werden in der Auflistung Zwischensummen ge­
bildet. Eine summaris!!he Abstimmung der 13,5 0/oigen 
Altsparerentschädigung ist gegeben. Desgleichen die 
summarische Zinsabstimmung. 

Aufgrund der in den Nachweisungen getrennt aufge­
führten Beträge bis zu 100,- DM (dazu bereits kapita­
lisierte Zinsen), oder aufgrund der lochschriftüber­
setzten Strichelkarten kann nunmehr unter Berück­
sichtigung der Arbeitslage des Betriebes der jeweilige 
Übertrag auf laufende Sparkonten vorgenommen 
werden, wobei aufgrund der Kontrollgruppen-Ergeb­
nisse die sonst üblichen Abstimmungen durch die 
Kontrolle möglich sind. Für die Kassen, die noch die 
Zinsen über die Kontrolle laufen lassen, sowie für die 
Stapelbuchhaltung im Sparverkehr ergeben sich da­
neben gesonderte Arbeitsersparnisse. 

Als besonderer Vorteil ist anzusehen, daß die loch­
schriftübersetzte und mit Kontokopf versehene Loch­
karte zumindest bis auf weiteres als vollwertiges 
Konto für die Altsparerentschädigung geführt werden 
kann. Eine Ergänzung ist eigentlich nur hinsichtlich 
des Zunamens des Kontoinhabers notwendig. Eine 
Unterscheidung der Kontonummer von der gleichen 
Nummer des laufenden Kontos erscheint wegen der 
Verschiedenheit der Kontenformate nicht erforderlich. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil liegt 
darin, daß später auf den Lochkarten mit Beträgen 
über 100,- DM die Zinsen bis zum Übertrag durch 
den Rechenlocher errechnet und kapitalisiert werden 
können. Diese Möglichkeit sollte nicht unterschätzt 
werden, weil auch dann nur ein Betrag auf das lau­
fende Sparkonto zu übernehmen ist. 

Nach sorgfältiger Schätzung, die auch bereits durch 
entsprechende Angebote unterlegt ist, werden sich die 
Kosten für die im Lohnverfahren zu erledigenden Ar­
beiten nicht über 45,- DM für je 1000 Konten belaufen, 
wenn die Aufleistung nach Beträgen bis zu 100,- DM 
- über 100,- DM getrennt erfolgt, so daß die noch­
malige Zusammensortierung der Lochkarten entfallen 
kann, Der Preis für die Lochkarten ist darin einbe­
grüfen. Nicht darin enthalten sind die Versandkosten 
für die Karten, ebenso der Materialverbrauch, der 
sich auf ca. 0,20 DM pro 1000 Konten belaufen wird . 

Als Ergänzung des geschilderten Verfahrens ist es 
möglich, eine Benachrichtigung des Entschädigungs­
berechtigten über die erfolgte Entschädigungsgut­
schrift mit Konto-Nummer und Beträgen in Endlos­
Form, Format DIN A 5, zu schreiben. Es müßte dann 
jedoch die Anschrift noch später eingesetzt werden. 

Die hierfür beim Lohnarbeitsbetrieb entstehenden 
Kosten {ohne Vordruckkosten) werden pro 1000 Kon­
ten ca. 7,35 DM betragen. Wahrscheinlich wird 
zufolge der Empfehlungen in NF 13 in den meisten 
Fällen auf eine Benachrichtigung verzichtet werden. 

Das vorstehend geschilderte Verfahren zeigt, daß 
die mechanische Arbeitsleistung der Sparkasse einschl. 
eines großen Teils der Kontrollen auf ein Minimum 
reduziert wird. Die Belastung der Buchungs- und 
Kontrollmaschinen kann auf betriebsruhigere Zeiten 
verlegt werden. Da es sich um keine termingebundene 
Arbeit, wie etwa den Jahresabschluß handelt, wird 
auch keine Stauung in den verschiedenen Lohnarbeits­
betrieben für das Lochkartenverfahren eintreten. 

Hörr, Frankfurt 

2. Verfahren. (Spareinlagennachweisungen per 31. 12. 
1939 und 20. 6. 1948 bilden die Arbeitsgrundlage; 
Entschädigungsgutltabennachweisung in ausführlicher 
Form.) 

Bei unserer Sparkasse bestanden am 1. 1. 1940 rd. 
127 000 Sparkonten;. nach genauen Feststellungen leb­
ten hiervon am 20. 6. 1948 noch rd. 71 000 Sparkonten, 
die also für die jetzige Bearbeitung in Frage kommen. 

Wir haben die notwendigen Vorarbeiten mit wenigen 
freiwilligen Arbeitsgruppen so weit vorantreiben kön­
nen, daß alle Kontensalden per 1. 1. 1940 und die Sal­
den der Konten dieser Kontengruppen per 20. 6. 1948 
listenmäßig zur Weiterbearbeitung im IBM-Lohn­
arbeitsdienst erfaßt sind. Die Arbeiten ließen sich an 
zwei Samstagnachmittagen und Sonntagen mit eige­
nen Betriebsangehörigen gut durchführen - je Arbeits­
gruppe zu zwei Personen in Akkordarbeit mit einem 
Kostenanfall von 0,12 DM je Konto = 71 000 X 0,12 = 
8 520,- DM. Als Unterlagen standen zur Verfügung 
die Passivnachweisung per 31. 12. 1939 und fertige Um­
stellungsnachweisung per 20. 6. 1948 mit folgenden 
Spalten: 

1 2 
Lid. Nr. Konto-Nr. RM-Bestand 

Wert 

5 
In der Schwebe 

befindliche 
Beträge 

20. 6. 48 

6 
Umzustellende 

RM-Beträge 

3 4 
Verbranch Nicht zur Umstellung 

nach kommende Beträge 
~ 4 U.G 

7 
Umgestellte 

DM-Frei­
beträge 5 0/o 

8 
Um11estellt aur 
DM-Festkonto 

10/o 

9 
Umgestellt auf 

DM-Anlage­
konto 

10 11 12 13 

Die Spalten 10 - 12 dieser Nachweisung waren bisher 
unausgenutzt; in der Spalte 11 wurden jetzt anhand 
der vorhandenen Passivnachweisung per 31. 12. 1939 
die Salden per 1. 1. 1940 handschriftlich von den 
Arbeitsgruppen eingesetzt. Es werden in der Umstel­
lungsnachweisung alle Salden per 1. 1. 1940 erfaßt, d. h. 
von den Sparkonten, die am 20. 6. 1948 noch einen Be­
stand führten. Die in der Zeit vom 1. 1. 1940 bis 20. 6. 
1948 erloschenen Sparkonten sind von den Sachbear­
beitern bei den Übertragungsarbeiten durch Farbstift­
strich unter dem Saldo in der Passivnachweisung -
31. 12. 1939 - gekennzeichnet worden. Mit der Addi­
tionsmaschine werden die farbig unterstrichenen Sal­
den ohne großen Zeitaufwand gestrippt. Das Eintippen 
der Kontonummern kann wegfallen. Es erübrigt sich 
hier die Lochkartenerfassung durch die IBM. Eine 
zwar nicht erforderliche, aber meines Erachtens bei 
Großsparkassen vertretbare und wünschenswerte Ab­
stimmung ergibt sich aus der Gesamtsumme der durch 

• 

• • 

• • 
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IBM lochkartenmäßig erfaßten Salden per 1. 1. 1940 
und durch die Gesamtsumme der Strippen von den in 
den Jahren 1940 -1948 erloschenen Konten. Ich be­
tone, daß bei unserer Sparkasse die Kontonummern 
der erloschenen Sparkonten nicht neu belegt wurden. 

Die einfache Abstimmung des Zahlengebäudes per 1. 1. 
1940 und der Bestände per 20. 6. 1948 auf den am 1. 1. 
1940 bereits bestehenden Kontogruppen (.,Tausender") 
ist hunderprozentig möglich. Die Vollzähligkeit der 
Sparkonten zu den Stichtagen ist gegeben. Die Ent­
schädigungsberechtigung wurde anhand der früher er­
stellten Umstellungskarte (21. 6. 1948) oder des Spar­
kontos nach den gegebenen Richtlinien geprüft. Für 
die weitere Bearbeitung im IBM-Lohnarbeitsdienst war 
es notwendig, die entschädigungsberechtigten Beträge 
mit dem Namenszug des Sachbearbeiters (Gummi­
stempelchen rechts neben Spalte 11) zu kennzeichnen. 
Durch ein Zeichen „S" hinter dem Saldo in der U.­
Nachweisung werden die nicht im Geltungsbereich des 
Gesetzes ansässigen Altsparer herausgestellt. Durch 
besondere Lochung bei der Lochkartenerstellung ist 
eine in sich geschlossene Erfassung dieser Guthaben 
im Hinblick auf die zu erwartende Sonderregelung 
schon jetzt ohne weiteres möglich. 

Die vorhandene Umstellungsnachweisung wurde vor­
weg aus Arbeitseinteilungs- und Bearbeitungsgründen 
getrennt und neu in Gruppen von rd. 2 000 Konten 
geheftet (Arbeitsanfall für eine Arbeitsgruppe). 

Nach Lösung des Listenproblems - RM-Salden per 
1. 1. 1940 und 20. 6. 1948 - bei unserer Sparkasse gibt 
die folgende Darlegung einen überblick über den für 
die Entschädigung der Altsparer vorzunehmenden 
Arbeitslauf, und zwar unter Berücksichtigung der 
Durchführung der weiteren Arbeiten im IBM-Lohn­
arbeitsdienst. 

Die zu verwendende Lochkarte hat folgende Einteilung: 

Feld: Bezeichnung : Stellen: Spalten: 

1 Kassenstelle 2 1- 2 

2 Konto-Nummer 6 3- 8 

3 Altguthaben 1.1.1940 8 (6,2) 9-16 

4 Altguthaben 20. 6. 1948 8 (6,2) 17-24 

5 Entschädigungsfähiger 
Betrag 8 (6,2) 25-32 

6 Entschädigung (13,5 0/o) 7 (5,2) 33-39 

7 Jahreszinsen 1953 6 (4,2) 40 - 45 
' -~<1+'1~1: 

Anhand der vorher vorbereiteten und gut übersicht­
lichen Nachweisungen werden für die einzelnen Kon­
ten Karten gelocht, und zwar mit den Begriffen 

Kassenstelle (Hauptstelle und Zweigstellen), 

Konto-Nummer, 

Altguthaben 1. 1. 1940 und 

Altguthaben 20. 6. 1948 

mit insgesamt 24 Lochspalten. 

In einem anschli~ßenden Arbeitsgang werden die Kar­
ten auf richtige Ablochung geprüft. 

Da nach den Bes timmungen das kleinere Spargut-
• haben an den Stichtagen 1. 1- 1940 oder 20. 6. 1948, je­

doch mit einem Mindestwert von 20,- RM, entschädi­
gungsfähig ist, müssen die entschädigungsfähigen Be-

träge entsprechend erfaßt werden. Dies geschieht mit 
Hilfe des Kartenmischers in der Weise, daß im ersten 
Kartendurchlauf zunächst der niedrige Kontenstand 
ermittelt wird. Es fallen somit zwei Kartenpakete an: 

a) mit niedrigem Wert Altguthaben 20. 6. 1948 

b) mit niedrigem Wert Altguthaben 1. 1. 1940. 

Ein zweiter Kartendurchlauf durch den Mischer schei­
det aus den niedrigen Beträgen die Werte unter 20,­
RM und die sonstigen nicht entschädigungsberechtigten 
Konten aus, die lediglich für eine Gesamtabstimmung 
verwendet werden. 

Die verbleibenden Lochkarten mit dem niedrigen 
Wert ohne Beträge unter 20,- RM der Karten­
pakete a) und b) werden auf dem Rechenlocher wei­
terverarbeitet. Es erfolgt hierauf die Errechnung des 
Entschädigungsbetrages und der Jahreszinsen 1953. 

Die ermittelten Beträge sowie der entschädigungsfähige 
RM-Betrag werden bei der Rechenoperation gleich­
zeitig in die entsprechenden auf der Lochkarte vorge­
sehenen Felder eingelocht. 

Die nunmehr bewerteten und die nicht bewerteten 
mit einem niedrigen Kontenbestand unter 20,- RM 
vorher ausgeschiedenen Lochkarten werden j e für 
s i c h für die Altsparer-Grundbuchliste anschließend 
ausgewertet. Die Auswertung aus den bewerteten Kar­
ten zeigt folgendes Listenbild (zukünftige Altsparer­
N achweisung): 

Kassen­
stelle 

Kouto­
Numme r 

Altguthaben 

1. 1. 1940 20. 6. 1948 
RM RM 

Ent­
schädl­
gungsl. 
Betrag 

RM 

Ent ­
schäd.1-
gung 

13,5 0/0 
DM 

Zinsen 
1953 
DM 

Aus den nicht bewerteten Karten (niedriger Konten­
bestand unter 20,- RM) und der sonstigen nicht ent­
schädigungsberechtigten RM- Guthaben ergibt sich die 
Grundbuchliste ohne die Angaben 

Entschädigungsfähiger Betrag RM, 

Entschädigung DM, 

Zinsen 1953 DM. 

Die Grundbuchliste dient einmal als Nachschlagewerk 
aller überhaupt erfaßten Altsparguthaben der Stich­
tage 1. 1. 1940 und 20. 6. 1948, zum anderen wird sie 
zwecks Abstimmung mit den Unterlagen unserer Spar ­
kasse verwendet. 

Die Grundbuchliste nimmt also jede einzelne Konto­
Nummer mit den entsprechenden Beträgen auf und 
weist beliebige, noch festzustellende Zwischensummen 
sowie die Endsumme je Kassenstelle aus. 

Für die evtl. Benachrichtigung der Altsparer werden 
die bewerteten Lochkarten wie folgt weiterbearbeitet: 

Mit dem Kartenmischer wird hinter j ede Lochkarte 
eine Leerkarte eingemischt. Anschließend erfolgt die 
Lochschriftübersetzung der h intereinander liegenden 
Karten mit Folgekartenbeschriftung. Für jede Konto­
Nummer liegt nunmehr also eine gelochte und eine 
ungelochte Karte vor, die jedoch beide lochschrift­
übersetzt sind. 

Durch die Sortiermaschine werden die beiden Karten­
arten voneinander getrennt. Die zweite Karte mit fol­
gendem Aufdruck dient als Benachrichtigung oder 
Gutschrilftsanzeige für den Altsparer: 
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Sp. 
St. 

Konto-Nr. 
RM-Guthahen 

20. 6. 19(8 
RM-Guthaben 

1. !. 1940 

E11tschädigungs• 
fähiger 

RM-Betrag 

Entschädigungs­
Gutschrilt 13,St/0 

DM 

J ah.reszinsen 
DM 

Städtische Sparkasse Duisburg 
Altsparer-Guthaben 

(En tsch ädig u ngs-Gutsch ri ft) 

Bitte beachten! Uber das Altsparer-Entschädigungsguthaben kann erst nach Freigabe durch die Bundesregfenmg verfügt "'.e:den. Bei der Ver• 
lügung ist diese Karte vorzulegen. Außerdem hat si ch der Verlüg~n.de bei der. erste!' Verfogung 2u leg1t1mieren. Nach der 

ersten Verfügung hat diese Ent.schädigungs-Benachrichtigung den Charakter eines qua!tltzierten Leg1tunationspap1eres na~ _§ 808 BGB. Die Spar• 
kasse ist von dlesem Zeitpunkt an berechtigt, aber nicht verpllichtet, an Jeden Vorleger dieser Karte lre,gegebene Entschad,gungsguthaben auszu•• 
zahlen. Diese Karte ist deshalb sorgfältig aufzubewahren. 

Sie wird später noch mit der Anschrift des Altsparers 
versehen, und zwar derart, daß sie in einem Fenster­
briefumschlag versandt werden kann. (Für unter 100,­
DM Entschädigungsberechtigte nicht vorgesehen.) 

Die gelochte (Ursprungs- )Karte findet Verwendung als 
Kontokarte und wird ebenfalls mit einem Aufdruck 
für spätere Kontenbewegungen versehen. 

Für die Durchführung der geschilderten Arbeiten im 
IBM-Lohnarbeitsdienst fallen etwa folgende Kosten an: 

a) A r b e i t s k o s t e n 

Lochen und Prüfen, maschinelle 
Bearbeitung (Mischen, Sortieren, 
Rechnen und Auswerten der Loch­
karten wie Lochschriftübersetzung) 
Preis 0/oo I{arten 70,80 DM 
= 71 000 X 70,80 rd. 5 000,- DM 

b) Mate ri a 1 kosten rd. 1100,- DM 

rd. 6 100,- DM 

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus 8 500,­
DM für Betriebsangehörige und 6 100,- DM IBM­
Lohnarbeitsdienskosten, das sind 0,32 DM pro Konto, 
auf denen eine Entschädigungsgutschrift erfolgte, da 
von den 71 000 Konten nur rund 46 000 für eine Ent­
schädigung infrage kamen (Ausfall der Konten unter 
20 - RM Konten von Gläubigem, die in der Ostzone 
oder im Ausland l eben); hinzuzurechnen ist noch ein 
kleiner Aufwand, der beim Übertrag von den vorläufi­
gen Kontokarten auf die echten Sparkonten entsteht. 

Hier kann aber wesentlich durch Arbeitsteilung ein­
gespart werden; z. B. werden die Altspar_~r- durch 
Zeitungsnotiz zur Entgegennahme der Entschad1gungs­
gutschrift zur Sparkassenstelle gebeten. ~Alphab_eti~ch 
auf einen sechswöchigen Zeitraum verteilt). Bei die­
ser Gelegenheit läßt sich die Entschädigungsgutschrift 

auf das laufende Sparkonto und Sparbuch gleichzeitig 
maschinell einbuchen. Das Nachtragen im Sparbuch 
erübrigt sich und ein großer Arbeitsanfall von Ent­
schädigungsgutschriften kann nach dieser Arbeits­
methode auf lebende Sparkonten übertragen werden. 
Aus Ersparnisgründen kann die Entschädigungsgut­
schriftskarte - siehe oben - gleichzeitig als verein­
fachtes Sparkassenbuch ihren Zweck erfüllen. Zur Auf­
bewahrung durch den Sparer kann eine ansprechende• 
Altsparer-Kontokartentasche an den Abholer der Ent­
schädigungsgutschriftskarte ausgehändigt werden. Die­
Vorderseite der Kar~entasche zeigt die Sparkassen­
bezeichnung, und die Rückseite gibt die „Allgemei­
nen Bestimmungen über Altsparer-Entschädigungs­
guthaben" wieder. Diese Altsparer-Kontokartentasche 
ist nur für Entschädigungsguthaben von über 100,­
DM vorgesehen. 

Awf der Kontokartentasche sollte jedoch herausgestellt 
werden, daß die Sparkasse sofort nach Freigabe der 
Entschädigungsguthaben durch die Bundesregierung 
eine Guthabenübertragung auf bereits bestehende oder 
neue ordentliche Sparbücher gebührenfrei vornimmt . 

Aus Gründen der Betriebssicherheit und unter dem 
Gesichtswinkel der künftigen Altsparerabwicklung -
dabei bleibt die heutige im Fluß befindliche Gesetz­
gebung besonders zu beachten - kann leider der 
zweifellos psychologisch richtige Weg der Sofortgut­
schrift auf lebende oder neue ordentliche Sparbücher­
nicht unbedenklich empfohlen werden. (Ausnahme der 
Beträge unter 100,- DM) 

Ab 15.10.1953 wird unsere Sparkasse nach der ge­
schilderten Arbeitsmethode bereit sein, die Altsparer· 
durch Zeitungsnotiz in der alphabetischen Reihenfolge 
aufzurufen, um an den Kassenschaltern die Enschädi­
gungsgutschriftskarte entgegenzunehmen bzw. die Ent­
schädigungsgutschriften unter 100,- DM auf die leben­
den Sparkonten gutschreiben zu lassen. 

Nr. 56 B . 81. 8/1953 H. Ruhland, Duisburg:_ 

• • 

• • 

• • 

• -
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Urkundenverwahrung und Urkundenverwaltung 
Die Verwahrung der für ein K reditverhältnis wich­
tigen Urkunden wird bei den Sparkassen von dem 
Grundsatz beherrscht, daß Urkunden mit Wertcharak­
ter in der Etahlkammer bzw. in einem feuersicheren 
Schrank unter Doppelverschluß aufzubewahren sind 
(s. Sparkassenheft Nr. 1 n. F. ,.Schriftgutablage der 
Sparkassen" Seite 27). Die Form der Verwaltung der 
Urkunden wird durch das Bestreben bestimmt, mög­
lichst schnell feststellen zu können, wo sich die ein­
zelnen Urkunden befinden (Stahlkammer, Kreditab­
teilung oder vorübergehend außerhalb der Sparkasse). 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß die nach diesem Ge­
sichtspunkt entwickelten Techniken der Verwaltung 
und Verwahrung den Geschäftsablauf außerordent­
lich belasten; sie hat aber auch gelehrt, daß die 
Sicherheit nicht gefährdet wird, wenn betriebsgünsti­
gere Verfahren zur Anwendung kommen, die eine 
Lockerung der bisherigen Grundsätze voraussetzen. 
Es erscheint angebracht, aus diesen Erfahrungen die 
notwendigen Folgerungen zu ziehen und zu versuchen, 
zeitgemäße Grundsätze und Richtlinien für die Ver­
wahrung und Verwaltung von Urkunden aufzustellen. 

1. Verwahrung 

Urkunden in dem hier erörterten Sinne sind Beweis­
unterlagen für der Sparkasse zustehende Rechte. Aus 
d iesem Charakter der Urkunden erwächst für die 
Sparkasse d ie Verpflichtung, sie einmal vor Vernich­
tung und zum anderen vor einer unrechtmäßigen Ver­
wertung zu schützen. 
Ein ausreichender Schutz gegen Vernichtung kann 
durch die Aufbewahrung der Urkunden in der Stahl­
kammer oder in einem feuersicheren Schrank außer­
halb der Stahlkammer als gegeben angesehen wer­
den. Die absichtliche Vernichtung einer Urkunde 
-durch einen Bediensteten der Sparkasse bleibt hier­
b ei unberücksichtigt, da sie nach der bisherigen Er­
fahrung nicht anzunehmen ist und im übrigen auch 
durch wirtschaftlich vertretbare Sicherheitsmaßnah­
men nicht verhindert werden könnte. Ob die Verwah­
rung unter Doppelverschluß oder Einzelverschluß er­
folgt, ist unter dem Gesichtspunkt der Schutzmaß­
nahmen gegen Vernichtung ohne Bedeutung. Der 
Doppelverschluß führt zu keiner erhöhten, der Einzel­
verschluß zu keiner geminderten Sicherheit. Dem 
Einzelverschluß wird aber der Vorzug gegeben, da er 
arbeitsgünstiger ist. 
Im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen gegen eine 
unrechtmäßige Verwertung sind zwei Gruppen von 
Urkunden zu unterscheiden: 

a) Urkunden, bei denen die Möglichkeit der Verwer­
tung durch nur e inen Bediensteten der Sparkasse 
besteht (z.B. Wer tpa piere, Spa rkassenbücher, De­
potwechsel); 

b) Urkunden, die nur unter Mitwirkung der Spar­
kassenleitung verwertet werden können (z. , B. 
Hypothekenbriefe, Grundschuldbriefe, Abtretungs­
erklärungen usw.) 

Von den Urkunden der Gruppe a) nehmen die Wert­
papiere eine Sonderstellung ein, da ihre Verwahrung 
gemäß § 17 Depotgesetz nach den Vorschriften des 
Depotgesetzes zu erfolgen hat. Für den Eicherungs­
nehmer wird deshalb zweckmäßig in der Depotabtei­
lung ein Depotkonto eröffnet und dieses Konto mit 
einem Verpfändungsvermerk versehen. Alle übrigen 
zur Gruppe a) gehörenden Urkunden sind in der 
Stahlkammer oder in feuersicheren Schränken unter 

Doppelverschluß zu verwahren. Ob die Verwahrung 
unter Verantwortung der Kreditabteilung oder einer 
anderen Abteilung erfolgt, ist eine organisatorische 
Frage, die n ach den personellen und sachlichen Mög­
lichkeiten der Sparkasse zu bestimmen ist und nicht 
von der grundsätzlichen Regelung der Verwahrungs­
form berührt wird. 

Bei Urkunden der Gruppe b) ist durch die bei ihrer 
Verwertung notwendige Mitwirkung der Sparkassenlei­
tung das im S icherheitssystem der Sparkasse wich­
tige Vieraugenprinzip zwangsläufig geyvahrt. Darüber 
hinausgehende Schutzmaßnahmen gegen eine unrecht­
mäßige Verwertung sind nicht erforderlich. Die Spar ­
kasse hat für den Kreis dieser Urkunden ihr~ Sorg­
faltspflicht erfüllt, wenn sie die n otwendigen Maß­
nahmen gegen ihre Vernichtung beachtet. Damit kann 
als Ergebnis festgehalten werden, daß alle zur Gr uppe 
b) gehörenden Urkunden unter einfachen Verschluß 
aufbewahrt werden können. Vom organisatorischen 
S tandpunkt aus ist dabei der Aufbewahrung der 
Sicherheiten in den Kreditakten der Vorzug zu geben, 
vorausgesetzt, daß d ie Kreditakten in feuersicheren 
Schränken aufbewahrt werden können. Sind der­
artige Schränke n icht vorhanden, so werden den ein­
zelnen Kreditsachbearbeitern entsprechende Gelasse 
in der Stahlkammer zur Verfügung zu stellen sein. 
An dem Grundsatz des Einzelverschlusses kann auch 
dann festgehalten werden, wenn bei Sparkassen aus 
besonderen Gründen die Urkunden in einem beson­
deren Sicherheitendepot zentral verwaltet werden. 

2. Verwaltung 

Während die Maßnahmen der Verwahrung auf den 
Schutz gegen Vernichtung und unrechtmäßige Ver­
wertung der Urkunden ausgerichtet sind, soll durch 
die Maßnahmen der Verwaltung sichergestellt wer­
den, daß jeder zeit festgestellt werden kann 

a) welche Urkunden von der Sparkasse hereingenom-
men wurden, 

b) w o sich diese Urkunden befinden . 
Die Feststellung, welche Urkunden hereingenommen 
wurden, braucht sich nur auf das einzelne Kredit­
verhältnis bzw. sämtliche Kreditverhältnisse eines 
Schuldners zu beziehen. Für die Ermittlung des Ge­
samtbestandes der im Kreditgeschäft hereingenom­
menen Urkunden besteht kein praktisches Bedürfnis, 
zumal derartigen Bestandsaufstellungen mit Rücksicht 
auf die in vielen Fällen nur stückmäßige Bewertung 
der Urkunden ein nur sehr bedingter Wert beizumes­
sen ist. 
Welche Urkunden von der Sparkasse in dem einzel­
nen Kreditverhältnis hereingenommen wurden und 
wo sich diese Urkunden befinden, kann den Kredit­
akten entnommen werden, wenn sie ordnungsmäßig 
geführt sind. Die Kreditverträge geben Auskunft über 
die hereingenommenen Urkunden. Aus dem Echrift­
wechsel ist ersichtlich, ob Urkunden zur Ber ichtigung 
oder aus anderen Gründen versandt wurden. Ist der­
artiger Schriftwechsel nicht vorhanden, müssen sich 
die Urkunden der bei der Sparkasse üblichen Ver­
wahrungsform entsprechend in der Kreditakte oder 
in der Stahlkammer befinden. Hieraus ließe sich die 
Folgerung ziehen, daß außer einer ordnungsmäßigen 
Aktenführung keine besonderen Maßnahmen rfür die 
Verwaltung der Urkunden zu treffen sind. Diese Fol­
gerung berücksichtigt aber nur zum Teil die tatsäch­
lichen Verhältnisse der Praxis . und kann nicht zu 
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einem allgemeinen Grundsatz erhoben werden. Sie 
bedarf einer sinngemäßen Anpassung an den Umfang 
des Kreditgeschäfts der einzelnen Sparkasse und führt 
dann zu folgendem Ergebnis: 

a) Kleinere und mittlere Sparkassen können bei ord­
nungsmäßiger Aktenführung auf besondere Ver­
waltungsmaßnahmen verzichten. Es ist aber zu 
empfehlen, insbesondere bei größeren Krediten, 
die hereingenommenen Urkunden auf dem Vor­
blatt der Kreditakte (Vordruck Nr. 9461 des Spar­
kassenverlages) zu vermerken. Vorübergehend von 
der Sparkasse herausgegebene Sicherheiten (z.B. 
Hypotheken- und Grundschuldbriefe) sollten in 
einem laufend geführten Register vermerkt wer­
den, damit eine zweckmäßige Überwachung und 
Terminkontrolle zur Verfügung steht. 

b) Bei Großsparkassen ist aus Gründen der Über­
sichtlichkeit eine karteimäßige Erfassung der Ur­
kunden zu empfehlen. Da bei diesen Sparkassen 
in der Regel die Verwahrung der Kreditsicher­
heiten in einem zentral geführten Sicherheiten•• 
depot erfolgt, werden für eine solche karteimäßige 
Erfassung zweckmäßig Vordruck Nr. 6851 des 
Sparkassenverlages oder nach_ dem gleichen Prin­
zip aufgebaute Karteivordrucke benutzt. Das Ver-

fahren bei Verwendung des Vordrucks Nr. 6851 ist 
im Eparlcassenheft Nr. 1 n. F. ,,Die Schriftgutablage 
der Sparkassen" S. 28/29 ausführlich dargestellt. 

Sobald die Kredite und Darlehen abgedeckt sind, sind 
die Urkunden den Sicherungsgebern gegen Quittung 
zurückzugeben. Ist eine persönliche Aushändigung 
nicht möglich, so kann eine Übersendung durch Ein­
schreiben oder Wertbrief, je nach dem Charakter der 
Urkunden, erfolgen. Kann aus irgendeinem Grunde 
die Herausgabe der Urkunden nicht erfolgen (z. B. 
ungeklärte Erbschaft), so sollten die Urkunden in 
einem hierfür besonders einzurichtenden Depot in der 
Depotabteilung verwahrt werden. Verfügungen über 
dieses Depot sollten nur mit Zustimmung der Innen­
revision oder der Sparkassenleitung zulässig sein. 

Pfandentlassungen, Löschungsbewilligungen und lö­
schungsfähige Quittungen werden zweckmäßig in ein 
Löschungsregister eingetragen. Bei der Unterschrifts­
leistung ist das Register vorzulegen und jede Eintra­
gung ist von den Zeichnungsberechtigten (§ 11 Abs. 1 
Satz 2 MuSa) mit Handzeichen zu versehen. 

Die ordnungsmäßige Rückgabe der Kreditsicherheiten 
ist von der Innenrevision laufend zu überwachen. 

Nr. 57 B . B!. 8/1953 Krüger, Bonn 

Gehaltsabrechnung mit Registrierkassen 
Vielfach werden die Gehaltsabrechnungen auch heute 
noch handschriftlich erstellt. Man bedient sich dabei 
in den meisten Fällen verschiedener Durchschreibe­
verfahren. An Versuchen, die Gehaltsabrechnungen 
mit den vorhandenen Walzenbuchungsmaschinen zu 
erstellen, hat es nicht gefehlt. Sie scheiterten in der 
Regel daran, daß bei den genannten Maschinen für 
die Vielzahl der darzustellenden Abzüge zu wenig 
Zählwerke zur Verfügung standen. Die Anschaffung 
von Spezialmaschinen für Gehal,tsabrechnungen ist 
wohl für fast alle Sparkassen indiskutabel, da der 
erzielte Erfolg in keinem Verhältnis zu dem Anschaf­
fungspreis steht. Daß man bei der Gehaltsberechnung 
bisher kaum auf die vorhandenen Registrierbuchungs­
maschinen zurückgegriffen hat, liegt wohl in der 
Hauptsache daran, daß diese Maschinen nicht die 
Möglichkeit haben, die Abrechnung in horizontaler 
Form darzustellen. Das ist jedoch nicht erforderlich. 
Viele der heute bei den Sparkassen in Betrieb befind­
lichen Registrierbuchungsmaschinen sind mit zehn und 
mehr Soll- bzw. Habenzählwerken ausgerüstet. Es ist 
damit durchaus möglich, Gehaltsabrechnungen mit 
w eitestgehender Spezifikation der einzelnen Abzugs­
arten zu erstellen. 

Die Gehaltskarten werden in Kontenform geführt. 
zweckmäßigerweise bedient - man sich der faltbaren 
Doppelkonten, da ein Blatt bei rationeller Aufteilung 
grundsätzlich für zwölf Monate ausreicht. Es bleibt 
außerdem soviel Platz übrig, da ß man allen Erfor­
dernissen, die durch die Steuergesetzgebung an das 
sogenannte „Lohnkonto" gestellt werden (Name, Be­
ruf, Geburtstag, Wohnsitz, Steuerklasse etc.) Rechnung 
tragen kann. Die Beschriftung der Gehaltskarte er­
folgt durch die Druckstelle an der Maschine, die nor­
malerweise das Spar- bzw. Scheckkonto bedruckt . 
Der Sparbuchdrucktisch liefert die Abrechnung für 
den Arbeitnehmer. Eine Zusammenfassung aller Ein­
zelberechnungen ist durch den Journalstreifen gege­
ben. 

Bei neutralem Zählwerksdruck (1, 2, usw.) oder einer 
Beschriftung, die dem wirklichen Vorgang nicht ent­
spricht, w äre eine Erläuterung auf der Gehaltskarte 
und der Abrechnung für den Arbeitnehmer leicht 
möglich. 
Eine mit Registrierbuchungsmaschinen erstellte Ge­
haltsabrechnung würde etwa so aussehen: 

l.II.53 Bruttogehalt • • • 367,90 ~ ............... . 
l.II.53 • * * 19,40 Lohnsteuer ................ ... 
l.II.53 • • • 2,75 Notopfer Berlin ................ ., 
l.II.53 * • • 35,66 Soz.-Vers. (Arb.-Nehm.) ................ "' 
l.II.53 • * • 8,40 Zusatzversorgung „ 
1.II.53 • • • 0,97 evgl. Kirchensteuer 
1.II.53 * • * 0,92 kath. Kirchensteuer 
1.II.53 * • • 3,00 Betriebsspar en 
l.II.53 • • * 50,00 Vorschuß 
l.II.53 • • * 3,60 Gewerkschaftsbeitrag 
1.II.53 Netto geh a 1 t * ** 243,20 

···············• ~ 
................ ~ 
................ ~ 
• •••••••••••• •• • 0) 

............ , ••• CC 

In vorstehendem Beispiel wurde das Bruttogehalt als 
Alter Habensaldo" vorgetragen, während die Abzüge 

über Sollzählwerke verbucht wurden. Nach Entleerung 
der Zählwerke stehen d ie Abzüge und die Vergütun­
gen für die einzelnen Begünstigten fest; eine nach­
folgende Kontrolle könnte sich also auf die richtige 
Errechnung nach den entsprechenden Tabellen und 
die richtige Zählwerksanrufung beschrä nken. 

Nr. 58 B. m. 8/1953 Sänger, Herne 

J ..,7.,,./t-svtrz.1: ,,.., (s 

Altsparerentschädigung - Querschnitt durch die 
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V e r m e r k 

Betr.: Altspareraufwertung . 

In dieser Angelegenheit hat am 18 . August 1953 eine Besprechung 
stattgefunden, die vom Verband einberufen \ ✓ar und zu der alle tassen 
des Landes Schr€swig- Holstein eingeladen waren und Vertreter ent­
sandt hatten. · rfie Tagung vurde geleitet von Verbandsdirektor Dierks; 
das Referat hielt der Oberrevisor ~beling . Zugegen war auch Herr 
Revisionsdir ektor Dr . Bruer . Ferner erhielt die Tagung besondere 
Bedeutung durch die Anwesenheit eines Vertreters der JBM. 
Di e Tagung begann um 10 Uhr und dauerte bis etwa 16 , 15 Uhr . 
Herr Ebeling referierte zunächst über das Gesetz unte r Zugrundelegung 
der Schrift NF 13 der Arbeitsgemeinschaft "Rechtsgrundlagen und 
Durchführung der Altsparerentschädigung" . Die Ausführungen konnten 
naturgemäss noch nicht völlige Klarheit bringen und liessen keine 
eindeutige Stellungnahme zu Zweifelsfragen zu , ,ieil alle Rechtsver­
ordnungen noch ausstehen und kaum damit zu rechnen ist , dass Rechts ­
verordnungen vor dem 1 . Oktober 1953 erscheinen vrcrden . 

'

Einen sehr breiten Raum verursachte die Anregun , die Sparkassen zu 
veranlassen , eine~t_rag_ von DM 100 , -- sofort als nor~ale Sparein­
lage~_gutzuschreiben, obwohl die Deckungsforderungen nicnt vrrr l~& 
oegI1chen ·erden können und dann in jährlichen Raten . Der Verband 
war.von der Arbeitsgemeinschaft aufgefordert , hierüber nach Bonn zu~ 
her1cbt;.,.A1. und wünschte von den einzelnen Spark~ssen ihre Stellung-
nahme . Direktor Reddemann von der Kieler Snar- und Leihkasse nahm 
für seine Kasse eindeutig dahingehero'! "'S'~e u~g , dass Kiel sich ent­
schlossen hat , dief:le ].11: 100 ,-- unter allen Umst'inden so;fo_r_t in nor­
mal ~ Snareinlc;een zu übernehmen, unabhängig davon, welche Summen 
ermittelt v1erden und ob die Liquidität der Kasse in irgend einer 1/eise 
dadurch beeinträchtigt vvird . Er verwies insbesondere auf die Mög­
lichkeit der Lombardierung und darauf , dass der Diskontsatz zur Zeit 
3~2% sei . Die Landeszentralbank sei , soweit Kiel unterrichtet ist , 
brennend darum verlegen , gutes Diskontmaterial hereinzunehmen. 
Die Liquiditätsfrage wird von Kiel aus als geklärt angesehen . 
Geg_enteilige Auffp,ssungen , namentlich kleinerer Kassen , vrurden laut • 
Man glaubte aber , dass diese Kassen zu schwarz sehen . 
Für unsere Sparkasse habe ich mich dahingehend geüussert, dass, wenn 
die übrigen Verbünde , Volksbanken , Spar- und Darlehnskassen und 
Grossbanken freigeben , wir aus Prestigegriinden ebenfalls freigeben 
müssten . Es wäre aber ausserordentlich 9-Chwer , zur Zeit eine klare 
Stellungnahme für unser rnstitut auszugeben , weil Zahlenmaterial 
noch nicht zur Verf·i,a-ung steht . Ich habe vorgeschlagen, Bonn möchte 
versuchen, Zeit zu gevinnen, um zu erreichen, dass eine Entscheidung 
fiir alle Gruppen zurückgestellt wird , bis Zahlenmaterial vorliegt . 
Im }brigen h~be ich meine persönliche Auffassung dahingehend zum 
Ausdruck ~ebracht , dass ich nicht glaube , dass ein grosser Teil von 
Beträgen , die wir freigeben würden, abgezogen würde . Die betroffenen 
Srarer wären al te , treue und vor allen Dingen langjährige Sparer , die 
sicher keine G0lder abheben ,verden, um sie zu verkonsumieren . Ich 
halte es für sehr wahrscheinlich , dass ein hoher Prozentsatz der frei ­
gegebenen 3eträge stehenbliebe . 

- 2 -
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Die Versammlung hat sich dann damit befatist , in welcher Weise man 
zweckmässig vorgehe . Herangezogen werden müssten die Inventuren 
per 21 . 6 . 1948 und per 31 .12 .1939 , wobei zu berücksichtigen ist, dass 
die Inventuren Ende 1939 möglicherweise frliher erstellt sind und 
dieser Zwischenraum zu Gunsten der .Altsparer Berücksichtigung finden 
muss . 

Weiter herangezogen werden mUssen die Konten. Herr 3beling hielt es 
f„r möglich , dass zum Teil das neu zu schaffende Material in einer 
Inventur niecergelegt werden könnte, evtl . muss man aber auch neue 
Listen anfertigen. 
Im Anschluss hieran h i elt dann ein Vertreter der JBU ein Referat , 
welches in der Anlage seinen Nie ersc1lag fin et . 
Die Kieler Spar- und Leihkasse hat bereits ihren Jahresabschluss 1952 
durch die IBM erstellen und will auch jetzt diese Arbeiten durch die 

'1113~ anfertigen lassen, soweit das eben möglich ist . Die Kieler Spar-
- Vu}{d Leihkasse behauptet , Ersparnisse von rund 1/3 mit etwa DII! 30 . 000 ,-­

aus Anlass des J..ahresabschlusses 1952 erzieit zu haoen. Der Veroan 
hat sich weitgehendst der Stellungnahme Kiels angeschlossen und be­
fürwortet die Beauftragung der IBM sehr stark . Auch Dr . Bruer war 
in einer :persönlichen Besprechung der Meinung , dass unsere Kasse wegen 
der Vielzahl der Konten absolut fiir das Hollerith-Lohnverfahren infra­
ge k01nme und dass er empfehle , zunächst zwecks ~r□ittlung der Kosten 

/) genaue Vorschläge von einem Vertreter der IHM einzuholen. Die IBM ist 
(, der r!einung , dass es sogar noch lohnend ist, bis zu 100 Konten ab­

wärts im Lohnverfahren zu bearbeiten. Es gibt versch'iedene .. ~öglich­
kei ten: -
Man kann schon die IBII beauftragen, nachdem die Grundlagen ermittel t 
sind , also die ·umzustellenden Reichsmarkbeträge festgestellt wurden . 
Man kann [ber auch im Anschluss die Strichelung auf den Lochkarten 
vornehmen und dann erst die IBM beauftragen. 
Schliesslich ist es auch noch möglich , von der IBM Konten in Klar­
schrift herstellen zu lassen, die nach der Stellungnahme von Dr . Bruer 
zunächst als Behelfskonten anr,esprochen werden könnten . 
Der Verband wird ein Protokoll der Besprechung herausbringen und diese 
Protokoll Kostenvorschläge der IBtl anheften. 
Die buchhalterische Darstellung konnte erschöpfend nicht behandelt 
den , da , wie Oberrevisor Ebeling erklärte , alle Rechtsverordnungen 
noch ausstehen und zunächst abgewartet 7erden muss • 

Herrn Di rektor Sander 
·vorzulegen. 

Ich schlage vor , nach Eingang des Rundschreibens des Verbandes , 
Besnrechungen mit einem Vertreter der IBM aufzunehmen und , wenn die 
Kostenfrage befriedigend 6elöst ist, auch bei uns clie IBM zu beauf­
tragen • 
Ich vertrete c~e Auffassung , dass bei der arbeitsmässigen Beanspruchun 
unseres Personals man diesen Veg eehen sollte , um zu vermeiden, dass 
möglicherweise in Sonnabend- und Sonntagarbeit alle Feststellungen 
und Unterlagen getroffen und ferti~gestellt ·verden müssten . Ich kann 
mir nicht vorstellen und gl aube auch nicht , dass ein namhafter Teil 
unserer ngestellten daran interessiert ist , noch mehr jberstunden zu 
leisten, selbst gegen Bezahlun-· -=--

Bad Oldesloe , den 19 . 8 . 1953 i ' _/ 
Rev . ji/Fra . ,, ,f 

v vvt,v-i---
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Wie 'wirkt sic'h die Lochung der Karte aus? 
Die IBM-Lochlcarte verkörpert den ersten Arbeitsgang 

• im IBM -Abrechnungsverfahren . • 

}) S,e varon\os,t ihre Add:tion zu e:~er Zahl II Oil OIO O\O 
3) Sie vcronlas~r ihre Subtro~tion '.IOn e:ner Zahl 

,@ $.e veranlasst ihre Multip!.kai,on ,n;t einer Zohl 

G1/ / ~ Sie wird zum D,visor e,ner ,chi w~ Sie ,d,re,bt sich selbst auf ein Formular ß~ S,e doppelt s:ch selbst auf eine andere Lochkarte 

~ S,e grup;,:ert s,,h se!bst 

~

5 51 ~-{D S,e s.:,ndert si<h se1bst aJs anderen Lo,hungon aus 

6 6 ~'-' 
-~, ""-~"'-9 S•e schreibt sich se!b,t auf d,e IBM- Lochkarte 

7 7 6 6 6 ',, ' ~ S,e veranlasst eine automah,che Soldenerm,ttlung 

S - -~-7 r 7 ~ 11 S,e laßt sich auf Grund e,nes Groph,ts•ri,hes ,n d,e Karte locnen 

c.:.::)c_:; , 12 Sie verursod,t Niederschrift einer Endsumme 

9 9 9 885 { --.. . , 
-- ---..,---- -..,--- JJI Sie verursacht automatische Formvlorfuhrung __,,...____,,._. ' .. 

'(G} 5,e verursoc:bt Ro1>chre1bung von Posten und Summen 

22222222 , 
' ' 

3 3 3 3 l 3 3 3 3 3 311 3 3 3 3 3;3 3 3 3 3'.3 3 
' ' 

14 414 414 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4i4 4 4 4 4:~ ~ 

55155555555 55555~5 1 5555) 5 
' 1 

16 616 616 l 6 6 6 6 6 6 6 6 6 61 6;6 6 6 6 6:6 6 
1 1 

7 717 717 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1:171 7 1:1 7 
1 ' 

a a a a a e a l a a a a a a e s B a:s s a B e:a B 
' ' 

9 1 9 l 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 S 9 9 g;g 9 9 9 9;9 gi 
II 11 10 12 SI 5' ■ ~ rz •u II II• 11 
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SPARKASSEN- UND GIROVERBAND FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
KORPiBSOWX' l)ft Onu1'1.loaß B~!lTS 

KIEL 

Rundschreiben 11v11 

~ltsp rerentschädigu~g - Lz._810-

0bvrohl zum Altsparergesetz die Rechtsverordnung zur Klärung zahlreicher Z1·1eifels­
fragen noch nicht ergangen sind, halten wir es für dringend angebracht , sich 
schon jetzt intensiv mit der Frage der Umrechnung der .Altspareinlagen , soneit 
sie für das Amtsverfahren in Frage kommen, zu beschäftigeno Diesem Zweck diente 
auch die am 18. 8. 1953 in Neumünster veranstaltete Tagung. 

Üb.er das Ergebnis der Arbeitstagung machen wir die nachstehenc.en Ausführungen 
Den Inhalt des Merkblattes NF13- Rechtsgrundlagen und :Ourchfühn:ng der Al t~parer­
entschädigung- der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sparkassen- und Giroverbände 
und Girozentralen e . V. , Bonn 9 setzen wir als bekannt voraus. Von einer Wieder­
holung der darin beschriebenen Verfahren sehen wir ab . Unsere Bemerkun.rsen kqnnen 
nur als Ergänzung dazu gewertet werden, 

:.usgangspunkt :für die Altsparerentschädigung ist die Passiv-1~a,chweisunrr vom 
~o 6 . 1943, Entschädigungsberechtigt sind , ab~esehen von wenie;en Ausnahmefällen 
(§ 4) , nur natürliche Personen oder eine ~ehrheit von solchen. Die Altsparer-
entschädißung entfällt bei Konten · 

a) r.1i t Beständen von wenig·er als illlf 20, -- am 1 • 1 1940 oder 20 . G 1948 
(mehrere kleinere Guthaben eines Gläubigers bei einem Institut sind 
ausammenzuziehen), · 

b) die nicht zur Umstellung angemadet v.'orden sind (Ausnahme : Guthaben ver­
miSter Personen - s li'M Nr. 297/53 : die Regelung weiterer Ausnahmefäl­
le ist vorgesehen) . 

c) nit Altgeldguthaben der Gruppe II und.III(§ 1 UG) 

d) mit Altg·eldguthaben, d.ie du.cch Entscheidung des Finanzamtes für ver­
fallen erklärt worden sind. 

c) juris~ischer Personen~ 

l) von Devisenausländern und sonstigen Personen, die ihren Wohnsitz nicht 
im Bundesgebiet oder Westberlin haben, 

In der 1Tachweüung zum 20. 6 1948 sind diese Konten mit Farbstift zu !:ennzeich­
nen b~r, auszuklarnmern, 

Die Entschädigungsberechtigung von Devisenausländer n und Sowjetzonen-Bewohnern 
ruht nach§ 4 Abs, 4 .ASpc~·Eine Rechtsverordnung wird noch Klarheit bringen müs­
sen 

Sparguthaben von im Handelsregi.;ter eingetragenen Unte:i:nehmen sind nicht ent­
schi.i.dit:;ungsfähig. Zs wird nicht für erforderlich gehalten, bei derartigen Gutha­
ben eingetragene:r: Unternehmen auf den 1\nmeldebogen Vordruck B zurückzugreifen F,s 
dürf'tg ccni.i.gen 1 an Hand des Kontos festzustel~en, ob das Guthe.ben auf einen Nar.1er 

/ 
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lautet i der erkennen.'ntßt" 9 "daß es · sich um ein 'Unternehmen handelt , das in das 
Handelsregister eingetragen ist (oilG, ~G, GmbH, KG) . Bei einer .Bezeichnung 
"Firma" müßte eine Prüfung erfolgen. 'Grundsätzlich ist davon auszuGel:en i daß 
der Text auf dem Konto entscheidend ist . 

Für die u_rncestellten Konten ist eine Nachvreisung zu erstellen , die r:iindestens 
folgende Spalten enthält~ 

a ) Konto Nr. 
b) Bestand am 1 . 1. 1940 
c) Bestand am 20. 6. 1948 
d) umzustellender RM- Betrag 
e) umi;estellter DM- Betrac unter TIM 1CO, -- . 
f) umgestellter DM- :f3etrag über TIM 100, --

Die Pfennic- B9träge können in den Spalten b) und c) weggelassen \'1erden. Der um­
gestellte Betrag ist e.uf volle DM O, 10 aufzurunden . 

Die .Aufteilung in umgest::!llte Beträge in solche unter D1.1 100 , -- und größere Po­
sten ist im Hinblick auf die spätere Freigabe und Ablösung der DeckungsfordeA 
runccn zvrechmäßig. i.uf die Frage, ob eine summenmäßige Abstirrmung mit den In~ 
turen 1 939 oder 20.6.1948 notwendig ist , kommen wir noch zurück. Es v1ird empfo 

len 1 das gesamte Zontenmaterial in Gruppe:r.. von 1 . 000 - 2.0CO Stück euf:mteilen. 

Die Errechmmg der Umstellungsbeträge muß grundsätzlich an Hand der Konten vorp·, 
nomr:1en we::-den ; da nur diese einwan:ifreien .Aufschluß über den Gläubiger und das 
.berücksichtigende Guthaben geben. Ein- und Auszahlungen, die in den let::;ten Ta1:, 
des Jahres 1939 erfolgten, aber aus innerbetrieblichen Gründen erst Anfang 1940 
auf den Sparkonten verbucht \'lurden , sind bei der Ermittlung der umzustellenden 
BetrüGe zu berücksichtigen. Maßgebend ist in jedem Falle das im Spnrkussenbuch 
beschcinißte Guthaben. Das gilt auch für SchulsP,arbücher, in die der Lehrer End t: 
1939 Eintraß7.ll1gen vorgenommen hat, während die Buchung auf den Konten erst .AnfE, 
1940 erfolgte . Es dürfte in· der Regel keine Schwierigkeiten bereiten , derartige 
Posten auch im Amtsverfanren zu klären„ 

Über die Form des Entschädigungsbescheides nach§ 15 ASpG Tiird eine ~echtsver­
ordnunc Klarheit bringen. Sollte eine Zustellung der Bescheide durch die Post 
beabsichtigt oder notwendig werden , erscheint die Verwendung eines Scheinver­
schlußumschlages aus Gründen der ?ortoersparnis empfehlenswert (Drucksache) . 

Eine Verbuchung der Entschädigungseutschriften im Einzel bet:tag von ';reniger ae 
Dl.~ 100, -- auf lebende Sparkonten .bitten wir, zunächst zurüc1:zustellen . ;.bgese­
hen von der in 'E1·wägung gezogenen Freigabe dieser Posten bedarf auch noch die 
Fr&.ge ·der Verzinsur..g einer Klärung. 
1,'Vir nehmen an, daß alle Sparkassen im Besitz des in Neumünster schriftlich unt eJ 
breiteten Vorschlages des IfüX - Internationale Büromaschinen- Gesellschaft m. b . H 
für clen Einsatz von Lochkartenmaschinen für die Bearbeitung der Al tspare1·entsc}.. . 
digung sind. 

Sm7eit sich unsere Sparkassen zu einer Inanspruchnahme von Lochkartenmaschinen 
im Lohnverfahren für C:ie :Srrechnung der ~n tsparerentschädigung entschließen , e1 
geben sich folgende möglichen Verfahren: 

Die Arbeit der Sparkasse besteht in der Erstellung einer 
Unterlne,e mit folgenden .~ngaoen~ 

a\ Zweigstelle Nr. bzw. Gruppen Nr . 
b' Kon.to Nr . 
c\ Kontostand am 20. 6. 1948 
d~ Kontostand am 'i. 1940 

• 

- 3 :... 

Das kann geschehen durch 

1 . Auflieferung einer Strichelkarte (Graphitstift) in Loch­
kartenschrift (s . während der Tagung ausgehändigtes Muster) , 

2 Einreichung der .Angaben in Klartext, 

3. Einreichung von ergänzten Inventuren, 

".uf GI·_und der eingereichten Unterlagen führt der L o c h k a r t e n 1 o h n 
betrieb f o 1 gen de Arbe i ·t e n aus: 

a) Errechnung des aufzuvJerte;nden RM-Betrages , 

b) Errechnung des aufgewerteten DM- ]3trages, 

c l .l~e-sl:mung ~~... 4 o, 
d) Herstellung der Lochkarten mit Abdruck eines Klartext~s aM Kopf 

(diese L0chkarte kann als Hilfskonto behandelt werdenJ 1 

e) Aufstellung der Inventuren, seitenvreise zusamnengestellt in der 
~ewünschten Größengliederung. 

Bei Einlieferung der Strichelkarten stellt sich der Bearbeitungspreis für 1 oor 
Kontol'.:nrten auf ca DU 65 , -- bis Dr.1 70 1 -- , Sofern die UnterlaGen in ~Clo.rtext 
nach 2 und 3 aufgeliefert werden, erhöht sich der Bearbeitungspreis nm DU 30 , -. 
je 1 , COO Lochkarten, Sonderwünsche ·:ierden gegen entsprechendes Honorar erfüllt 
U. E . müßte es möglich sein, v_on seiten der Sparkasse dj_e Strichelkarten zu er­
s t ellen. :'.)iese J\rbei t ist nach den Erfa:hrungen einer Großsparkasse schneller zv 
erledigen als die Erstellung von Kl:irtextunterJ,e.gen. 

I.ii t RücJ:sicht darcuf , daß für dü Lochkarte::i längere Lieferfristen bestehen , em 
fehlen Y1ir den Sparkassen, die sich für ein3 Inanspruchnahme des Lochka:denloh' 
verfahrens entscheiden, baldmöglichst Verbi:'.'ldung mit der Geschäftsstelle Kiel 
IBl: Deutschland, Neue Straße 13, aufzunehme!l . Eine Mitteilung hierüber vriire un 
ervJü.nscht , 

Der Verbandsvorsteher 

LA ]) i r c k s 
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V O r G C h 1 a G 
fül' die :Curcl1führunß dc1' l.ufnertu1;s der Lltspc:rc:- - Ko::ten :-:üt 

Hilf c d e[j II3:.:- Loc btEJ :rt c:-1- V e-r•fo. :i r e ns o 

-------·---------- -- ..... ---------··-... -----·--- .. ------------

I o .t„l lccnci r.cs 

Die ;.1·bcits·:;cisc des II:-:.:- Loch1-::n2:ten-Ver:f'eh:rcr:s '::i:::d in ccincn 
Grundz~cen für den nachfolcc~dcn Vorsc:1la~ als bekennt voraus ­
ce::ietzt o :!:'ü r zusi.itzlic:";.C S::-kL..:.::-u:-:::,en stc:~t 8.Uf ,\nfo:::dcrunc ent ­
Gp:'cc!1cndcs P :roq)cl:t::-_c.tc:::'ÜÜ zur \Tc:::r·..::;u~·;o 

Di "' loc„1'r,.., ~t c...--~= ·ß4 "C ~.,.. ,r,, ,.. ceu-~ U"'d "'"'u ~c 1'-"u"' ~,~u,... • ,, ,-, . u· ... ··· .._ ~-, - v J ; .. u ~ · ~ ... ul,'... ..a., ;...> .J.-• .Lt,,, ... . .. .. :;i .. .. ~J „ l,t,. J.J l ..... ··- .... ,) \Ai.C,. ;. .. J.i ,CrvU ..... :-, 
f-:..ir die 1\lts1~0:::er - Kor,tcn ni:r.-d f::::_• d ie not·.:c:-:rU ::,c:1 .. rboiten de:i: 
Gclc:i::s~itL~tc in ccn l:ir:✓, cl:1citcn, fi..:r die :::~scl i:-1cllc:1 :.::-bciJvs ­
:;U:::-: e :r.u1' D.!:c.cL~tl.::::_:~: :cisc i.:1:cl :'C.1· (l ic zu c:-s·~cr e::c~c:-i .'.us,.·:cr­
tu:-:~~::::u:r.:e:·lnccn ,'!icd c:::i..:.::1 in den ~:i:-:zcl::citcn :l.-,::., 'O'.) , cllto 

Es r: e::-d en Il..;:.1- Loc hl-:~ :.·t cn, d i c :-:o eh c: c :: ·--oc~ e::- ::.::t ci:1 V o:-fo.h:-cn 
c: e:r Loc h::o. rt cnt cc J:nil-:, :::1L:r:1l ich d c::.' 

Z e :c her;loc t .u-:··; s:r.c '.:hol-;, c 

I L .',rbci t soblo.uf bis zur Schrei h.i~:.: der ; ,uf ·;;er~uw~sli s t; en 

= 2 Stellen 
= G Steller.. 
= 5 St ellon 
= 5 .3tel1en 

Das aufzu~ertcn~e Spnr:ut~8ben (jc~eils des kleinere G1t -
1leb en der Stichtn",C l oL 1c0 oder 21oG.11.s) is t , so~crn nicht 
eine ~nsc~inellc 7eststcll~~~ vc:-ci~tart ~i::-d, zu kc~n-
z ci ch::cno 
~ofcrn einzelne ~ucltcn z.B. Bez i rtostcllc oder auch die 
5. u::d Go Stelle der Kontor:t:l':" ... -:cr bei c i~c:.' :::;p~~::::.'l~'.1..ssc .: :·t1:1d­
sLtzlich nicht i:1 ? :-o':c l::o:-n.:~1c1 sollten , so l5~r,n :1ci~h cc-
t r , ff cncr V crcJ. r:b:::: :-;;.r.s rn~f d i e s-:; ::·:cl:clu::1~ ta c~;cr ,:.>po.J.t e:i 
verz.ic::~c-:; ,.-1c::.'cle1: Q I:-T: t.b:•i-:.:,cr: i~;t nbc1· sc:-.:;t ~c(:C ~.'or:-,c­
se:101:c Spc.ltc, ct.:.ch •.-:c:m ':ei::o ~o.l1lcn cinz~t:.·r>:_;en sind, 
rni t r:ull ::.: 0 ::: 'l stricl:c'.!.no Di e!,c Yo..:'de:'.'ur:::; :-1--1.ß nus ma-
3c::inc1:- t ccl::ü sc::eL G::.·U.!1dc:-i crho:· cn Y:e::.·d cn„ 
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Di\ s_~ v on den Sporlrn.sflen vorbereiteten Lochk~rten '.":erde:: 
J:c c.1 1-.onto:;ruppcn - LOOO oc1cr lOaOCO G:::-upl)Cn us.-.'. - nn clcn 
Lor.r:a r bei"'..;sbct::.'icb dcT Ili.: Deutschla~d _:,clicfcrt. Dei 
t 1 ei r:c::: cn Spc.rl:nss cn eoll t c eine G csa.:-::touli cfc::.'ur." rac:1 
-Pe,..-1-~ ,7 c~e••c'l(~1 Mc.,.,r•1' ., .,.,.r, l 'r' • ••n ,~ ., 
... _l..., ✓~.•- ~ - 40 '" 1. •• ..L _ .. ,1 _ .. 1 C- .J..0-GCllo .! • .101 C:'U .>C:'Cl1 . ...,p~::.~}-:::~lG!JCil 
k~r:nen ~cilli cfcrungcn vcreinb~~t ~erden. 

2. ) Lochen der (:ln" estrichcnen Kart cn ·- -----
In Eie a~3eliefertcn Locl~artcn werden ~it~cls des Zeichcn­
lochi:n.:.tor.::ücn die Strich:::n1·lcicrun-:cn :n Locr-unccn in c1ic 
ftir die einzclr:cn Ec~=if~c u~d ~clc1cr fest:clc:tcn Snaltcn 
übe::.·sctzt. ZucL:.tzlicl1 r:c::.·clc;1 die Kc:::-:c!1 r.cc.1 ;.:it oi:-:cr 
c:·.,.._,.,..,i- ,.,,,,,:,c ....,_T:r.., - 1:C" ""'1) 1' t•P·r• ... - 1·~ \. ~, ... ,. 1 ~,·t . 
...,_...,'-'-'-··'-•.:.,.:., .1.. ,..1.. - L -- - c .... .. ,_,- ·-. c_ •Jc,.cn , c.a,.i Jcdc-:::-
zc i t, sel bst l:iei gc::ci:-:sc::--:cr Zuscr:r-:c:-:8:r:.-cit c_:_r~~clnor 
1 """bc1· "" 4 C"!· · ~·~~,. . i· -c r•'n~c 1·1·' 1 1 ,, ... ~ ~r ,... - .-.. , " H- 1.1-.,•,.;.li,_,c , e . .u •. (,i.- •• L.c c ... _ c ..... unu 1. .... c . .1 c.:.on vc::-
schi c(l.c:1e:1 Spc:·i.:asscn cc,::cbcn isto 

Die so v orbereiteten - ~c~oc~tcn Karten stehen fUr die ~ei ­
tere maschinelle Bcar hc!~un~ zur Vc~ru:uns , sofern nicht 
nur ';:unsch der Spar};:c.ssen e i ne Z•;;iscllcrJ:o!:"'.;::·ollc ein::,c­
scha l tet nerdcn sollo 

7. ) D. :;o 1 c evtl._ z,:Jischcn}::ontrollc_ der ~stricr:eJ ten An,.,ahcn 

SofcTn eine ZHische~kontrolle der loch'.rn!'tcr ... "".:Ll.ßis er­
fassten An~abcn cc~Unscht ~ird , Gcrdcn die Lochkarten loch­
schri~tübcrsctzt den cinzcl~cn 8parkosscn zur Kontrolle 
zu~c~tcllto - ~~tcr loc~sct:ri~tUbc~setzur:: :i=d ci~e 
1:lartc:-:tlichc I:icde:-scr:::ift cle1' .:cloc~.tcn u:-1c1 vo:-::cn' du:'ch 
die ,:;pcr~:n ..... :~c;-, :3E:::.:.t:dc]:eltc:1 Anr;nllcn nn den obc1·cr: .:;[li:d 
der c:1tS!)::'cc!:cr:<1cn locr..t:1rtc vcrstor.dcno-
Sor1i t können evtl. St1·ichel~clllc:' der S-on:-:-:us::ic:-.i vor der 
':; ci t c:;:en Dco.rb ci t u;3g er :-::anr-.t ur.d bcri cht ict y;crdc:}o Vor 
clc:r \'Jeitercn Dc2:'bcitunc si~:c1 d2.r:n die I.oclli:o.:·tcn :nit den 
r.cucn ric htigen AnG~bcn ':clocl!t cc:~c1 clic nlt cn' fc1:ler ­
}::.1f't cn Ko.:::t cn o.uszut;.1uscl:c::o 

Di csc I~ontTol:c 'rnnn o.bc!' ouch spät c:- r.ac:: Abst immun;::, 
!iit der r:1aschi noll gcscJ1riebcncn Auf•:;ertur:,::;slicte du-rcJ:-
::cfüh:--: ·:.1crdcn., 

Vollmaschi nell nird fUr jede einzelne Karte - clcich Ko~to -
de1.· Luf~ertu~)~sbet~aß {13 , ~; des nuf~une?tcnd~n ~ci~hs­
nn:-:-:- Dct:-c.-~cs e:0 ::: cc!:11ct" ~,ofcrn : c~·; .n:scr:t , d1 c . ..r:sJ.c:1t 
der Fo.chlcute ist übel' c.ic 1~ot;·:cr.cli-:·:c::.t :;.::.c:.t eir.hcillj_ch, 
k n -·~ 1 · c ·1·c1l ~ ..... bc~t"'r' " r- · ·011",,.,,..c\,1·-c11 c1•y•e .;,~1·ccl· -nn 1.d1 G eJ. . •·- ~ "' . ., .. 1--> , __ ... ~ •. , ,. -- " _,.1. 
nun:: : er Ja:1::::-cszir..sen 195;5 l:rd noch ·::citcr zust~tzlicl~ (:iO 
Su:r. . .r.lc :iC~p.i tnl U!:d Zir:sc:1 19~3 c::::·cch:1et ur.d i::i. die ).eiche 
Lochkarte ·-.clocl:t r;c:·dcno Die :.uf,:c:-tur:::;sbct:-U:;e :·:crc1c!1 
auf volle io Pf' crani c er.tsrrcc1 :c:::d. dcT: ~~u::'r,c:-tu~::c.:f;VO:?.: -
sctriftcn aufsc~un~ctn 
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5 o) Schreiben der Auf\·1ertunr•,sli st en --- -~---
l.:it HiJ.fe der I!:'~.:- 'rabcllie:-~1usc11i::1c r1e!'dcn in der vor: den 
Sparkassen Ge~U~schtcn Jeihcnfol~e, ZoRo innerhalb der 
ZY:eigntellc nc.cll Konto- fö:·o, die I'.uf;:e:·t,.;.r,sslist en geschrie­
ben. Diese enthc.ltcn fOlßende A~gaben: 

------- - -------· - ------------
Bczi~ks - Konto- Ko~to- Ko~to-
stelle l'Jr o st:rnd · stc.nd 

1~ lo 1l0 2loG~'l-8 

c.ufzu·.-:crtd. 
m.:-Dct r::10 

l.u f,:: ert :; .;­
b ct r c.g 
DI.~ 

Zinsen 
1953 

Je Seite bzw o Kontrollr:;rup9e 1::e:-den ·:on aller. Bet:rdßcn 
SuTQ.."Uen cebildct und di c Kontcnzf.lhl ::i"Js:;e\':i es e::1. 

Gcsamtzusammcnatellungen können entsprechend den ~ilnschen 
der einzelnen Sparkassen jedc~zeit ;efe=tict ~erdena 
Bei der Schreibung dieser Aufwcrtuncslioten, für die vo~­
tei l h~fterweise Vord:-~c\e beschafft ne=den, erfol;t eine 
zustitzliche mnschinelle Ko:it:·olle der ric::1ti1;en Dearbci ­
t UDß o 

IIIo Gr6ßenklassenstatistit 

~i t Hilfe der jetzt be=eits vorlicsendcn Lochkarten kann voll­
;:-w.sc hinel l eir.e Größcnl:lass er:stat :i. st ik nach c~ en von den Spar­
ko.cs en Ge,:ür:.scht en G:::upri crun,::;c21 c:·st cll t i,·:c::.·tl eno 

Zum Beispiel: A11i\1c1·tuc:;sl etri:.:,sc 

bis ll.9, 99 DM 
·..ron 50,-- DI.'I bis S9,99 rn.: 
vcn 100, -- Dr,: bis 199,99 I;T:l 
vor.. 200, -- l.'I,: bis 299,99 D.i.11 

über 300, -- i'?" 
.LJ1, .... 

In dieser Auswertung ~ird nicht nur die Kontenzahl der 
cir:zelnen Gruppen o.usce\'Jicsen, sondern auch clcicl1zei tic; der 
Bet ro.s) der i .n s ci r; er Ge so.mt sur:i::1e ·,•;i cd erum rnj_ t den b ci c1 c„ 
Sc11:•cibu::-i.·~ der J~ufi.=c:-tuq;slistcn er-mitte].tcn Gi;.mr:i.e!l übercin­
s"!; i r:incn r.:uß o 

IV. Lochka-rten als Kontol~arten 
----·------- ----·--. --
Die Lochkarte~ können, w~e berejts unter Punkt II./3o e~wtihnt, 
~ittels eines Lochschri~tUberoctzcrs am oberen Knrtenrand 
:-:lc.rtextli ';h beschrieben ·.-:crcler~. ·.-:c:-in nu!1 ncbc:: clcn von der 
S!)a:::'-:assc ::;cstricilclten .Anc:;abcn noch zuslitzlicl1.:> '.'!ic c.us den 
Lustern c1·siclltlich, die y;eitc::.· en ,\n:;o.ben, lr!sbesor:dc:r.·c aber 
clor ni.;.f;e·.:c:-tetc r~.:- Detrac c:!Us~;c·,;jescn r:jrcl? kenn die Loch­
k81·te bis zur endcül ticcn A1J":;icklu::g der J\.u:'\JC:!'.' tuns als 1:onto-
'rn rte o.b ·cstellt -..:erc.cno 
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2,1.·:anss iiuf::.,: sind hierbei ßC~e!1u ocr j cd cr.i nr:dercn V e:rfnhrcn 
·::eitere crößere Vo:::-teile zu benc::tcn" ::enn r.i~:-r:lic:1 i:rntitor nit 
der Frei;obe rückTiirko~d ZinsbctrtiGO zu rechnen sinJ: so kenn 
diese J„1•beit .:r:it der c;le:chen Loct·~orte voll:;·~scl:inoll sch:icll­
s~e~s durc~scführt wcrdenö 

l~ucl:l. kuEn diese Lcc:1kn:·ten-Konto·rn:::tci zu.:: 0·a:!::.'csn, sc:.lur;s 
~3schincll :elistct ~erden. Die Dilanzacla~c fCr die noch cc­
.. ,.., '"rt "' 'u.,..···c·· ... unl",...b"~-r;; C Jr"n..., ..,lso O"'~e .., .. l"UCllc B· ,.....,rbc1· .;:>J:,.le.... e.1.1 ll. .1-1• J. tJ J. u..> e,;u '-'- •..:, \.U4 „J_ t.,. o.,L.-.. •-LA'~ vL.. -

tun~ erstellt Ticrden. 

Vc ::cite::·c J„ns-.·:c:1tur..esmcglichl-:citen 

·:;eiter besteht o.be:::' auc!1 die :.:ö:;lic;.kcit, ·"clls cücses vo::1 
den Spa:drnss en ~c~·.1J;.1.sc ht Y:i.rd. , voll::1anc; i nc].l Konto':n rt cn zu 
1-,..,~cl•1'~ f•J·c-n u-d ,1 1· c ·J~c.,.,..,ci--r1· cl1 t1· '"uvia'!i-.,~·tc - Post:',r,.,.,te -.J ..... u .. :.. .J.. _ v .l• i.... .l _, ..,J,..,, 1: • u -•·,.; ........ \,,.A- ... . ............ .,,. 

fi.'.r die ci-:::.zel::-1en Kontcnintobcr zu crstclleno Die Anschrift 
ist nbcr r.in:moll e:i.n::utrP.:;er~, da fü::: die v ·.~ •aussj c}1tlich 11u1' 
ci n:.1.0.l i ;c ...,e:.:.ut zu::c di c A:11o-:; e vo::-1 l.d :::es nloc!~·..-o.rt en nic~1 t 
rentabel c~schcintn 

VI. Scblußbctrochtune 

Ki cl, .!,ue,ust l:153 

Rnscbri{f / Bemerlcunoen .. 
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An don 

Sparkas~en- und Giroverband 
fi.ir Schleswig-Holstein 

K i e 1 
olstenstraße 

Lu/. i . 14.8. 1953. 

Betr . i u~ prachc üb 
LZ. 810-. 

ie ltsparcr-Entschädi 

Im Jacbg g zu uns !el w1e vo 13.8. 1953 
melden i,vir einen wei tc1·en Teilnehmer :fü.r die 
Tagung in Neumünster am 18.8. 1953. Insgesamt 

erden also 

2 Vortreter 
unserer Sparkasse teilne en. Einnahme des 
Mittage oens im Ta slokal ist f ·· 1. e T.e.il-
nebmer -ern-·· cn,;. 

KREI .J.:AR' SoE .0 Al' 
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SPARKASSEN- UND GIROVERBAND F-OR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
KORPERSCH.A.FT DES OFFE.N'l'LICBEN RECHTS 

KIEL 

120 ~ugust 1953 

Rundschreiben 11 H11 Ur 28 

Lurchführnn_g der AJ.ts-parerentschädift,TIR -I,z. 810.-

Zn einer Aussprache über das Altsparergesetz .12.den rrir hiermit zu einer Tagung 

am Die:nstag 9 dem 18o'8.1953i 10 Uhr 
in N e u m ü n .s t e r , Harms Gasthof 9Friedrichstr, 2b 

eino :Das 'l'agungslokal ist vom Bahnhof in 3 Minuten zu erreichen ( durch die Unter~ 
führunc L Stra.ße links) •. 

Neben den Rechtsgrundlagen der Altsparerentschädie,ung soll auch die •rcclmik der 
Ah-ric]:lung erörtert ,.,erden. Wir deuteten bereits an, daß der Einse.t,; von Lochkai 
tenr.1aschinen im Lohnverfahren für eine große Anzahl von Sparkassen vrirtschaftlich 
sein nirdo 1:i t Rücksj_cht hierauf legen wir· Wert dare.uf, de.ß auch die verantwoTt­
lic:'l.en Sachbearbeiter an der Aussprache teilnehmen In den Merkble.tt riF o 13 der 
Arbeitogeneinscr.aft J)eutscher SparKassen- und Giroverbände und Giro::entralen e.V 
Born) .. , -Eecl~tsgrundlagen u.:1d Lurchfülrrung der Al tspa.rerentschädigung- sind nert­
volle Ifimreise über die Arbeitsverfahren gemacht . Wir bitten die Teilnohner , sich 
mjt den Inhalt dieser :Broschüre vertraut zu macheno 

Polgend.e Themen sind zur Behandlung vorgese:1.en· 
lo Altsparergesetz -Allgemeine Ausführungen- ; 

.2. Technik der J„ltsparerentschadigung, 

3. Einsatz von LochkaTtenmaschinen für die Altspa.rer­
ents chädj_gung, 

4 •. Buchhalterische Darstellung 0 . 

Zu jedem Punkt ist anschließend eine Dislrnasion er-wünscht, 

Es ist in Aussicht genommen, de.s :lfi ttaeessen in dem Tagungslokiü. ein::rnne.hnen. Au.s 
Dispositionsgründen büten ,vir, uns die Zahl der Vertreter aufzugeb~n , die an deiu 
Essen teilzunehmen wünscheno 

Weiter erGcheint es für die Kalkulation wichtig zu wissen, wieviel Sparkonten bei 
<ien e::.n:,cJnen SparkE'..ssen für die Al ts:pareraufwertung in Frage kom: .. eno 'ifir bitten. 
uno beide Jl_ngaben unter Benutzung der beigefügten Anlage rechtzeitig zusulei teno 

]}er Verbandsvorsterer 

i.Ao D l r C k s 
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Kreissparkasse Stormar-n Bad Oldesloe 13. 8 . 
den" 0 , ' 0 • 

( S_par1~asse) 

Spa.rlrnssen- und Giroverband 
für- Sc:11esv1ig- Holstein 

(24b) K i e 1 
• e- .-"-.- - - ~- 01

-

.Betr~· ALtssprache üoer di e A::. tsps:rarcntschädj _ _gun_e; . -Lz, 810 _ 

An der Tagung in Heumüns·te:r am 18,Se.1953 in Earms Gasthof nehmen von unsere,., 
0 

Spa2· :ass,a 

2 
Ve::-treter 

t<nL Einnabrr,.e, des Mittagessens im Tagungslokal ist er-wünscht, 

Für die Al tsparero/b\ :8öödigung j_Jll Anrtsve1•fah.Ten kommen für unsere Sparkasse 

8Chi.itz,1n,;;:;r;eise , , • Sparkonten in Fraße, 

. .. ~ 
(Stempet d Unterschriften 
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AUSGABE A Sei te 287 

AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT 
DES 

BU NDESAUSGLEICHSAMTES 
(Mtbl. BAA.) 

HERAUSGEGEBEN VOM PRASIDENTEN DES BUNDESAUSGLEICHSAMTES 

3. JAHRGANG BAD HOMBURG V. D. H., DEN 24. AUGUST 195:3 NUMMER 17 

PO<!hersandort: Göttingen Seiten 287-302 

INHALT 

Allgemeines 1 
Gesetz zur Milderung von Härten der \Vührungs­
reform (Altsparergesetz). Vom H. Juli 1953 . . 287 

Allgemeines 

~lteparerregelung 

nundschreibeu betrdfeud Alteparuge.,etz (ASpG). 
Vom 11 . August 1953. Az.: JI/5 - LA 3623-5:! 299 

Gesetz zur Milderung von Härten der Währungsreform (Altsparergesetz) 1) 

Vom 14. Joli 1953. 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Ge6ctz beschlossen: 

Erstu Abschnitt 

Al l gemeine Vorschriften 

§ 1 
Grundsatz 

(l) Füt· Glüubigerverlnste, die im Zusammenh,tng mit 
der Neuordnung des Geldwesens im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes an Altsparanlagen (§ 2) entstanden sind, wird dUS 

Mitteln des Ausgleichsfonds (§ 5 des Lastcruusglcichs­
gesetzes) Entschädigung nneh Maßgabe der folgenden Vor­
schriften gewährt. 

(2) Spar,rnlngen, die Vertriebenen am 1. Januar 1940 
zugeslanden haben und an denen V crtreibungsschäden ent­
standen sind, werden nach dcru Fünften Abschnitt dieses 
Gesetzes berücksichtigt. 

(3) Eine Entschädigung Iür Glüubigen·erluste aus Rcichs­
markanspriichen g<>gen die öffentliche Hand bleibt, sow<}it 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, besonderer 
Gesetzgebwig außerhalb ,Jes Lastenausgleichs Yorbeha!ten. 

§ 2 

Altsparanlagen 

(1) Altsparanlagen im Sinne dieses Gesetzes eiod die 
nachfolgenden Sparanlagen, wenn sie durch die Vorschriften 

') Verkündet im Bundcsgesctzbl. l S. 495 am 15. Juli 
1953. 

zur Neuordnung des Geldwesens im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes im Verhältnis 10 : 1 oder in einem für den Gläu­
biger ungünstigeren Verhiiltois auf Deutsche Mark umge­
stellt oder in Deutscl1c Mark umgew,mdell worden sind oder 
werden und soweit sie dem im Zeitpunkt der Einführung 
der Deutschen Mark berechligten Gliiubiger nach Maßgabe 
der folgenden Vorschri ften schon bei Beginn des 1. Januar 
1940 zugestanden hc1ben: 

1. Spareinlagen im Sinne des § 22 des Gesetzes über dae 
Kreditwesen vom 25. September 1939 (Ueichsgesetzbl. 
I S. 1955) und Postspareinldgen, ohne llücksicht dar­
auf, ob der Anspruch bei der Umwandlung durch An­
rechnung der Kopfbeträge oder Gesohäft5betriige ver­
braucht worden iet, 

2. Bausparguthaben, 
3. Pfandbriefe, Rentenbriefe und Schiffspfandbriefe so­

wie dfo in Anlage 1 dieses Gesetzes aufgeführten Kom­
munalschuldverschreibungen und verwandten Schuld­
ve1'6chrcibungen, ohne Rücksicht darauf, ob im ßinzel­
fall an die Stelle der Ausgabe einer Schuldverschrei­
bung die Eintragung in ein Schuldbuch getreten ist, 

4. die in Anlage 2 dieses Gesetzes aulgeführten Industrie­
obligationen und verwandten Schuldverechrcibuogen, 

5. Ansprüche a1111 Lebensversicherungs, ertrügen, bei denen 
eine Pr1imieareservc zu bilden ist, es sei denn, daß es 
sich um Vertrüge handelt, auf die das ßentenaufbesse­
rungsgesetz in der Fassung vom 15. Febru.ar 1952 
(Bundesg-O.Setzbl. l S. 118) anzuwenden iBt, 

6. sonstige privatrechtliche Ansprüche, die der Knpilal­
anlage ode1· der Versorgung dienten und die bei Beginn 
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des 1. J anuar 1940 uncl im Zeitpunk t der Einfüh rung 
der Deu tschen Mark durch Hypotheken, Grundschulden 
oder Hentcnschulilcn a uf Grunilstücken im Geltungs­
bereich dieses Gesetzes gesicher t waren, soferu die 
Sicherung nicht im \Vege der Höchstbetragshypothek 
erfolgt ist. 

(2) Altsparanlage im Sinne dieses Gesetzes ist eine Spar­
anlage nicht, sofern und solange der Schuldner auf Grund 
der VorschriHen zur Neuordnu ng des Geldwesens .vcgcn 
der Verbindlichkeit nicht i n Anspruch genommen werden 
kann. 

(3) Durch Rechtsverordnung können il ie Anlagen 1 und 2 
dieses Gesetzes ergänzt werden . 

§ 3 

ß e~htsnaehfolge 

(1) Ein W echsel in der Person des Schuldners zwischen 
dem Beginn des 1. Januar 1940 und dem Zeitpunkt der 
Einführung der Deutschen Mark schließt die Eigenschaft 
eines Anspruchs als Altsparanlage aus, sowei t nicht in 
diesem Geset z etwas anderes bestimmt ist oder in der in 
§ 13 vorgesehenen Hechtsnirordn ,mg etwas anderes be­
stimmt wi rd. 

(2) Ein Wechsel in de r Person des Gläubigers zwischen 
dem Beginn des 1. Janudr 19-1:0 und dem Zcitp Lmkt der 
Einführung der Deulscl1en Mark schließt die Eigensch,1fi. 
eines Ansp ruchs als Altsparanlage nich t a us, sofern der 
Wechsel beruh t auf Erwerb 

1. von Todes weg~n, 
2 . durch Vereinbarung ei ner ehelichen GütergemeinschJft 

ode1· durch Eintritt einer fo r tgesetzten Gütergemein­
schaft, 

3. du rch Auseinandersetzung einer Erbcngemeinschaft, 
einer ehelichen Gütergemcinscha ft oiler einer for t­
gesetzten Gütergemeinschaft, 

4. mit Rücksi cht auf ein künft iges gcsel zliches Erbrecht, 
5. durch Schenkung unter Ehega tten, un ter Verwnndtcn 

gerader L inie und unter Geschwistern, 

6. als Ausstattung (§ 1624 des Bürgerlichen Gesetz­
buchs), 

7. aus Einrüurnung ei ner ßozugsbercch tigung a us einem 
Lebensversicherungsvertrag. 

§ 4 

Entschädigungsh~rechtigung 

(1) Enlschiidigungsberech ti gt nach diesem Gesetz i; t e ine 
nat ürlich e P erson oder eine Mehrhei t solcher P rsonen, 
die im Zeitpunkt der Einführung der Deutschen Mark 
Gläubiger der Altsparanlage war. Eine Obcrtragung der 
Altspar,mlage oder d as Erlöschen des Anspruchs a us der 
Altspara nlage in dem Zei traum zwischen der Einführ ung 
der Deutschen Mark und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
liißt die Entsch iidi gungsbercchtigung nach Satz 1 unberührt. 
Is t der Gläubiger der Al tsparanlage in diesem Zei tr aum 
verstorben, bestimmt sich die Person des Eu1schädigungs­
berechtigte n nach den Vorschriften des bürgerlichen Hechts 
über den Erwerb von Todes wegen. 

(2) Als en tschiidigungsberechtigt gil t bei Lebensversiche­
rungsvertriigcn, aus denen eine Versicherungsleistung im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht er­
bracht worden ist, derjenige, welcher vor diesem Zeit­
punkt die letzte Prämienzahlung entrichtet hat, bei Le­
bensversicherungsvertriigen, aus denen erne V crsicht ­
rungslcistung im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge­
setzes bereits erbracht wo rden ist , der Empfiinger der 
Leist ung. 

(3) Is t der Entsch iitl.igungshere chligte Kriegsgefangener 
oder wegen seiner deutschen Volkszugehörigkeit oder deut­
schen Staatsangehörigkeit im Ausland oder in den deut-
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sehen unter polnischer oder sowjetischer Verwaltung stc­
henrlen Gebieten interniert oder dor t in einem Zwangs­
a,·bei lsverhii llnis fes tgehalten oder ist er verschollen, sind 
folgende Angehörige ber echtigt, deu Entschädigungsanspruch 
für ihn geltend zu machen: 

1. der Ehegatte, 

2. wenn rin Ehegatte nicht vorhanden ist, jeder Abkömn1-
ling, 

3. wenn weder ein Ehegatte noch Abkömmlinge , •or­
handen sind, jeder El ternteil. 

(-:1:) Die Gellcndmachung der Entschädig ungsansp rüche 
von Personen, die nach den Ab;ätzen 1 und 2 entschädi­
gungsberechligt s ind oder nach Absatz 3 den Entschiidi­
gungsausp ruch geltend zu machen berechtigt sind, aber 
ihren stiindigeu Aufenthalt nicht im Geltungsbereich dieses 
Ge!,Clze, haben, bleibt einer besonderen gesetzlichen l!cgc­
lung vorbehalten. 

(5) Eine Entschädigungsberechtigung besteht nich t, wenn 
die Altspaca nlagc im Zeitpunkt der Einführung der Deut­
scheu Mark fü r ein im Handelsregister ei ngetragenes Unter• 
nehmen eingetragen oder verbucht war oder , soweit es 
sich um ein Inhaberpapier handelt, f ür eigene Uechnung 
von einen) solchen Unternehmen verwahrt worden ist. 

(6) ' alürlichen Per sonen werden Versorgungsk ,1„sen 
glei chgeste llt, die im Zeitpunkt der Einführ ung der Deut­
schen Mark den Si tz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
gehabt haben. Versorgungskassen sind rechtsfähige oder 
sl cuerrechtlich diesen gleichgestellte Ka5sen (Wil wen-, 
\Vaiscn-, Sterbe- , Kranken- , Un terstützungskassen und son­
stige Hilfskassen für Fälle der Not oder Arbeitslosigkeit), 
die den Leistungsempfängern keinen Uecl1tsunspruch ge­
wiihrcn, sofern sie die Voraussetzungen d e3 § 5 Nr. 1 bis 3 
der Vern1ögensteuer-Dnrchführungsverorduung vom 4. Juli 
1952 (Bundesgesetz~!. I S. 382) erfüllen, 

(7) Durch Reehtsvero rdnnng können Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen. die n~ch 
Satzung oder sonstiger Verfassung und nach ihrer tatslich­
lichen Geschäfts führung ausschließlich und unmittelb,i r 
lci rch liehen, ge1t1einnützigen oder mildtätigen Zwecken 
dienen, natürlichen Perso:ien insoweit gleichgestellt wer den, 
als sie im Zeitpunkt der Ein führung der Deutschen Mdrk 
Gliiubiger a us Altsparanlagen waren, die für den Zweck 
der Versorgung oder Unterstützung natürlicher Personen 
gebunden waren. 

§ 5 

Entsehildigungs.rnsprucb 

( 1) Der Entscl1üdiguugsberech tigtc hat nach Maßgabe 
dieses Geset zes ei nen Hechtsanspruch auf Entschädigung 
gegen den Ansgleicl1sfonds. Die Erfüllung dieses Ansp ruchs 
bestimmt sich nach § 18. · 

(2) Der Entschädigungsanspruch betrügt, soweit die Alt­
sparanlage von Heichsmark auf Deutsche Mark umgestellt 
oder in Deu tsche Mark umgewandelt worden ist 

un Verhiiltnis 100 zu 10 10 Yom Hundert der Altsparan­
lage, 

im Verhältnis 100 zu 6,5 13,5 vom Hundert der Allspar­
anlage, 

im Verhiiltnis 100 zu 5 15 vom H under t der Al tspar­
anlage. 

(3) Bei Berechnung des Entschädigungsansp ruchs werden 
nur v~~l~ llei chsmarkhetr~gc berücksichtigt; der Betr.ag des 
Entschad1gungsa nspruchs 1st a uf 10 Deutsch e Pfennig an f­
zurunden . 

(4) Der En tschädigungsanspruch wird vom 1. J ,111uar 
1953 ab mit 4 vom Hundert verzinst . Zinseszinsen werden 
nicht geschuldet. 

• • 

• • 
J 
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(5) Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, wenn 
die Summe der Altsparanlagen des im Zeitp unkt der Ein­
füh rung der Deutschen Mark berechtig ten GHiubigers bei 
einem Schuldner 50 Heichsmark nicht erreicht; § 7 Abs. 3 
hleiht unberührt. 

(6) Der Entscl1ädigungsanspruch ist vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ab nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Hechts übert ragbar und vercrblich . 

§ 6 

Verfiigungsbesehrünkungen 

(J) Jlechtc, die an der Altspa ranlage oder ao der um­
gestellten oder umgewandelten Al tsparanlage bestanden 
haben oder bestehen, und V edügungsbeschränkungen, denen 
der Inhaber insowei t unterworfen war oder ist, setzen 
sich an dem EnlschäJigung&rnspruch nicht fort. Als Ver­
fügungsbcsch riink ung gi lt auch ein Zurückbehaltungsrccht . 

(2) Spa ranlagen, di e zum Zweck der Sicherung ode r zu 
t reuen Hänclen übertragen worden sind, werden bei An­
wendung der §§ 2 bi s 5 dem Vcräußerer oder Treugebcr 
zngereclrnet . 

Zweiler Abschnitt 
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J. J anm1r 1940 ausgegebene Schuldverschreibung von dem 
Schuldner dem Gläubiger ausgehändigt worden ist. Dn rch 
llcchts-vel'Ordnung ka nn für Wertpapi erarten, die nach 
dem Beginn des 1. Januar J9,1() a ufgelegt und ausschließ­
lich oder überwiegend n ir Umtauschzwecke verwnndt 
worden sind, bestimmt werden, daß ein solcher U mtausch 
vennu let wi rd. 

(2) Entschädigungsberechligt i sl nur derjenige, fii r 
welch~n 

1. eine Lieferbnrkeitsbeschei11igu11g a usgestellt worden ist 
oder 

2. das Hech t im W er tpapicrbercinigungsvcrfahren rechts­
k riiflig a nerk,mnt worden ist oder 

3. die Schuldve rsch reibung im Zeitpunkt deL· Einführung 
der Deutschen Mark festgeschrieben wdL' oder 

4. der iu doL· Sch uldverschreibung verbriefte Anspruch 
im Zei tpunkt der Einführung der Deutschen Mark in 
einem Schuldbuch eingetragen war. 

(3) H at eine Schuldverschreib ung ei nem Gläubiger am 

ß e s o nd e r e V o rsc h rif te n f ür di e einz e l n e n 1 

S p ar ,.t nlag en 

1. J anuar 1945 zugestanden, wird vermutet, daß sie ihm 
schon bei Beginn des 1. J anull r 19,10 zugestanden h at. 
Diese Vermutung gilt nicht, wenn f ilr die über den En_t­
sehädigw1gsanspruch entscheidende St elle erkennbar ist , daß 
die SchuldYe rschreibung dem Gläubiger bei Beginn des 
1. J;muar 1940 noch nicht w gestanden h at . 

(4) Zugunsten desjenigen, für den eine L icfcrbarkeits­
bescheinigung ausgestellt worden ist, wird vermutet, d,1ß 
ihm die Schuldverschreibung schon am 1. Januar 1945 zu­
gestanden ha t. Diese Vermutung gilt nicht, wenn sich aus 
den Unlerlagen, die der über den Entschiidigungsanspruch 
entscheidenden Stelle zugänglich sind, Umstiinde ergeben, 
die Zweifel a n der Verfügungsbereeh ligung des Gliiubigers 
am 1. Janua r J 945 rechtfer tigen. 

§ 7 

Spar einlagen 

(1) Bei Spareinl.igen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) wird der enn­
betrag der Altsparanlage durch Vergleich der Spareinlage 
des Glüubigets bei demselben Schuldner bei Beginn a cs 

f 1. Januar 1940 und. im Zeitpnnkt der Einfüh rung der 
Deutschen Mark festges tellt, :,i,g,lleL.d' • Anrechnun 
,,on Kopf- oder G-eschüftsife'irägen verbrauchten Reichs­

-maTkocfräge hinzuzurechnen sind. Der niedrigere von beiden 
etrli-gen is zugrun e zu cgen. 

(2) Kann der Nachweis der Al lspnranlage nur rlcm 
Gr unde, nicht aber der Höhe nach erbracht v rden, kann 
von dem Sta ud der Sparei11lagc zu demjenigen dem 
1. Januar 1940 nüchstgelcgcuco spii tcrcn Zeitpunkt aus­
gegangen werden, für den die Höhe der Spareinlage nach­
gewiesen werden kann . Hierbei ist die Spareinlage nur mi t 
dem bei Anwendung der Tabelle nach Anlage 3 sich er­
gebenden Teilbet rag anzus~tzen. Sat z 1 i,t nur anzu­
wenden, w~nn die Höhe der Spareinl,ige auf cine11 vor 
dem 9. Mai 1945 liegenden Zei tpu nkt nachgewiesen wcrrlcn 
kann. 

(3) Ein En tschädigungsansp ruch bes teht in Abweichung 
von § 5 Abs. 5 auch dann, wenn die Summe der Altspnr­
nlage11 des i?1 Zei tpu nkt der Einführung der Deutschen 
ark berechtig ten Gläubigers bei einem Schuldner 50 

Reichsma1·k nicht er r eicht, a ber mindest ens 20 ltcichs n1nrk 
betragen hat. 

§ 8 

Baosparguthnben 

ßei Bauspargulhaben (§ 2 Abs. 1 Nr . 2) findet § 7 Abs. 2 
entsp •echcndc Anwendung. 

§ 9 

Pfandbr iefe und verwandte Sch t:1 l verschrdhungcn 

(1) Pfancl briefo und verwandte Schuldverschreibungen i111 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr . 3 sind bei Vorliegen der son­
stigen Voraussetzungen Altspnranlagen, wenn der Pfand­
brief oder die verwandle Schuld verschreibung vor dem 
1. Januar 1940 ausgegeben oder zwischen dem Beginn 
des 1. Januar 1940 und dem Zei tpunkt de r U:inführung 
der Deutschen Mark im Umtausch für eine vor dem 

§ 10 

Indostrieoh!igntiooeo und verwandte Schuld,,erschreibungen 

Au f Indust rieobligationen und ve rwandte Sehuldvcrschrci-
1,ungen im Si :me des § 2 Abs. 1 Nr. 4 findet § 9 entspre­
chende Anwendung. 

§ 11 

Ansprüche aus L ebensversicher ungsver triigcn 

(1) Bei Ansprüchen aus Lebensvcrsichenmgsvertriige11 
(§ 2 Abs. J Nr. 5) ist zu1· ßcr.:lchnung de r Höhe der Alt­
sparanlage von der bei Beginn des 1. J anuar 19-10 geb il­
deten P rämienreservc auszugehen ; als P dimien resel've gil t 
de r aus der lleichsmnrkversichcrungssummc im Zeitp unk t 
der Einführung der De utschen Mark nncl1 Anlage 4 dieses 
Gesetzes crmittellc Betrag. Die Reichsmnrkvcrsicherungs­
summo im Zeitp unkt der Einführung der Deutschen Mark 

, wi rd ein in diesem Zeitpunk t fälliger, aber noch nicht .ius­
gczahlter Anspruch aus dem Versich erungsvertrag gleich­
gestellt. 

(2) Der Eutschiicligungsanspruch be;, teht a uch dan11, wcn11 
der Versicherungsvert rag von einem Arbeitgeber zugunsten 
eines Arbeit neh mers im Hahmen eines Gesamtvertrages zur 
\te„so„gung der Arbei tneh mer abgeschlossen worden i,t, so­
fern die P rä mien grundsiitzlich der Lohnsteuer unterlagen ; 
d urch Hechtsverordn ung kann ü ber die Berechnung einer 
solchen Altsparnulagc Niiheres bestimmt werden. 

§ 12 

Sonstige clurclt Grundpfand,·echtc gesicherte prh,atrechtliche 
Ansprüche 

( 1) Du rch Grundpfandrechte gesicherte pr h ·nlrccht lichc 
Ansp r üche im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 sind Altspar­
an la6e11, wenn derjenige, welcher i,u Zeitpunkt der Ein­
füh rung der Deutschen Mark Gliiubiger des Anspruchs war, 
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im Falle des § 3 Abs. 2 ein Hcchtsvorgüngcr, den An­
spruch und das Grundpfondrechl YOr dem 1. J,rnuar 1940 
erworben hatte. W ar eine zu dem Erwerb des GL'Und­
pfandrechts erfordedichc Eintt-agung vor dem l. Janunr 
1.940 beantragt worden, gilt dieser Erwerb auch dann 
als vor diesem Zeitpunkt eingctrete11, wenn die beantragte 
Eintragung erst nach diesem Zeitpunkt erfolgt ist. WaL· 
die Entstelnmg des Anspl'Uchs von einer Leistung des Gliiu­
bigers abhängig, wird Ycrmutet, daß die Leistung vor Stel­
lung des Antrags a uf Eintrngung bewirkt worden ist. Im 
Falle des reclttsgeschiifllichen Erwerbs des Anspruchs gilt 
als Zeitpunkt des Erwerbs derjenige Zeitpunkt, zu welchem 
nach den Vorschrift,en des bürgerlichen Hechts das Grund­
pfandrecht auf den Erwerber übergegangen ist. 

(2) Der Eigenschaft des Anspruchs als Altsparnnlage steht 
es nicht entgegen, wenn zwischen dem Beginn des 
l. Januar 1940 und dem Zeitpunkt der Einführung de,· 
Deulschen Mark ein \Vechsel in der Person des Schuldners 
eingetreten ist. 

§ 13 

Umwandlun cine.r S11aranlage in eine andere Sparanlage 

Durch ßechtsverordnuug wird bestimmt, 111 welchen 
Fiillen und unter welchen Voraussetzungen auch eine im 
Zeitpunkt der Einführung der Deutschen Mark bestehende 
Sparanlage (§ 2) als Altsparanlage anerkannt wird, die 
dadurch begründet worden ist, daß eine bei Beginn des 
1. Januar 1940 bestehende andere Sparanlage umgewandelt 
worden ist. Hierbei sind, soweit dies zur Vermeidung von 
Hiirten erforderlich ist, einer bei Beginn des 1. Janudr 1940 
bestehenden Sparanlage folgende Vermögenswerte gleich­
zustellen: 

1. der Erlös aus der Veräußerung von Einheiten des 
GrundYcrrnögens, des land- und forstwirtscha Hlichen 
Vermögens oder des BcldebsYermögens, die am 
1. Januar 1940 im Eigentun1 des Gläubigers aus der 
Sparnnlage, im Falle d~s § 3 Abs. 2 r ines Hechtsvor­
gängers, gestanden haben und zwischen dem Beginn 
des 1. Januar 1940 und dem Zeitpunkt der Einführung 
der Deutschen Mark veriiußert worden sind, 

2. Entschädigungszahlungen, die auf Grund der Kriegs­
sachschüdenYerordnung vom 30. November 1940 
(ßeichsgesotzbl. I S. 15-::17) wegen der Zerstörung oder 
Beschiidigung von Einheiten des Gruuclvcrmögens, des 
land- und fortswidsch,1fl-lichen Vermögens oder des 
Betriebsvermögens oder yon Hausrat gewährt worden 
sind, sofern di~ Entschädigung 50 vom IIunJort des 
nach der Kriegssachschäden verordnung anzuerkennen­
den Betrages iiherschritten h,1t, 

3. dct· Gegenwert Y0n De, ,isr.n, die Y0n Jeu tschen Staats­
angehörigen oder deutschen Volkszugehörigen ,1bgi!­
licfort oder eingezahlt worden sind, welche ihren 
Wohnsitz oder s tändigen Aufenthalt im Ausland im 
Zusammenhang mit den ~reignissen des zwi,ilcn Welt­
krieges aufgeben mußten. 

Drilfor Abschnitt 

Verfahr e n 

§ 14 
,!!earbeitung des Elutschüd.igungsanspNichs 

( 1) Die Bearbeitung des En!schädigungsanspruchs obliegt 
dem Instilut. Institut ist 

1. bei S1'11rejnlagcu jm Sinne des § 22 des Gesetzes über 
...-das Kreditwesen dasjenige Geldinstitut, ,velches das 

Reichemarkkonto · geführt hat, bei Postspareinlagen das 
von der Deutschen Bundespost bestimmte Postspat·­
kasscnamt, 

2. bei Bauspargutliaben das Schuldnerinstitul, 
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3. bei Wertpapieren im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 unci -:l 
dasjenige Kreditinstitut, welches als Anmeldestelle i111 
\Verlpapierbcreinigungsverfahren tätig geworden ist 
oder die Liefcrbarkcitsbescheiniguog ausgestellt hat, in 
den Fiillen des § 9 Abs. 2 Nr. 3 und 4 das Schuld­
uerinstitut, 

4. bei Ansprüchen aus Lebcnsverdchcrungs,crträgen das 
Schuldnerinslitut , 

r ch G,,nndpfandr~te gcaicherlen privdtrncht-
lichcn Ansprüchen die uach Jen Durchführungsyor­
schriflen zu § 139 des Lastenausgleichsgesetzes beauf­
tragte Stelle oder, wenn eine solche nicht vorhanden 
ist, diejenige Stelle, welche mit cler Verwaltung der 
Umstellungsgrundschuld (§ 1 des Gesetzes zur Siche­
rung von Forderungen für den Lastenausgleich vom 
2 . September 19-:lß - WiGBI. S. 87 - ) beauft ragt 
war. 

(2) Slel lt das nach Absatz 1 zusti.indige Jnsitut auf Grund 
ih111 vorlie",m e nterla en fest, daß die Voraussetzungen 
ur 1c Anerkennung des ntschädigungsanspruchs ndch 

Grund und Höhe gegeben sind, wird die Entschädigung 
ohne Antrag gewährt. <--_ 

(3) Liegen die Voraus.setzungcn des Absatzes 2 nicht 
vor, wird die Entschädigung auf Antrag gewährt. Der An- • 
trag ist Yon dem Eulschädigungsberechtigten (§ 4) auf nmt­
lichem Formbla!t bei dern nach Absatz 1 zuständigen In-
stitut zu stellen .• Stand die Altsparanlage im Zeitpunkt de· 
Ei11füh1·ung deL· Deutschen Mark einer Mehrheit YOn na-~ 
lürlichen Personen zu, kann der Antrdg von jedem Mit­
berechtigten mit \Virkung fiir alle Mitberechtigten ge- . 
stellt werden. . 

(-:l) Der Antrag nach Absatz 3 ist innerhalb eines Jahres 
nach demjenigen Zeitpunkt zu stellen, welcher für einzelne 
Grup Jen von lls <iranla en durch Re~ 
s!immt wird. \Ver durcl1 Nature · rc und -
wcndbare Zufälle an der \Vahrung der Frist gehindert 
worden ist, kann beim Ausgleichsamt Antrag auf Bewilli-
gung einer Nachfrist stellen; § 341 des L1stenausgleichs­
gesetzes gilt entsprechend. 

§ 15 

Bescheid 

(1) Erscheint der Entschädigungsanspruch nach Grund 
und Höhe zweifelsfrei, entscheidet das nach § 14 Abs. 1 
zusliinrlige Institut endgültig. , 

(2) Hält das Institut die Vo~s.etz.ueg- des Absatzes 1 • 
nicht für gegeben- entscheidet es mit der Maßgabe, daß der 

u tragstellor uird der Vertreter der Interessen des Aus­
glcichsfonds gegen den Bescheid binnen 3 Monaten nach 
Bekanntgabe schriftlich gegenüber dem Institut oder der \ ' 
A usgleichsbehördo die Entscheidung der Ausgleichsbehörde 
anrufen können. Die Bekanntgabe hat gegen Empfangsbestii-
ligung zu erfolgen. Der Bescheid gilt als anerkannt, wenn 
nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist die Ent­
scheidung der Ausgleichsbehördt angerufen worden ist. 
Eine Abschrift des Bescheides ist, wenn nach § 10 Abs. 1 
Satz 3 der Anspruch a us dM Entschädigungsgutschrift 
sich egeu ciu anderes Institut richtet, diesem zu iiber­
~endcn; eses ns tut tst 1m weiteren erfahren zur Stel­
lungnahme berechtigt. 

(3) Sieht sich das Institut aus tatsächlichen oder recht­
lichen Gründen außerstande, selbst einen Bescheid zn er­
teilen, kann es den Antrag zur Entscheidung an das Aus­
gleichsamt abgeben. 

(-J) Der Reticheid ergeht gegenübet· dem Entschädi.gungs­
bel'echtigten (§ 4). 

(5) Der Beachcid kann auch Teile des geltend gemachten 
Anspruchs betreffen. 
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(6) Durch Uechtsverordnnng wird Näheres über die Zu­
ständigkeit der Vertreter der Interessen des Ausgleichs­
fonds und über die Zuständigkeit der Ausgleichsbehöc.den 
l,eslimmt. 

(7) Ein Bescheid über den Anspruch aus einer Altspar­
anlage im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 kann unter 
dem Vorbehalt der Anerkennung der Altsparanlage im 
\Vertpapierbereinignngsverfahren erteilt werden. 

§ 16 

Verfa'h.ren vor den Ausgleichsbehörden 

Für das Verfahren vor den Ausgleichsbehörden gelten 
die §§ 330 bis 342 des Lastenausgleichsgesetzes ent­
sprechend. 

§ 17 

W eitere Verfohrcnsvo1·scbriftcn 

Durch Rechtsverordnung können zur Beschleunigung und 
V crcinfachung der Bearbeitung der Entschiidigungsan­
sprüche, zur Hegolung des Zusammenwirkens zwischen J en 
Instituten und den Ausgleichsbehörden sowie zur Berück­
sichtigung der für die einzelnen Formen der Sparanlagen 

• 
geltenden Besonderheiten zusiitzliche Vorschriften üher das 
Verfahren erlassen werden. 

§ 10' 

EntschüdigungsgntschrHt 

(1) Ist der Entschädigungsanspruch durch endgiiltig~n, 
anerkannten oder r c'chlskriiftigcn Bescheid festgestellt, wird 
durch das nach § H Abs. 1 zuständige Institut edüllungs-

/ halber eiue E tsch'' · 1111 s utschrift erteilt. Durch die 
Entschädigungsgutschrift wir cm sc u ilrechtlicher An­
spruch des Entschiidigungsbei:echtigten au.f Zahlung des gut­
geschriebenen Betrages gegen dasjenige Institut be,gr'bndet, 
das die Ent~chädigungsgutschrift erteilt hat. In den Füllen 
des § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4 richte~ sich der Anspruch 
gegen dasjenige Institut, welches im \Vertpapierbereini­
gW1gsverfahren als Prilfstdle bestimmt ist. Der Erwerb 
eines Anspruchs aus einer Entschädigungsgutschrift durch 
den ersten Erwerber unterliegt auch dann nicht .!er \Vert­
papiersteuer, wenn der Anspruch in einer Schuldvcrschre•­
bung verbrieft wird. 1 

(2) In den Fällen des § 14 Abs. 3 letzter Satz wird 
die Entschädigungsgutschrift zugunsten der Mehrheit von 

• 
natürlichen Personen erteilt; die Befugnis, den Anspruch 
aus der Altsparanlage geltend zu machen, bezieht sich auch 
anf de'l Anspruch aus der Entschädigungsgutschrift. 

(3) In den Fällen des § 4 Abs. 3 ist derjenige, welcher 
berechtigt ist, den Entschiidigungsanspruch geltend zu 
machen, auch berechtigt, für den Entschädigungsbercch­
tigten über die Entschiidigungsgutschrift zu verfügen, es 
sei clenn, daß ein entgegenstehender \Ville des Entschädi­
gungsberechtigten bekannt ist. 

(4) Der Anspruch aus der Entschädigungsgutschrift wird 
Y5!W 1 Ioo l'~t J 953 ah mjt i vom Hundert Yerzinst. Die 
Zinsen werden, so it nicht durch Rechtsverordnung nach 

~

/ Absatz :t;wis ander,>• hestimrn.L_wird, mit der Maßgabe 
gu geschrieben, daß Zinseszinsen nicht geschuldet werden. 

- (5) Die Ansprüche aus Entschädigungsgutschriften wer cn 
in dem Umfange zur AusZdhlung freigegeben und damit 
fällig, in dem Mittel zur Einlösnng der Deckungsforde-
rungen (§ 19) aus dem A usgleichsfon, 1u bereitgestellt wer­
den. Der Entschädigungsberechtiötc kann die Auszahlung 
nicht vor Fiilligkeit der Altsparanlage Ycrlangcn. • f r (6) Die noch nicht freigegebenen Ansprüche aus Ent-

/ 
{ 

sehädigungsgutschriften bleiben bei der Berechnung der für 
die Galdinstituto vorgeschriebenen Mindestreserven außer 

, Betracht. 
, I c. ~ . 
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(7) Durch Rechtsverordnung wird Nühercs über die Aus­
gestaltung uncl über die Freigabe des durch die Entschädi­
gungsgutschrift begründeten Anspruchs sowie darüber be­
stimmt, unter welchen Voraussetzungen die V crbindlich­
kcit aus der Entschädigungsgutschrift von einem anderen 
Institut ocler unmittelbar Yom SonderYermögen Ausgleichs­
fonds ühernommen worden kann; hierbei kann für Grnppen 
von Altsparanlagen die laufende Auszahlung der Zinsen 
yorgcschrieben werden. 

§ 19 

Deckungsforder1mgcn 

(1) Zugunsten derjenigen Institute, welche Schuldner aus 
den Entschädigungsgutschriften sind, entstehen in Höhe 
ihrer Verbindlichkeiten aus Entschädigungsgutschriften mit 
deren Erteilung Deckungsforderungen gegen den Ausgleichs­
fonds. Die Deckun ~ nngc ' L·den vom 1. Januar 
1953 an mit i vom Hundert, vom 1. J ,dnuar 1954 an mit 
4½ v~ndert yerzinst. Ziil~szinsen werden nicht ge­

""schÜld et. 

(2) Die Deckungsforderungen erlöschen mit \Virkung vom 
Zeitpunkt ihres Entstehens insoweit, als festgestellt wird, 
daß die Entschädigungsgutschriften a uf Grund unricht iger, 
auf YOrsiitzlichem oder grob fal1rHissigem Verhalten der Be­
vollmächtigten der Insti tute beruhender Bescheide erteilt 
worden sind. Steht dio Deckungsforderung nicht demjenigen 
Institut zu, d as den Bescheid erteilt hat, findet Satz 1 
keine Anwendung; das Insti tut, welches den Bescheid erteilt 
hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 dem Aus­
gleichfonds zum Schadenersatz Yerpflichtet. Die Deckungs­
forderungen erlöschen insoweit, als der Entschiidigungs­
berechtigto auf den Anspruch aus der Entschädigungs­
gutschrift verzichtet, mit Wirkung vom Zeitpunkt des 
Verzichts. 

(3) Werden Verbindlichkeiten aus Entschädigungsgut­
schriften von ,ei nem anderen Institut übernommen, gehen 
die Deckungsforderungen insoweit auf das übernehmende 
Institut über. 

(4) Durch Rechtsverordnung wird Niiheres über die Aus­
gestaltung und die Einlösung der Deckungsforderungen 
sowie über die Bilanzierung der Deckungsforderungen und 
der Verbindlichkeiten aus Entschädigungsgutschriften be­
stimmt. 

§ 20 

Haftungsyorschri ftcn 

(1) Das· Institut ist verpflichtet, die Decknngsfordernngen 
und dio ihm auf Grund dieser Forderungen zufließenden 
Mittel in dem Umfange, in dem Verbindlichkeiten aus Ent­
schädigungsgutschriften bestehen, ausschließlich zur Befrie­
digung dieser Verbindlichkeiten zu ,·envenden. Die Deckungs­
forderungen sind vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 insoweit 
nicht abtretbar, als ihnen Verhindlichkeitcn aus Entschädi­
gungsgutschriften gegenüberstehen. 

(2) Wird über das Vermögen des Instituts das Konkurs­
verfahren eröffnet, treten hinsichtlich der durch die Ent­
schädigungsgutschriften begründeten Verbindlichkeiten die 
mit cler Konkurseröffnung verbundenen Rechtsfolgen uicht 
ein. Der Konkursyorwalter hat die Deckungsforderungen zu 
verwalten und nach Weisung des Präsidenten des Bundes­
ausgleichsamts auf ein anderes Instit ut zu übertragen, das 
zur Obernahme der durch die Entschädigungsgutsc!iriften 
br.gründeten Verbindlichkeiten bereit ist; mit der Ober­
tragnng . gehen die Verbindlichkeiten auf dieses Institut 
über. Ist kein Institut zur Obernahme der Verbindlich­
keiten bereit, hat das Sondervermögen Ausgleichsfonds die 
Verbindlichkeiten zu übernehmen; mit der Ubcrnahmeerklii­
rung gegenüber dem Konkursverwalter gehen die Verbind­
lichkeiten auf den Ausgleichsfonds über und erlöschen die 
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Deckungsforderungen. Der Konk ursverwalter hat den 
Schuldübergang nach den Siilzen 2 und 3 den Gläubigern 
mitzuteilen. 

(3) Wird über das Vermögen des Instituts das Vergld chs­
verfahren eröffnet, sind die Gliiuhiger der durch die Enl­
schädi:;ungsgutsch riften begründeten Verbindlichkei ten nich t 
Verglei chsgläubiger . Wird das Unte rnehmen vom Vcr­
gleichs.schuldoer nich t fortgeführt, so gelten die Vorsch riC­
ten des Absatzes 2 Sätze 2 bis 4 entsp rech end mi t der 
Mnßga bc, daß nn die Stelle des Konkursverwalters der Ver­
glcichs.schuldner tritt. 

(4) \Vird das Insti tut a us a nderen Gründen aufgelöst, 
gelten die Vorschriften de3 Absatzes 2 Slitzc 2 bis 4 ent­
sprechend mi t der Maßgabe, dnf~ an die St elle des K onknrs­
verwallers die Liquidatoren (Abwicklcr) treten . 

(5) Soweit nach niihere r J\fa ßgabe der in § 18 Abs.. 7 vor­
gesehe11cn Rechtsverordnung über den Anspruch aus der 
Entschädiguni:;sgutschrill Schuldvers chreibungen oder 
Schuldurkunden ausgegeben werden, für die n ach den Vor­
sch riften des Hyp othek enbankgesetzes oder nach en tspre­
chenden Vorschrifte n in anderen Geimtzen oder 111ch ver­
t raglichen Ve reinbarungen eine Dcch tng unterhalten werden 
muß, t re ten an die Stelle der Absätze 1 bis 4 die entspre­
chenden Vorschiilte n dieser Gesetze oder die vertraglichen 
Vereinbarungen; die Deckungsforderungen sind geeigne t, 
zum Nennwert als Deck ung ver wand t zu werden. 

§ 21 

tlbcrwaeb1111g der Institut 

(1) Der Präsi dent des Bundesausgleichsamts ist berech­
tigt, den bei der Durchführung dieses Gesetzes beteiligten 
Instituten Weisungen zu erteilen und die Durchführung 
durch Beauftragte zn überwach en. 

(2) Die Erfüllung der den I nstituten durch dieses Gesetz 
übertragenen Aufgaben ist nach Richtlinien, die der Prä­
sident d es BnndesansglcichSlmts im Benehmen mit den für 
die Institute jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden erliiß t, 
zu prüfen. Ist eine Prüfung des Jahresabschlusses für ein 
Institut vorgeschrieben, hat der Abschlußp rüfer die Prü­
fung im Zusammenhrng mjt der Prüfung des J ah res­
abschlusses vorzunehmen . I st für ei n Institut eine Prü­
fung des Jahresabschlusses nicht Yorgcschrieben, bestimmt 
der Präsident des ßundesausgleichsn mts den Pr üfer . 

Vierter Abschnitt 

Son s ti ge V o r s chrift e n 

§ 22 

Gebühren un1l Kosten 

(1) Das Verfah ren bei den Instituten ist gebüh renfrd; 
Kosten des Vorfahrens bdüden dem En tschüdigungsbcrech­

"i:igten, soweit nich t in § 23 etwas anderes bestimmt ist, 
nicht auferlegt werden. Die Kosten einer V crtrctun,g t rügt 
der Entschädig nngsberechtigte. 

(2) Für die Gebühren und Kosten des Verfahrens vor 
den Ausgleichsbehörden gil t § 334 des Lastenausgleich s­
geset zes. 

§ 23 

Verwaltangskosten 

(1) Für die Kosten der Durchführung dieses Gesetzes gilt 
§ 351 des L as ten ~usgleichsgesetzes ,entsprechend. 

(2) Die ~ erhalten vom Bund einen U~ sten-
beitrag für jeden von ihnen erteilten Bescheir :.: -

Der Unkostenbei trag betrügt 

1. bei Spareinlagen und Postspnr­
·einlagen 

f ü r jeden Bescheid oder Teil-
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bescheid nach § 15 Abs. l 0,75 Deutsche Mark 

für jeden Bescheid oder Teil-
bescheid. nach § 15 Abs. 2 1,25 Deutsche Mark 

2. bei Anspr üchen a us Lebcnsver-
9 cherungsvertrügen und Bauspar­
guthaben 

fü : jeden Bescheid oder Teil­
bescheid nach § 15 Abs. 1 

fü r jeden Bescheid oder Teil­
bescheid nach § 15 Abs. 2 

3. bei Wertpapier en 

für jeden Bescheid oder Teil­
bescheid nach § 15 Abs. 1 oder 2 

1,25 Deutsche Mnrk 

1,75 Deutsche Mark 

J,00 Deutsche Mark 

bezieht sich ein Bescheid auf meh rere \Vcrtpdpiernrten, 
füllt der Unkostenbei trng f ür jede Wertpapierart an, 
der Bei trag betrügt jedoch höchstens 10 Deutsche Mark 
für einen Besch eid 

-l. bei p rivatrech llich en, durch Grund­
pfandrechte gesicherten Ansprü-
chen für jeden Bescheid nacl1 § 15 
Abs. 1 oder 2 3,00 Deutsche Mark 

Der Unkostenbeitrng · t ·e_ zu c Hälfte i n den Uechnun s-
jahren 1954 und 1955 rn leisten. --

(3) Die Institute erhalten einen Unkostenbeitrag nach 
Absatz 2 nicht für Bescheide, die eine Altsparanlage von 
weniger als 50 Reichsmark betreffen . 

• 

(-l) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes beauf- f 
tragten Institute erhalten ..!2,!Jl Bund einen ange.messcn.llll. 
Bc·lta!j- zu den ihnen aus der Ui•rchfjihcung einer nach :,. 

21 veranla ß ttn Prüfung entstandenen Kosten. 

(5) Soweit in Erfüllung der Entsch1idigung&ansprüche 
Schuldversch reibungen ausgegeben werden, sind die Schuld­
nerinstitute (§ 19 Abs. 1) berech tigt, einmalig zur Ab­
geltung der i hnen entsteh enden Unkosten zu Lasten de1 
Berechtigte n einen Unkostcnbci lrag von 0,5 vom H under t 
des l'\ennbet. ags der Schuldverschreibungen ei nzubehdlten. 

(6) Durch Rechtsverordnung k ann Nühercs über die • 
Durchführung der Absätze 2 bis 5 bestimmt werden. 

§ 24 

Rückerstattungsfüllc 

(J.) Ist nach den Vorschriften über d ie Rückerstattung 
fe.;lstcllbarcr V crmögensgcgcnstiinde rechtskräftig entschic­
de11 oder durch ei nen einer rechtskräftigen Entscheidung 
gleichgestellten Vergleich vereinbart, daß eine Altspar­
anlage einem Rückerstattnngsberech tigten zusteh t, steh t 
der Entschädigungsa nspruch nach diesem Gesetz dem Uück­
ers ta ttungsberechtigten zu. 

(2) Ist über einen geltend gemachten Rückerst.tttuogs­
ansp ruch noch nicht r echtsk räftig entschieden, ist dUCh 
der llücker11tatlungsberech tigte zur Antragstellung nach 
diesem Gesetz berechtigt. Ist ein solcher Antrag oder ein 
entsprechender Antrag ndch § 60 Abs. 3 des \Vertpapicr­
bereinigungsgesctzes gestellt, wird die Entschci.Iung über 
den Entschädigungsanspruch bis zur rechtskräf tigen Ent­
scheidung über den Rückerstattungsanspruch ausgesetzt. 

(3) Durch llechtsverordnung kann Näheres über d.is 
Verfahren in ßückerstattungsfiillen bestimmt werden. 

• 

• 
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§ 25 

Ansschl:eßnng von ,len Entschädigungsleislungen 

(1) Von Entschädigungsleistungen nach diesem Gesetz 
wird, unbeschadet ei ner strafrechtlichen Verfolgung, a us­
geschlossen, wer i n eigener oder fremder Sache wissent­
lich oder grob fah rlässig falsche Angaben über Umstände 
gemacht, veranlaßt oder zugelassen oder zum Zweck der 
Tiiuschnng Tatsachen verschwiegen, entstellt oder vor­
gesp iegelt ha t, die für die En tschädigung nach d iesem Ge­
setz von Bedeutung waren. 

(2) Ober die Ausschließung von det· Gcwiihrung der E11 t­
schücligung entscheidet au f Antrag des Instituts oder des 
Vertreters der In teressen des Ausgleichsfonds der Leiter 
des L andesausgleichsamts n ach Anhörung des Beschwerde­
ausschusses. Die Entsch.cidung ist zu begrü nden; sie kann 
voll den Beteiligten nach §§ 338 ff. des Laslennusglcichs­
geselzcs 11ngcfochte11 werden. Die Anfech tung hat keine a uf­
schiebende \V i rkung. Die Entscheid ung kann au ch nach 
Zuerkerrnung oder Erfüllung des Entschiidigungsanspruchs 
erfolgen . Gewiihr te L eistu ngen sind zurückzuerstatten. 

§ 26 

Strafvorschr ifl 

}l iit• Angestellte der mit der Durchführung d ieses Ge­
setze, betrauten Ins ti tute sind die Vorschriften der Ver­
ordn ung gegen Bestechuug und Geh eimnisver rat uichl­
bcamteler Personen in der Fassung vom 22. Mai 1943 
(lleirhsgcsetzbl. I S. 351) cnlsprcehend anzuwenden mit der 
Maßgabe, daß du rch Uechtsvcrordn ung bestimmt wit-d, wer 
zu verpflich ten ist, wer die Vecpflicht ung vorzunchmcn..bat 
und in welcher For'm die Verpflich tung erfolgt. 
~ 

§ 27 

Sonden·orschrilten für Berlin (\Vest) 

Soweil die in Berlin (West) geltenden Vorschriften zur 
Neuordnung des Geldwesens von den im üb rigen Geltungs­
bereich dieses Gesetzes geltenden Vorschriften abweichen, 
können für Ilerlin (West) die Vorschriften d es § 7 Abs. 2, 
des D1illen A!.ischnitts und de; § 23 Abs. 2 durch llech ts­
vcrordnung entsp.echend geiinderl oder ergünzt werden. 

Fiinftcr Abschnitt 

11. n d c-r u n g 

, o n Last en a u sg l e i c h sgesetze n 

§ 28 

Än derung des Lastenau~gleiehsgesdzzs 

Das Lastcnau;gkichsgcselz wird wie folgt geänder t : 

1. In § -l wird folgende Nummer 9 a ngefügt: 

,,9. Entschädigung nach dem Altspare rgesetz." 

2. In § ß Abs. 1 wird folgende Nummer 17 angefügt : 

,,17. das Gesetz zu r Milde r ung von Hürten der \Väh­
rungsreform (Altsparergesetz) , ,0111 H. Jul i 1953 
(Bur desgeselzbl. I S. 495) 

nls Altsp lrergesetz." 

3. In § 2-10 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt : 

,,Soweit aus dem d urch die Umstellung betroffenen An­
sprmih Enlschii.:i6ung auf Grund dOJ Altspar ~rgcsctzes 
gewiihr t wird, mindert sich der Spnrcrschnden um den 
Nennbetrag ~er Entschädigung~" 

.f. [u § 245 Nr. 3 werden folgende Siitzc 2 und ;1 an­
gefüg t : 
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„Handelt es sich um Verluste an Sparanlagen (§ 2 
des Altsparergesetzes), die dem unmittel bar Geschä­
di0ten oder einem llcchlsvorg1inger (§ 3 des Altsparer­
geset7iCS) schon bei Beginn des 1. Jon11,1r 19-:i0 z u­
gcstan.Ien haben, sind die Ansprüche, sofern sie nicht 
i m Verhiill11is vou einer Ueichsma rk zu einer De1.1l­
sche11 Mark umzustellen gewesen wären, mit 20 vom 
Hundcd des !estgeslellteu Ucichsmarkbetrages anzu­
setzen. Als bei ß cginu des 1. Janlldr 19-:i0 bestehende 
Sparnnlngen gellen, sofe rn nicht Jer Geschädigte den 
Nachweis eines höheren Bet rages führt, 

J. Spnrcinlagcn, Postspat·einlagcn und Bnuspnrgut­
h aben mit 20 vom Hunclert, 

2. Pfandbri efe, Uen lcnbricfe, Schifispfandbricic und 
Kommunalsch uldverschreibungen mi t 80 vom 
H un.Icrt, 

3. Ansprüche aus J ndusll'ieoblignlionen mit 50 N 111 

Hunder t, 

-l. Anspr üche aus Lebcnsversichcrungsverlriigcn 111it 60 
vom H undert, 

5 . sonstige p rivatrechtli che Ansprüche, die durch 
Hypotheken, Grnndschulden oder Ucntcnschulden 
gesichert waren, mit 100 vom Hundert." 

In § 266 Abs. 3 wir.I folgender Satz 2 a ngefügt: 

„Für Zwecke der Entschiidigungsrente ist a uf Grund 
1·011 Sparerschäden ei n Schadensbclrng nicht anzusetzen." 

Ju § 323 wird folgendet· Absatz 6 angefügt : 

,,(6) Zur Durch fü hrung des Altsparergesetzes werden 
aus dem A usg'.·i t hsfond, in den _Kalcndcr j:1hrcn 195-l 
bis 1957 mindestens je die zu r Veru nsung der auf Grund 
ucs Allsparergesetzes cutstnndcnen Deckungsforderungen 
in d iesen Jai:rcn erforderlichen Betrüge, vom K.alender­
jnhr 1951l al, jiihrlich mindestens je 200 Millionen 
Deu tsche Mark berei tgestellt." 

§ 29 

ifoderong 
cfcs Gueizes über einen \Vührungsau;glcich fiir Spargut­

haben Vertriebener 

Das Gesetz iiber einen Wäh rungsausgleich für Sp,ugut­
habc11 Verldebener in der Il,1ssung vom H. August 1952 
(ß undesgesct zbl. I S. 5-16 wi rd wie fo lgt geiindert: 

1. Nach § 3 Abs. J wird der folgende neue Abs,1tz 2 ein­
gefiigl : 

(2) Sowci l es sich um Verluste aus Spareinlagc11 han­
:ie!t d ie dein vcrh-jcJ,c;gen Spnt·cr oder einem Ucchts-
1·or~ünger (§ :~ des Altspa rergesetzes vom 14. J uli 1953 
- ß uudcsgesclzbl. I S. -!95 - ) scho11 am l . Januar 
'l.2;i!l---- zugestanden haben, betrügt die E!.1~ch1id,gung 
2:> vom H undert das Hcichsmarknennbetrages des dm 
J~ J anuar 1940 bcslehcnden Sparguthabens; dabei sind 
Sparguthaben, dfo am J. J anuar 1940 in einer anderen 
\Vührtmg bestanden h,1ben und die nach diesem Zeit­
punkl a11f Jleichsmat·k umgestellt worden sind, mit d e111 
fü r diese U mstellung mnßgebc11de11 Umstellungssatz in 
lleichsma t·k anzusetzen. Als am 1. J anuar 1940 bestehen­
des Spargull1,1ben gellen, sofern nicht der Geschädigte 
den Nachweis eines höheren Betrags führt, 20 YOlll 
Uuucle rl des im Zei tp unkt der Vertreibung besteh enden 
Guthabens." 

Die bisherigen Absiitze 2 und 3 werden Absiitze 3 un.I 4. 

2. § 3 Abs. 3 erhiilt fotgende Fassung: 

,,(3) Aus Spnrguth1be11 im Sinne des § 1 Abs;. J Salz 2, 
deren Höhe 20 llcichsmar k nich t iiberstcigt, wird Ent­
schiidigung nicht gewährt," 
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3. In § 9 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,Ist über einen Anspruch ein Bescheid erteilt worden, 
ohne daß § 3 Abs. 2 berücksichtigt worden ist, ist ein 
Ergünzungsbescheid über den zusiitzlichcn Entschädi­
gungsanspruch zu erfoilen." 

4. § 11 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Bundesregierung legt durch Rechtsvero~dnuug, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates Ucd,1rf, die 
Grunds,itze für die Freigabe der Ausgleichsguthdbcn 
fest; die Ermächtigung kann auf den Präsidenten des 
Bundesausgleichsamts weiter überfragen werden." 

5. § 14 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz erliiilt folgende 
Fassung: 

,,Die Geldinstitute und die Deutsche Bundespost er­
halten für jeden von ihnen erteilten Bescheid (§ 9 
Abs. 1) vom Bund einen Unkostenbeitrag vou einer Deut­
sc],.cn Mark, s~fern mcht der Bescheid em Spargut-

1iahen von weniger als 50 Reichsmark betrifft;". 

Sechster Abschnitt 

Schlußvorschriftcn 

§ 30 
Änderung des Umstellungsgesetzes 

§ 2 Abs. 1 Satz 3 und 4 und § 16 Abs. 2 des Umstel­
lungsgesetzes werden aufgehoben. Bezugnahmen auf diese 
Vorschrift.eo in anderen Vorschriften sind gegeustandslos. 

§ 31 
Erlaß von ßechtsvcrordnungen 

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Itechtsverord­
nungen erliißt die Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates. 

MtbJ. BAA 

(2) Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
nncl1 § 18 Abs. 7 kdnn auf den Präsidenten des Bundes­
ausgleichsamtes, der insoweit nicht der Zustimmung des 
!3undesrates bedarf, weiter übertragen werden. 

§ 32 
Anwendung des Gesetzes in Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach M.ißgabe des § 12 Abs. 1 und 
des § 13 Abs. 1 des Dritten Oberleitungsgesetzes Vvnt 

,1. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch in Berlin 
(West). llcchtsverordnungen, die auf Grund der in diesem 
Gesetz enthaltenen Ermächtigungen erlassen werden, gel­
ten in Berlin (West) nach § H des Dritten Oberleitungs­
gesetzes. 

§ 33 
lnkra fttrcteo 

Dieses Gesetz tritt mit \Virkw1g vom 1. Juli 1953 in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Schwa!tenfPost Seeg, den 14. Juli 1953. 

Der Bundesprllsideot 

Theodor Heuss 

Der Stelh,ertreter des Bund2skanzlers 

Blücher 

Der Bundesminister der Finanzen 

Schiiffcr 

Anlage 1 
(zu § 2 Abs. 1 Nr. 3) 

KommunalobligaUonen und verwandte Schuldv~rschrelbungen 

Schuldverschreibungen 1), die von den nachsteh,md aufge­
führten Schuldnern ausgegeben worden sind: 

Badische Kommunale Landesbank - Girozentrale -
Mannheim ' 

Bayerische Gemeindebank (Girozentrale), -öffentliche Bank­
anstalt, München 

.Bayerische Handelsbank (Bodenkreditanstalt), München 

Bayerische H) potheken- und \Vechscl-Bank, München 

Bayerische Landesbodenkreditanstalt, München 
(früher : Bayer. Landeskulturrentenanstalt) 

Bayerische Vereinsbank, München 

Braunschweig-Hanno,·crschc Hypothekenbank, 
Braunschweig (Verwaltungssitz in Hannover) 

Braunschweigische Staatsbank, Brnunschweig 

Deutsche Bau- und Bodenbank Aktiengesellschaft, Berlin 

Deutsche Centralbodenkredil-Aktieogesellschnft, Berlin 

Deutsche Genossenschaft-Hypothekenbank Aktiengesellschaft, 
Berlin 

1
) Ausschließlich Pfandbriefe, Rentenbriefe und Schiffs­

pfondbriefc, die nach § 2 Abs. 1 Nr, 3 nicht der Auf­
zählung in der Aala!ie bedür1eq. 

Deutsche Girozcntrnlc - Deutsche Kommunalbank 
Berlin 

-, 
Deutsche Hypothekenbank (Aclien-Gesellschaft), Berlin 

Deutsche Hypothekenbank, Bremen (früher in Meiningen/ 
\Vcimar) 

Deutsche Industriebank, Berlin 

Deutsche Landesrentenbank, Berlin 

Deutsche llentenbnuk, Berlin 

Deutsche ßentenbank-Kredit11 nsl alt (Landwirtschaftliche 
Zentralbank), Berlin 

Deutsche Landesbankenzentrale A. G., Berlin 

Deutsche Wohnsliitten-Hypothekenbank Aktiengesellschaft, 
Berlin 

Frnnkfurler HJpothekenbank, Frankfurt (Mnin) 

Hamburgische Llndesbank - Girozentrale -, Hamburg 

Hes~ische Lanc'.esbank - Girozentrale -, Darmstadt 

Hypothekenbank in Hamburg, Hamburg 

Kur- und Neumärkischc Ritterschaftlichc Darlehnsknssc, 
Berlin • 

Landesbank der Provinz Westfalen, 
jetzt: Landesbank für Westfalen (Girozentrale), Münster/ 
Westf. 

• • 

• • 
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Landesbank und Girozen lrale Schleswig-Holstein, Kiel 

Landeskreditkasse zu Kassel, Kassel 

Nassauische Landesbank, Wiesbaden 

Niedersächsische Landesbank - Girozentrale -, 
Pfälzische Hypothekenbank, Ludwigshafen/Rh. 

Preußische Landespfandbricfanstalt, Berlin, 
jetzt: Deutsche Pfandbriefanstalt, Berlin 

Hannover. 

Rheinische Girozentrale und Provinzialbank, Düsseldorf 

Uhcinische Hypothekenbank, Mannheim 

Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank, Köln 
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Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen, Bremen 
(früher: Staatliche Kreditanstalt Oldenburg (Staatsbank), 
Oldenburg) 

Sächsische Bodeucredilanstalt, Berlin (früher Dresden) 

Süddeutsche Bodencreditbank, München 

Umschuldungsverband deutscher Gemeinden, Berlin 

Vereinsbank in ~ürnberg, Nürnberg 

Westdeutsche Bodenkreditanstdlt, Köln 

Württembergische Hypothekenbank, Stuttgart 

Zentrale für Bodenkulturkredit (Körperschdft des öffent­
lichen Rechts), Berlin 

Anlage 2 
(zu § 2 Abs. 1 Nr. 4) 

Industrieobligationen und verwandte Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen, die von den nachstehend aufge- 1 

führten Schuldnern ausgegeben worden sind: 

Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-Akt.Ge9. 
Aachen (früher: Aachenc1· Kleinbahn-Gesellschaft AG., vor­
dem Aachener und Budscheider Pferdceisenbdhn-Gesell­
schaft) 

Accum ulatoren-Fnbrik Aktiengesellschaft, Hagen (früher 
Berlin) 

Aktienbrauerei Ohligs, Sclingen-Ohligs 

Aktienbrauerei Zum Hasen, Augsburg 

Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität, Berlin (früher 
Breslau) 

Aktiengesellschaft für Industrieverwaltung, München 
(früher: Eisenbahn-Rentenbank Frankfurt/Main, zuletzt 
München) 

Aktiengesellschaft Lokalbahn Lam-Kötzting, Lam 

Allgüuer Alpenmilch Aktiengesellschaft, München 

Bayerische Motoren-\Verke AG., München 

Bayerische Syenit- und M~rmor-lndustrie, Augsburg-
'ordendorf AG., Nordendorf 

Bayerische Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft, Münch~n 

Bayernwerk Akticngescllschdft, München 

Beamten-Wohnungsverein zu Berlin eingetragene Genossen­
schaft mit beschrünktar Hdftpflicht 

Berguau-Aktiengcsellschaft Ewnld-König Ludwig, Herten i. W. 

Ber gba u-Aktiengese llsch,1 ft Lo tb ringen, Bochum-G erthe 

Bergedorf-Geesthachtcr Eiscnb!hn Aktiengesellschaft, H am­
burg-Bergedorf 

Bergische Elektrizitäts-Versorgm1gs-G.m.b.H., \V uppertal­
Barmen 

Bergmann-Elektricitiits-\Verke Aktiengesellschaft, Berlin 

Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengesellschaft, Berlin 

Berliner V crkehrsbetriebe (BVG), Berlin 

Allgemeine Electrizitüts-Gescllscliaft, Berlin Bergwerksgesellschaft Hibernia Aktiengesellschaft, Herne 

Allgemeine . Kapitnlnnlngc Aktiengesellschaft, Mcttingcn Brauerei Beckmann AG., Solingen 
(früher Berhn) Verw.Sitz Düsselclorf Brauerei Iseobeck A.-G., Hamm i. \V. 

Allgemeine Lo albahn- und Kraftwerke-Aktiengesellschaft, 
Hannover (früher Berlin) 

Amperwerke Elektrizitüts-Aktiengcsellschaft, München 

Annweuer Email- und Met.illwcrkc vorm. Franz Ulrich 
Söhne AG, Annweiler/Pfalz 

Aschaffenburger Zcllst-,!fwcrke Aktiengesellschaft, Aschaf­
fenburg (Verwaltung in Rcdenfelden Post Raubling/Obb.) 
Aschinger Aktien-Gesellschaft, Berlin 

Baden werk Aktiengesellschaft, Karlsruhe (früher: Badische 
Landeselektrizitätsversorgw1g A.G .) 

Bamag-Meguin Aktiengesellschaft, Berlin 

Bamberger Kalikofabrik Aktiengesellschaft, Bamberg 

Bank für Brau-Industrie, Berlin 

Basalt Aktiengesellschaft, Linz/Rhein 

Baumwollspinnerei Eilerm.1rk, Gronau/ Westf. 

Ba~·erische Aktiengcsellsch<ft für chemische und landwirt­
sohaitlich-chcmischo Fabrikate, Heufeld/Obb. (jetzt : Süd­
Chemie AG, München) 

Bayerische Elektricitüls-Liefer ungs-Gesellscl1aft Aktieugesell-
8Chaft, &lyreuth 

Braunkohle-Benzin Aktiengesellschaft, Berlin 

Brnuukohlcn-Industrie-Aktiengesellschaft „Zukunft" \V ei s­
weiler Krs. Aachen, in Eschweiler 

Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube Aktiengesell­
schaft, Brühl Bez. Köln 

Braunschweig-Schöninger Eiscnbuhn-Aklicngesellschaft, 
Braunschweig 

C. & A. Brc11□iok111e) er G.m.u.H., Düssseldorf 

F. Bruckmann Kommanditgesellschaft, München 

Bulzbach-Licher Eisenbahn-Aktiengesellschaft, Butzbach 

,,Cab" Grundstücbgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Mettingen/Westf. (früher Berlin) Verw.Sitz DüS1Jeldorf 

Chemische Werke Essener Steinkohle Aktiengesellschaft, 
1 ES1Jen 

Concordia Bergbau-Aktien-Gesellschaft, Oberhnusen/ Ilhld. 

Coucordia Spinnerei uad \Veberei, Wassenberg Bez. Aachen 
(früher Marklissa) 

Conlinental-Gummi-Werke Aktiengesellschaft, Hannover 

Crusauer Kupfer- und Messingwerke G.m.b.H., Kupfermülile 
bei Flensburg 
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Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untcrtilrkheim 

Danziger Werft Aktiengesellschaft i. L., Hamburg (früher 
Danzig) 

Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Düsseldorf (früher 
Dessau) 

Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft Actiengescllschaft, 
Bodenwerder (Verwaltung in Duingen/Alfeld) (früher Berlin) 

Deutsche Eisenwerke Aktiengesellschaft, Mülheim/Ruhr 

Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft, Hamburg (früher Berlin) 

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, 
Frankfurt/Main 

Deutsche Ost-Afrika-Linie, H.amburg 

Deutsche Shell-Aktiengesellschaft, Hamburg (früher: Hhe­
nania-0ssag Mineralölwerke Aktiengesellschaft, Hamburg) 

Deutscho Solvay-Werke Aktiengesellschaft, Solingen-Ohligs 
(früher Bernburg) 

Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie Aktiengesell­
schaft, Berlin 

Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft, Dortmund-Hörde 

Dürener Metallwerke Aktien-Gesellschaft, Düreu 

Eisenbahn-Bank, Frankfurt (Main) 

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Köln 

Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshüttc Sulzbach-lloscnberg 
Hütte 

Elektricitäts-Liefcrungs-Gcsellschaft, Hannover (früher 
Berlin) 

Elektricitätswerk Un!erelbe Aktiengesellschaft, Hamburg 

Elektrizitätswerk \Westerwald A.G., Höhn/Westerw. 

Elektrofinanz Aktiengcsellsch~ft, Ilerlin 

Elektrowerke Aktiengesellschaft, Berlin 

Emschergeuossenschaft, Essen 

Energieversorgung 0stba) crn, AkticngescllschaH Hegens­
burg 

Energie-Versorgung Schwaben A.G., Stuttg,1rt 

Engelhardt-Braucrei Aktie0gcsellschaft, Berlin 

Eschweiler Bergwerks-Verein, Kohlscheid Krs. Aachen 

Essener Bergwerks-Verein König \Vilhclm, Essen 

Essener Steinkohlenbergwerke Aktiengesellschaft, Essen 

1. G. Farbenindustrie Akliengescllschnft, Frankfurt (Main) 

Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft, 
Hil:egossen Krs. Bielefeld (früher Slettin-Odcrmünde) 

Feiten & Guillcnumc Carlswerk Akliengescllschaft, Köln­
Mülheim 

Heincicl, Frunck Sühne GmbH (jetzt: Franck & Kathrciner 
GmbH) Ludwigsburg 

I•"rankfurtcr Auftau Akliengesellscha!t, Frankfurt (Main) 
(früher: ]•ranken-Alice Aktiengesellschaft in Frankfurt/ 
Main) 

Freu!!enberg & Co., Weinheim 11 . d. Bergsstr. (früher Frdnk­
lurt a . M.) 

Gagfoh Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestelllen­
Heimstiitten, Berlin 

Gasans1alt-Dctricbsgcsellschaft m.b.H., Berlin 

Gelsenberg Benzin Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen 

Ge!scnki ·chcncr Bergwerks-Aktiengesellschaft, Essen 
Gesellschaft Iü,· Industricwerle m.b.H., Berlin (früher: Bsnk 
fü r lndustrbwerte Aktiengesellschaft, Berlin) 

Gewerkschaft Augustus J, Esse11 

Mtbl. BAA 

Gewerkschaft Carl-Alexander, Baesweiler 

Gewerkschaft General Blumenthal, Hecklinghausen 

Gewerkschaft \Vilhclmine Mcvissen in Bergbeim Post Oestrum 

Giesecke & Dcvricnt Akliengesellschaft, München (früher 
Leipzig) 

Glotterwerk AG., Süddeutsche Elektrizitätsgesellschaft i. L., 
Freiburg i. Br. 

Th. Goldschmidt A.G., Essen-lluhr 

Großkraftwerk Franken AG., Nürnberg 

Großkraftwerk Mannheim Aktiengesellschaft Mannheim 

Gutehoffuungshütte Aktienverein für Bergbau und Hütten­
betrieb, Nürnberg, Gemeinsam mit der Gutehoffnungs­
hütte Oberhausen Aktiengesellschnft, Oberhausen 

Johannes Haag Zentralheizungen A kliengesellschaft, Berlin 

Hackethal-Draht- und Kabel-\Vcrkc Aktiengesellschaft Han­
nover 

Hamburg-Amerikanische Pa kctf ah rt-A k tiengesellschaf t, 
Hamburg 

Hamburger Hafen · und Lagerhnus-Aktiengesellschaft, Ham­
burg 
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft, Hamburg 

Hamburgische Electricitiils-Werke Akliengesefüchaft, Horn­
burg 

Hairnoversche Maschincnbau-Akticn-Ge.sellscbafti vormals· Ge­
org Egestodf (Hanomng), Hannover-Linden 

Harpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft, Dortmund 

Hartmann & Braun A ktiengcscllschaft, Frankfurt/Ma.n 

Henschel Flugzeug-Werke A.G., Kassel (jetzt Schönefeldcr 
lndustrfogeländc /\ktiengescllschaft, Kassel) 

Henschel & Sohn G.m.b.H., Kassel 

Herrenmühle vorm. C. Ge11z A.-G., Heidelberg 

Hessische Elcktrizitiits A.-G., Darmstadt 

Corne'.ius Heyl A.G., Worms 

Hochofenwerk Lübeck A.G., Liibcck-Herrenw) k 

Hoesch Aktiengesellschaft, Dortmund 

Hoffmann u. Engelmann A.G., Neustadt/Hdt. 

HolzinJustrie Cordingen, Aklienge ellschaft, Gordingen Post 
Walsrode (Hann.) 

Howaldtswerke Aklicngesellschd[l, Hamburg 

Hubertus-Braunkohlen Aktiengesellschaft i. A., Brüggen/ 
Edt 
Hüttenwerke Siegerland Aktiengesellschaft, Siegen 

Ilseder Hülle, Peine 

Industriewerke Karlsruhe Aktiengesellschaft, Karlsruhe 

Kahlgrund-Eisenbnhn-AG., SchöllkrippenjUfr. 

Kali-O1e111ie AktiengesellschaCt, Sehnde (Hann.) ( früher 
Berlin) 

lludolf Kncstadt Aktiengesellschaft, Hamburg 

Kathreincr GmbH (jetzt: Fra11ck und Kathreincr GmbH), 
Ludwigsburg 

Kaufhaus Kortum A.-G., Bochum 
Kerkerbachbahn-Aktiengesellschaft, Kerkerbach, Post Jlun­
kelfLahn 

Klein, Schanzlin & Becker A.G., I?rankenthal/Pf. 

Klöckuer-\Verke Aktiengesellschaft, Duisburg 

Kohlensaure-Industrie Aktiengesellschaft, Berlin (früher: 
Bank für Industrie und Verwaltung Aktiengesellschaft, Ber­
lin) 

• • 

• • 
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Kolbermoor Union AG., · Kolbermoor/ Obb. 

Kommunnlcs Elektrizitiitswcrk Mark Aktien-Gcsellschnft 
Hagen 

Friedrich Kl'upp, Essen 

Krupp Treibslo[fwerk G.111.b.H., Essen 

Kudiirsten-Bräu A.-G., Bonn, (früher: Bürgerliches firau­
haus Bonn) 

Heinrich Lanz Akticngesellschnfl, Mannheim 

Lech-Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft, Augsburg 

Liegnitz-llawitscher Eiscnbdhn-Gesellschaft, Berlin 

C. Lorenz Aktiengesellschaft, Stut tgnrt (früher Berlin) 

Main-K, a ftwerke Akti~ngesellschaft, Frankfurt (Main)­
Tiöchst 

~ainzer Aktien-Bierbr.aucrci, Mainz 

Ma11nesrnd11nröhren-Werke, Düsseldorf 

Mansfeld A ktiengescllschnft für Bergbau- und Hiiiten­
betriel.,, Hannover (früher Eisleben) 

Maschinenfab, ik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, 
Augsburg 

Maschinenfobrik Esslingen, Esslingen a. N . 

Mauser-Werke Aktiengesellschaft, Oberndorf-Neckar 

Mechanische Baumwoll-Spinnerei und Weberei, Augsburg 

Mechanische Weberei zu Linden, Hannover-Linden 

Melallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main 

Metzeler Gummiwerke Aktiengesellschaft, München 

MTAG Mühlcnbau un.d Industrie GmbH., l-Jnnnovel' 

Milteldeulsche Stahlwerke G.m.b.H., Berlin 

Mix &. Genest A)(ticngesellschaft, Stuitgnrt-Zulfenhnuscn 
(friiher Berlin) 

Mül]ieimer Bergwerks-Verein, Mülheim-Ruhr (Verwal l ungs­
sitz Essen) 

Nationale Au tomobil-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Bcrli .1 

Natronzcllstoff- und Papierfabriken A.G., Mannheim-
\ValdhoI (früher Berlin) -

Neckar-Aktiengesellschaft, St uttgn rt 

Neckarwr.rke Elektrizitätsversorgungs - A.G., Esslingen 
(früher: Ncckarwerke A.G.) 

Niederschlesische Bergl.,au-A. G., Essen-ßredeney (früher: 
Waldenbutg) 

Norddeutsche Affinerie, Hamburg 

Norddeutscher Lloyd, Bremen 

Nordd~utsche Portlandcementfabrik Misburg, Aktiengesell­
schaft, Hannover 

Nordwestdcutsche Kraftwerke Aktiengesellschaft, Hamburg 

NSU Vereinigte Fahrzeugwerke AG., Neck,1rsulm 

Oberhüllen Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Ak­
tiengesellschaft, Düsselclod (früher Glciwitz) 

Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG., Mannheim 

Obersteiner Baugenossenschaft für den Landkreis Birkenfeld 
r..G.m.b.H., Idar-Oberstein 

ölhandel- und Transport - Aktiengesellschaft, Hamburg 
(früher: Olfabrik Groß-Ger.au-Bremen, Hamburg) 

Phrix-\Verke Aktiengesellschaft, Hamburg 

Preußische Bergwerks- und Hültcn-Aktiengesellschnft, 
Berlin 

Habbcthge & Giesecke A1 dengcsellschnft, Einbeck 

Uegentalbahn Aktiengesellschaft, Viechtach 
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ll eichswerke Aktiengesellschaft für Berg- und Hüttcn-
1..,etriebe, Berlin 

llh_einische. Ak~iengcsellschaft für Braunkohlenbergbau und 
Bnkettfabrik.aüon, Köln 

flheinische Elektrizitüts-Akticngesellscha ft, Mannhei 111 

Hhcinmetall-Borsig, Aktiengesellschaft, Berlin 

HI1eia-Sieg Eisenbahn-AG., Beuel/ Hhein (früher: Bröllhaler 
Eisenbahn A.G.) 

llheinische Stahlwerke, Essen 

Hheiniseh-Westfülisches Elektrizilütswerk Aktiengesellschaft, 
Essen 

Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft, München 

Uuhrchemie Aktiengesellschaft, Oberhausen-Holten 

Iluhrgas Aktiengesellschdft, Essen 

Ruhrverband, Essen 

Uuhrwohnungsbau Aklicngesellschnft, Dortmund 

Sachsenwerk, Licht- und Kraft-Aktiengesellschaft, München 

Salzmann & Comp., Kassel 

Schcring A.G., Berlin 

F. Schichau A.G., Bremerh9ven (früher: Elbing) 

Schieferwerke Ausdauer AG., Siegen (früher: Probstzelld) 

Schlesische Aktiengesellschaft für Bergbau und Zinkhütten­
betrieb, Braunschweig (früher: Beuthen 0 /S.) 

Schlesische Dampfer-Companie-Berliner Lloyd Aktiengesell­
schaft, Hamburg 

Schleswig-Holsteinische Stro111versorgungs-A.G., Hendsburg 

Schluchseewerk Aktiengesellschaft, Freiburg i. Br. 

Schüle-Hohenlohe A.G., Plüclerliausen/Württ. 

Servais-Werke A.G., Witterschlick b. Bonn 

Siedlungsyerband Ruhrkohlcnbczirk in Essen 

Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin 

Siemens & Hnlskc Akticngesellscluit, Berlin 

Siemens & Ilalskc Aktiengesellschaft - Siemcns-Schuckert­
werke Aklicngesellschaft, Berlin 

Spinnerei und Zwirnerei llamie AG., Emmendingen (früher: 
Erste Deutsche llamie-Gcsellschuft, Emmendingen) 

Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich Aktiengesellschaft, 
Kamp-Li11tfort, Kr. Moers 

Steinkohlen-Elektrizitüt Aktiengesellschaft, Essen 

Hugo Stinnes Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mül­
heim-lluhr 

Tcgernsec-Dahn-Akticngesellschdft, Tegernsee/ Obb. (früher: 
Eisenbahn-Aktiengesellschaft Schaftlach-Gmund-Tcgernsee) 

Thüringische Zellwolle Aktiengesellschaft, Gronnu/Westf. 
(früher: Schwarza) 

August Thyssen-Hütte Aktiengesellschaft, Duisburg-l-Idm­
bom 

Tuchfabrik Lörrach A.G., Lörrach 

Oberlandwerk Jagstkreis Aktiengesellschaft, Ellwangen 
(Jagst) 

Oberlandwerk llhön GmbH, Mellrichstadt 

Gebr. Ueckcrmann, Brauerei Felsenkeller, Herford 

Ulmcr Ilrauerei-Gesellschnft, Ulm/Donau 

Union llheinische Braunkohlen Kraftstoff Aktiengesellschaft, 
Wesseling Bez. Köln 

Universum-Film Aktiengesellschaft, Berlin 
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Vaterländische r Bauverein e.G.m.b.H., Berlin 

Verefoigte Deutsche Metallwerke Aktiengesellschaft, Frani­
furt (Main) 

Ver-einigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, 
Dortmund 

Vereinigte Industrie-Unternehmungen Aktiengesellschaft, 
Berlin 

Vereinigte Kunstnosta lten Aktiengesellschaft, Kaufbeuren 

Vereinigte Speyerer Ziegelwerke A.G., Mannheim (Ver­
waltung Speyer / Rh.) 

Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft, Düsseldorf 

!,itbl. BAA 

Waggonfabrik Uerdingen A.G., Krefeld-Uerdingen 

Wasserwirtschaft im Rheinisch-Westfälischen Industrie­
gebiet (Ruhrkohlenbezirk) G.m.b.H., Essen 

..Carl Weber & Co., GmbH, Oerlinghausen 

Wilmersdorfor Hochbau-Aktiengesellschaft, Berlin 

Winlershall-Aktiengesellschaft, Celle (früher Berlin) 

Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft, Stuttgart 

Wupperlaler Stadtwerke AG., Wuppertal (vormals: Elek­
trische Straßenbahn Barmen-Elberfeld) 

Zellstoffabrik Waldhof, Mannheim 

Vereinigte Zellstoff- und Papierfabriken Kostheim-Ober- Zuckerfabrik zu Nörten Gesellschaft m. b. Haftung, örteo-
leschen A.G. (jetzt: Zellstoffabrik W aldhof, Mannheim) Hardenberg. 

Anlage 3 

(zu § 7 Abs. 2) 

Berechnung der Höhe der Altsparanlage bei nach dem 1. Januar 1940 nachgewiesenen Spareinlagen 

Zeitpunkt, Hundertsatz, 
uuE den rlie Spareinlage mit dem die nachgewiesene 

nnd1gewiesen ist Spareinlage anzusetzen ist 

bis 31. Dezember 1940 75 v.H. 

bis 31. Dezember 1941 60 v.H. 

bis 31. Dezember 1942 40 v.H. 

bis 31. Dezember 1943 33½ v.H. 

bis 31. Dezember 1944 25 v.H. 

bis 8. Mai 1945 20 v.H. 

Anlage 4 

(zu § 11 Abs. 1) 

Tabelle für die Ermittlung der Höhe der Altsparanlage aus Lebensversicherungsverträgen 

A. Als Prämienreservc zum 1. Januar 19::10 gelten für je 
100 HM Versicherungssumme im Zeitpunkt· der Um­
stellung folgende Betrüge: 

I. Versicherungen, die bis zum Zeitpunkt der Umstel­
lung prämienpflichtig waren 

K•lenderfahr 
Kalenderjahr des Ablaufs der vereinbarten Pr:lmlenzahlung 

des Versicherungs, 
1948 11950 11952 1954 1957 1960 1965 1973 19811 19~9 

. beglnns bis bis bis bis bis bis bis bis bis und 
1949 !951 1953 1956 1959 1964 1972 1980 1988 spät. 

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM 

1924 und früher 66 60 54 48 42 37 32 27 23 20 
1925 und 1926 60 54 48 43 38 33 28 24 20 17 
1927 und 1928 54 48 43 38 3~ 29 25 21 17 15 
1929 und 1½30 48 42 38 34 30 25 22 18 15 13 
1931 und 1932· 42 37 34 30 27 22 19 15 13 11 
1933 und 1934 36 32 29 26 23 19 16 13 II 9 

1935 31 27 24 21 19 16 13 11 9 7 
1936 25 22 19 17 15 13 I I 9 7 5 

1937 18 16 14 12 II 10 9 7 5 4 

1938 12 10 9 8 7 7 6 5 3 3 

1939 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 

• • 

·• • 
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II. Versicherungen, die vor dem Zeitpunkt Jer Umstel­
lung prämienfrei geworden sind 

Kalenderjahr des Ablaufs der Versicherung, 
Kalenderjahr spätestens das fahr, In dem der Versicherte 

des Versicherungs, 
das rechnungsmä8ige 85. Lebenslahr vollendet 

beglnns 1948 1950 1952 11964 1957 1960 11965 11973 1981 1 1989 
bis bts bis bis bis bis bis bis bis und 

1949 1951 1953 1956 1959 1964 1972 1980 1988 spär. 

RM RM RM I RM RM RM I RM I RM RM RM 

1939 und früher 66 62 58 54 50 46 , 42 38 34 30 

B. 1. Bei der Bemessung der UM-Versicherungssumme blei­
ben Versicherungsleistungen und Zusatzleistungen auf 
Risikobasis, insbesondere Unfallzusatzversicherungen, 
Invaliditätszusatzversicherungen und Familicnrcnten­
zusatzv!)rsicherungen außer Betracht. 

Ist die Versicherungssumme. im Erlcbensfall höher a ls 
im Todesfall, isl die Tabelle auf die höhere Versiche­
rungssumme anzuwenden. 

Bei Tientenversicherungen, auf die das Hcntenaufbcsse­
rungsgesetz in der Fassung vom 15. Februar ]952 
(Bundesgesetzbl. I S. 118) nicht anzuwenden isl, ist 
die Versicherungssumme mit dem zehnfachen Bclrag 
der im Zeitpunkt d er Umstellung Tersicherte n llM­
Jabresrente anzusetzen. 

2. Der Versicherungsbeginn ist der Beginn des Zeitab­
schnitts, für den vereinbarungsgemäß die erste Prii­
mio zu entrichten war. Die Zeit einer RückJtl l ierung 
des Versicherungsbeginn8 odeL· eine Ilückverlegung 
des technischen Beginns der Versicherung isl als 
Zeit dor Prämicnzahlnng anzurechnen. 

3. War im Zeitpunkt der Umstellung ein Anspruch aus 
dem Ve rBicherungsvertrag fällig, aber noch nicht 
ausgezahlt, ergibt sieb die Höhe der Altsparanldge 
aus Tabelle I, wobei als Kalenderjahr des Ablaufs 
der Priimienzahlung die Jahre 19-18/49 gelten. 

4. Bei noch nicht ausgezahlten Ansprüchen aus Versiche­
rungsverträgen gegen Einmalpriiftlie ist Tabelle 11 an­
zuwenden. 

, 
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Altsparerregelung 
Rundschreiben 

betreffend Altsparergesetz (ASpG) 

Vom 11. August 1953 

1. 
1. Das am 15. Juli 1953 verkündete und mit Wirkung 

vom 1. Juli 1953 in Kraft getretene Altsparergesetz 
(Bundesgesetzbl. I S. 495), abgedruckt oben S. 287, ist 
ein echtes Lastenausgleichsgesetz. Die hiernach ge­
wiihrten Entschüd.ignnget, sind echte, mit Uechtsan­
spruch ausgestattete Ausgleichsleistungen (§ 28 Nr. 1, 
§ 5 ASpG) . Dio zur Durchführung des Gcselzcs er­
forderlichen Mittel werden aus dem Ausgleichsfond, ' 
zu r Verfüguug gestellt (§ 365 LAG, 28 Nr. 6 ASpG). 

2. Das Gesetz berü c ksichtigt nur Gl iiu­
bigerverluste i. ue d e n in§ 2 aufgeführ­
ten Altsparanlagen. Eine Eatschiidigw1g fü r 
Gläubigorverlusle aus Reichsmarkaasprücheo gegen die 
ö f f e n t l i c h e Ha n d - soweit solche nicht bereits 
in das Altsparergesetz e · · ezogen sind - ist der Rege-

lung durch Sondergesetz vorbehalten. Zur Befriedigung 
dieser Ansprüche sollen allgemeine Haushaltsmittel 
herangezogen werden. 

3. Das Gtl5etz berücksichtigt ferner nur Gläubigerver­
luste an Alt:sparaulagcu, die im Zusammenhang mit 
der Neuordnung des Geldwesens im ß und es gebiet 
o d e r B e r I i n ( W e s t ) cu tstanden sind. Sparanlagen 
von Vertriebenen, die als VertreibUllg.56Chäden geltend 
gemachl werden köunen, fallen daher nicht uuter das 
Altsparergesetz. Eine den Grundsiitzeu des Altsparer­
gesetzes angepaßte Berücksichtigung dct· an Altspar­
anlagen von Vertriebenen entstandenen Verluste (§ 1 
Abe. 2) erfolgt dur<'h ,lie im fünften Abschnitt des 
Ge5etzes vorgesehene Anderung des § 245 Nr. 3 LAG 
(die allerdings zugleich für Ostgesehädigte gilt) und 
des § 3 WAG. 
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4. Zu der, sachlichen und persönlichen Voraussetzungen 
für die Gewiihrung des Entschädigungsanspruches, die 
im wesentlichen im ersten und zweiten Abschnitt des 
Gesetzes c11thalten sind, wird zu späterer Zeit Stellung 
genommen werden. Die verfahrensrechtlichen Bestim­
mungen im dritten Absch1litt des Gesetzes beruhen 
weitgehend auf den Erfahrungen, die bei der Durch­
führung des Gesetzes üb~r einen Währw1gs:iusgleich 
für Sparguthaben Ve~tricbcner gewonnen wurden. 
Im übrigen sieht da; Gesetz zahlreiche Rechtsver­
ordnungen zu Fragen materieller, formeller und ver­
fahrensrechtlicher Art vor. zu denen nach Erlaß 
Stell ung genommen werden wird. 

5. Die Ausgle ich sbehörden sind vorerst 
m it der D u rchführu n g der Altsparer ­
e ntschädigung nicht unmittelbar be­
i aßt. 

Ahnlich wie nach dem \VAG sind den Ausgleichs­
Lehörden hier die in § 14 Abs. 1 genannten Geld­
institute vorgeschaltet. Di1!S) verfügen in weitem Aus­
maße über alle Unterla«e1t, di.e fü die Entscheidung 
über den Eln tschiidigungsanspruch maßgebend sind. 

Ohne daß es ci.nes Antrages des Berechtigten bedarf, 
prüfen diese I n s t i t u t e von A m t 6 w e g e n di.e 

. bei ihnen vorhandenen Unlerlagcn und e n t s c h e i -
den bei Vorliegc.n der sachlichen und p ·~rsönlichcn 
Vornussetzungen selbständig und endgültig üb c r di e -
jenigen Fiil l e, die na c h Grund un d Höhe 
zwe i f e I s 1r e i sind (§ 14 Abs. 2). Diese Normal­
fälle werden zahlcnmiißig den Hauptanteil der Ent­
schiidigun!;8fiille darstellen. 

6. Li egen dem lnstitu· kein e Unterlagen vo r , 
oder stellt es auf Grund der ihm vorliegenden Unter­
lagen fest, daß die V o r a u s setz u n ge n für die 
Anerkennun6 des Entschiid.igw1gsanspruchs nach 
G r u 11 d u n d H ö h e n i c h t g e g c b e n sind, so 
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II. 

Jn Anpassung an die Grundsätze des ASpG und unter 
Berücksichtigung der hiernach zu gewährenden Entschiidi­
gungen sind folgende An d er u n g e n des Las t e n a u s -

. g 1 e i c h s g e s e t z e s eingetreteo : 

10. Die Zuerkennw1g einer Entschädigung nach dem Alt­
sparergesetz verringert den Schadensbetrag des Sparer­
schadetlS um den Nennbetrag der zuerkannten Ent­
schädigung. Das ist in § 28 Nr. 3 ASpG durch eine 
Erglinzung des § 240 Abs. 1 LAG ausg~sprochen. 
Hierbei wird darauf hlngewiesen. daß § 240 LAG und 
damit auch die jetzt vorgenommene Erg1inzung nur 
Be<leutung für „Sparerschäden" halen. d. h. für Schii­
den im Sinne des § 15 LAG, die durch die \Vi:ihrungs­
umstellung im Bundesgebiet oder Berlin (West) ent­
standen sind. 
Soweit bei Berechntmg cfos Grundbetrages für Zwecke 
der Unterhaltshilfe nach dem LAG ein Sparerschaden 
einbezogen war (§§ 15, 240 LAG), ist nach Erteilung 
der Entschädigtrngsgutsehrift eine Neuherechnung des 
Grundbetrages vorzunehmen. 

11. Für Zwecke der Entschädigungsren te ist auf 
Grund rnn Sparcrschiiden ein Schadensbetra" nicht 
mehr anzusetzen. Dieses ergibt sich aus der N.iu­
fassung des § 261 Abs. l und § 266 Abs. 2 durch das 
Dritte Anderungsgesetz zum Lastenausgleichsgesetz und 
Festst ellungsgesetz. § 28 Nr. 5 ASpG ist als gegen­
standslos anzusehen. 

ist das Amtsverfahren uicht durchführbar. In diesen 
Fiillen ist vielmehr ein Antrag des Berechtigten er­
forderlich, der • .Urncrlrnlb eigea ,Jabcc• nach _dLC.CJllllCJl.-1-

12. Die Ergänzung des § 245 Nr. 3 LAG durch § 28 
Nr. 4 ASpG bedeutet praktisch die A1wendung der 
Grundsätze des Altsparergesetzes auf Beichsmarkspar­
einlagen und andere privatrechtliche geldwerte An­
sprüche, die als Verl reib ungsschäden und 
0 s t s c h ä den geltend gemacht werden können. So­
weit es sich bei Verlusten dieser Art um AI t -
sparanlagen handelt, wird - wie bereits bisher nach 
§ 2-15 Nr. 3 Satz 1 LAG - eine fiktive \Vährungs-
umstcllung angenommen. Als Umstellungss:itz sind ab r 
für Altsparanlagen nunmehr 20 v. H. anzusetzen (§ 245 
Nr. 3 Satz 2 LAG). Rechtsverordnung noch festzulegenden Frist 

werden mulb (§ H AbS. u. -rA p 
Hierfür ist ein amtliches For mblatt vorgesehen, das 
vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben 
werden wird. Um die Arbeit der Institute während der 
Zeit des Amtsverfahrens nach Möglichkeit nicht zu 
stören, wird vorerst weder ein Antragsformblatt her­
ausgegeben noch eine Antragsfrist in Lauf gesetzt . 

7. Erscheint dem Institut der Entschiicligungsanspruch 
n ach Grund und Höh e nich t zweifels­
f r c i , so entscheidet es nach § 15 Abs. 2 ASpG mit 
der Maßgabe, daß cler Berechtigte und ,!er Ver­
treter der Interessen des Ausgleichsfonds die Ent­
scheidung der Ausgleichsbehörde anrufen kann. 

8. Einzelheiteu über die Zustiindigkeit der Vertreter der 
Interessen des Ausgleichsfonds und der Ausgleichs­
behörden sowie über das Zusammenwirken zwischen 
den Instituten und Ausgleichsbehörden werden noch 
durch Hechtsvcrordnung geregelt wer den (§ 15 Abs. 6, 
§ 17 ASpG). 

9. S°'' cit die Ausgleichsbehörden im Zuge der Durch­
I ührung des \VAG von den Geldinsti tuten bzw. der 
Bundespost Sparbücher wid sonstige Urkunden nach 
Abschluß des Verfahrens zugestellt erhalten haben, 
sind diese en t6prechend örtlicher Vereinbarung zwischen 
den Instifuten und dem Ausgleichsamt an die Jnstitillc 
zu· iickzusenden, die seinerzeit über den Anspruch im 
WAG 1:ntschieden haben. Ober Einzelfragen der Durch­
führung der §§ 3 und 9 Abs. 2 WAG in der Neu­
fassung des § 29 Nr. 1--i ASpG ergeht nach Ab­
sprache mit den Zentralverbiinden und der Bundes­
post ein besonderes Rundschreiben. 

Die Vermutung des § 2-15 Nr. 3 Satz 3 LAG triigt Ju 
Geldent\ er t Wlg Rechnung, die zwischen dem 1. 1. 1940 
und der Vertreibung stattgefunden hnt. Sie ist in ihren 
Auswirkungen für die einzelnen Sparanlagen mit ver­
schiedenen Hundertsätzen angesetzt worden. 

Die Änderung des § 2!5 LAG hat nur dort Bedeutung, 
wo der Grundbetrag der Hauptentschndigung als sol­
cher eine Rolle spielt (z. B. bei §§ 255, 258 LAG). 
Sowei t Verluste_ dieser Art bei Vertriebenen und Ost­
geschädigten zur Ermittlung des Schadensbetrages und 
des Grundbetrages für Zwecke der Unterhaltshilfe 
herangewgen wurden oder werden, verbleibt es bei 
der bisherigen Berechnungsweise des § 266 Abs. 1 Satz 
2 LAG. Allerdings mind~rt sich auch hier der Scha­
densbetrag durch die zusätzliche Erhöhung der Ent­
sohii<ligungsquotc im Wührnng,ausgleich für Spargut­
haben Vertriebener. 

13. Geschiidigtc, die sich an die Ausgleichsbehörden wen­
den, sind darüber 7. U belehren, daß vorläufig n tr das 
Amtsverfahren vorge~ehen ist nnd sie keine gesetzlirhr 
Möglichkeit haben, ein Antragsverfahren in die \Vege 
zu leiten. Sie sind ferner darauf h.inzawcisen, daß 
ihnen hinsichtlich der Höhe ihres Anspruchs oder 
dessen Verzinsung keine :'-iarhtcile ents'chen, wenn sie 
im Amtsverfahren vorläufig keii1e Entschäd~ungsgut­
schrHt zugesandt erhalten oder erst nach dem gesetzlich 
noch festzulegenden Termin ihren Antrag einreichen 
können. Antragsformblätter und ßeginn der Antrags­
frist werden rechtzeitig durch Zeitungsaufrufe und 
Rundfunk bekanntgegeben werden. 

Geschädigte, die einen An,pruch nach dem \VAG nur 
deshalb nicht geltend machen konnten, weil das Reichs-

• • 

• • 
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marksparguthaben ,unter 50 Reichsmark liegt, sind 
schließlich darauf hinzuweisen, daß nunmehr auch 
solche Guthaben Berücksichtigung finden werden, da 
die Bagatellgrenze für Spareinlagen auch für das \VAG 
durch die Neufassung des § 3 Abs. 3 WAG durch § 29 
Nr. 2 ASpG auf 20 Reichsmark herabgesetzt worden 
ist. 

]4. In der Anlage wird der Schnellbrief des Bundesmini­
steriums der Finanzen LA 4009 - 1/53 vom 16. 7.1953 
mitgeteilt. Um die Vertreter der Interessen des Aus­
gleichsfonds und die Ausgleichsbehörden laufend über 
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den jeweiligen Stand der Arbeiten zu unterrichten, 
werden auch weiterhin Mitteilur1gcn des Bundesmini­
steriums der Finanzen dieser Art bekanntgegeben 
werden. 

Bad Homburg v. d. H., den 11. August 1953. 

Az.: II/5 - LA 3623 - 20/ 53. 

Bundesausgleichsamt 

Der Präsident 

Dr. Kühne 

Der Bnndesminister der Finanzen 

LA 4009 - 1/53 

Bonn, den 16. Juli 1953. Anlage 

Betr.: Durchführung cles Altsparergesetzes. 

Das Altsparergesetz ist am .1-1. J uli 1953 a11s­
gefcrtigt Wld am 15. J u I i (ßundesgesctzbl. I S. 495) Yer­
öffentlicht worden. Es ist damit (§ 33) 111 i t Wirk u ng 
vom 1. J u I i 1 9 5 3 in Kraft getreten. Die Durch­
führung des Gesetzes obliegt im wesentlichen den Kr e -
d i t i n s t i t u t e n, L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n t e r -
11 e hmen und Bausparkassen, di e Sparanlagen am 
\Vähru11gssl ichtag verwaltet habe11. Die Regelung wesent­
licher Fragen der Durchführung des Gesetzes ist durch 
das Gesetz ß c c h t s v r o r d n u n gen vorbehalten wor­
den. Die Arbei ten zu r beschbunigten Vorbereitung dieser 
Rechtsverordnungen sind zur Zeit im Gange. Da die 
Rechtsverordnungen der Zustimmung des Bundesrates be­
dürfen und der Bundesrat erstmals wieder am 15. Sep­
tember zu einer allgemeinen Sitzung zusamwcntrcten wircl, 
kann mit" der Bekanntgabe d er ersten Hechbverordnung 
nicht. , •or Ende Sep tember gerechnet werden. 

Die Institute bearbeiten Entschädigungsansprüche zu­
niichst n o c h n i c h t im A n t r a g s v e r f a h r e n (§ 14 
Abs. 3) ; die Möglichkeit einer formellen Antragstellung 
wird erst zu gegebener Zeit durch Uechtsvcrordnung e-­
öffnet werden (§ H Abs. 4). Vorliiufig werden daher 
Enlschätligungsansp rüche ausscllließlich im Am t s v e r -
f a h r e n (§ 14 Abs. 2) bearbei tet, wenn auf Grund der den 
Instituten vorliegenden Unterlagen die Voraussetzungen 
für die Anerkennung des Entschiidigungsanspruchs nach 
Grund und Höhe zweifelsfrei gegeben sind. Es ist den 
Instituten unbenommen, den Alt:sparern zur Ermöglichung 
des Amtsverfahrens die Ergänzung der vorliegenden Unter­
lagen (z. B. durch Vorlage deß Sparbuchs) .anheimzugcben. 

Cler die io,rmell -1,,-.....,..._ B c s c h e i d s im 
Amtsverfa 11 (§ 1 s. das Gesetz keine 
Einzc \"01:JU)hcit!Cll r füschcid k'ann daher erteilt wer-

""(!en, i ndem J ie Anerkennung des Entschädigungsanspruchs 
dem Sparer in jeder geeignet erscheinenden Form, nuch 
unmittelba r du1·ch Mitteilung der Erteilung der Entschädi­
gungsgutschrift (§ 18 Abs. 1), zur Kenntnis gebracht wird. 

Uber die A lt::U; es 1. a I tun 't des durch ~ 
tl C ~d i g U 11 g S g U t S Chr l f tegründeten Anspruchs im 
Bereich der ernzelnen paran agen . B. Kontogutschrift, 
Depatgutschrift, Ausgabe einer Schuldverschreibung) ist 
nach§ 18 Abs. 7 durch Rech tsverordn un g Nühe­
res zu bestimmen. Dies wird durch die erste voraussicht­
lich zu Ende September zu erlassende Jlechtsverordnung 
gescl10hm. 8 i s z u d; es e m Zeit p u n kt ist es Auf­
gabe der Institute, a n Hand der ihnen vorliegenden Unter­
lagen die Erteilung der Entschiicligungsgutschrift in zwei­
felsfreien Fällen v o r z u b e r e i t e n, insbesondere die 
Höhe des Entschiidigungsanspruchs zu berechnen. Es wird 
geprüft und baldmöglichst bekanntgegeben werden, ob und 
inwieweit auc]1 eine Bescheiderteilung an die Altspnrcr 
schon vor Inkrafttreten der Hechtsverordnung möglich ist. 

W e i t e r e lt i c h t I i n i e n für die Durchführung des 
Gesetzes werden die Institute la ufend über die Spitzen­
verbün de erhalten. Soweit diese Ilichtli11ien die Natur 
einer Weisung haben, ist vorgesehen, daß sie gleichzeitig 
als solche des Präsiden te n des Bundesaus­
g lei chs am ts(§ 21 Abs. 1) ergehen. 

Im Auftrag: 

gez. Dr. K ii 6 s . 

K 
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SPARKASSEN- UND GIROVERBAND FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
KORPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 

KIEL 

15. Novemoe+ 1955 

Rundschreioen "H" Nr. 49 
=======-==--------------

~ingliederungsdarlehen nach de□ SHG und LAG - feuregelun~ d r Kontenführung 

-_Lz. _540_~------------------------------------------------- _____________ _ 

Der D5GV., Bonn, teilt uns folgendes mit : 

"Die Lastenausgleichsoank ist auf Grund haushaltsrecht l icher Vorschriften ver­

pflichtet , für die von ihr verwalteten SHG- un9a. L G- arlehen Einzelnachv,eise zu 

führen. Sie ist auf diese Verpfb chtung vom Bundesr echnungshof erneut hingewiesen ----
worden. Demzufolge beabsichtigt die funk , Einzeldarlehenekonten einzuricht~n. Die 

Um~tellung erfolgt sukzessiv. Mit Wirkung vom 1. 1. 1956 "beginnt die Führung 

der ~inzelnachweise für die Existenz- Aufbauhilfedarlehen. Aus dieser Umstellung 

wi:rd sich für die Hausbanken einmalig eine geringfügige Mehrarbeit ergeben. Als­

da."Yln ist jedoch mit wesentlichen Vereinfachungen zu rechnen, 1•;enn die nachst ehend 

dargelegten , von uns vorgeschlagenen oder grundsätzlich geoilliften betriebsor­

ganisatorischen ~.Taßnahmen von den Sparkassen durchgeführt w9rden, 

I. Grundzüg,:_ der_ Neuregelung / f 

1. Die auf den von den Hausbanken geführten Bxistenz- Aufbauhilfe- Konten am 

31. 12 , 1955 ausgewiesenen Forderungen an Kapital , Zinsen usw. werden zu 

diesem Termin in die im Hollerith- Verfahren zu erstellenden Einzelnachweise 

der Lastenausgleichsbank übernommen . 

Die von den Darlehensschuldnern ab 2.1.1956 erfolgenden Zahlungen sind 

täglich über die zuständige Girozentrale bzw. durch Eilüberweisung an die 

LAB weiterzuleiten . 

3, Forderungen, die für die Hausbanken im Zuge der Verwaltung der Existenz-

11ufbau~darlehen entstehen (z . B. Kosten einer Rechtsverfolgung) sind der 

L1~B mittels gelber Lastschrifttasche unter Beifügung einer Firläuterung -(z.B. Gebührenrechnung) üoer die zuständige Girozentrale zu belas-i;en, so-

\'/eit <ile Forderungen von den Darlehensnehmern nicht sofort beglichen werden 
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4. Die LAB verbucht die ihr über die Girozentralen zugegangenen Gut - und 

Lastschriften und übersendet den Sparkassen Auszüge für die einzelnen 

Darlehenskonten und für die Konten, auf denen die Gesamtverp~lichtungen 

der einzelnen Sparkasse aus der betreffenden Kreditaktion verbucht sind 

(sogenannte "Treuhandobligos"). Die bisherigen Treuhandkonten I - III 

werde~ künftig nicht mehr geführt. 
1 . 

5. Die ~insberechnung und Zinsbelastung erfolgt durch die LAB, Hierüber er­

teTTI ie LAB den zuständigen Sparkassen Auszüge wie zu 4) und fügt für 

die Darlehensschuldner entsprechende Zahlungsaufforderungen bei. Mit den 

Zahlungsaufforderunc:en werden voraussichtlich ·ahlscheine verbunden, auf 

_denen die Darlehenskontonummer des betr. Schuldners vermerkt ist. Die 

sei. therigen Hal bjahresnachweisun ;en der Sparkassen entfallen. 

6 . Per 31. 12. eines jeden Jahres fertigt die Lastenausgleichsbank auf 

Grund der bei ihr geführten Einzelnach:1eise Nachweisungen über die noch 

vorhandenen Darlehen , Zinsrückstände usw. und übersendet den Sparkassen 

hiervon Durchschriften. 

1 . Im Hinblick au~ die vorstehend dargelegte Regelung scheint es nicht mehr 

erforderlich zu sein, daß die Sparkassen die einzelnen Aufbauhilfedarle­

henskonten ·in der bisherigen Form führen. Es wird für ausreichend erachtet 9 

die Auszüge der LAB, nach Kontonummern geordnet, au::zubewahren, wie das 

bei Sparkassenzweigstellen, deren Konten zentral geführt werden , ·vielfach 

üblich ist . Die Aufbewahrung der Auszüge kann in Ordnern, Karteikästen oder 

Trögen erfolgen . 

Selbstverständlich bleibt es jeder Sparkasse unbenommen, die bisher 'ver­

wendeten Konten wei ter zu führen. Die Buchungen auf den Konten sollten dann 

jedoch nicht sofort bei Leistung der 3inzahlungen und bei Anfall der Last­

schriften, sondern erst nach Erhalt der betreffenden Tagesauszüge erfolgen, 

da andernfalls zusätzliche Arbeiten erforderlich wären, um der Gefahr zu be-

gegnen, daß die rontoführung bei der Sparkasse nicht völlig mit der Konto­

führung ~ei der Lastenausgleichsbank übereinstimmt. 

2. Da die Zinsberechnungen und Zinssollstellungen durch die LAB erfolgen, er­

scheint es vertretbar , auf die laufende Führung der Konten BK 6412 - Durch-

0 0 
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laufende Kredite , Zins- und Til gungsforderungen (A.ktiva) - und HK 4612 -

Durchlaufende KrPdite, Zins- und Tilgungsforderungen (Passiva) -· zu ver­

zichten und lediglich ·di e Kont en 3K 6411 und 4611 zu führe!l , 

3o Zur Belegung der Positionen "Durchlaufende Kredite (Aktiva) 11 und " Durch­

laufende Kredite (Pas;;iva)~ in der Bilanz werden die von der L".B gefertig­

ten Nachweisungen nach vorangegangener Abstimmung mit den bei der Spar­

kasse vorhandenen_Unterlagen verwendet werden können. Nur in Ausnahmefäl~ 

1 
l~n (F~rtigst~llung ~es Jahre~abschlusses in . ~en erst~n Januar- Tagen) 

wi-rd die Fertigung _einer e i g e n e n Aktivnachl'leisung für die hie. 

behandelten Darlehen u. U. nicht zu umgehen sein. Die LAB hat jedoch 

1/ in Aussicht gestellt, ihre Darlehensnachweisungen für . einzelne s· ·arkas-

III. 

sen mit Vorrang zu fertigen. • 
Betriebstechnische Abwi cklung des laufenden Geschäftsverkehrs -------------------------------------------------------------
'Vird den vorstehend unter II gemachten Vorschlägen gefolgt , so wickelt sich 

a·er laufende Geschäftsverkehr auf dem Sektor "Existenz- Aufbauhilfedarlehen" 

künftig wie folgt ab : 

1 , Die Sparkasse ni rnmt•die Einzahlungen der Darlehensschuldner mittels Zahl­

schein entgegen , prüft , soweit die Darlehenekontonum1:1er auf dem ":ahl- A 
schein nicht einge..QJ:..1J..Ql<"...t ist, die Ordnungsmäßigkeit der Kontonummer uJl!!P" 
leitet den eingezahlten Betrag Qurch die Buchung 

per BK 31 - Kasse 

an HK 411 - Girozentrale, laufendes Konto 

-• 
an die Lastenausgleichsbank weiter . 1Drfolgen die Zahlungen m"ittels Über·­

weisungsauftrag, so ist entsprechend zu verfahren . 

Es ist erforderlich, die Verbuchung der weitergeleiteten J3eträ.ge bei der 

LAJ3 zu überwachen , könnten die Gutschriften über ein internes Zwischen­

konto geleitet oder die Überweisungsträger auf b sonderen Sammelgutschrifts• 

aufgaben zusammengestellt werden , 

2. Nach Erhalt der Ta.gesaus.~üge ist zumindest festzustellen, ob die auf den 

einzelnen Auszügen verb~chten Beträge die Gesamtbeträge ergeben , die auf 

dem Tagesauszug für das Treuhandobligo vermerkt sind: Die einzelnen Aus­

züge sind alsdann einzusortieren. Die aus dem Tagesauszug des Treuhand­

obligos e1sichtlichen Kapital- (~vtl. auch Leis:ungs~Umsätze sind über HK 

64 und 46 zu verbuchen: 

01 o 

• 

• • • 

• -• 

3, Die zu den Zinsterminen von der LAB erstellten und der Spa~kasse über­

mittelten an die Anschrift der Darlehensschuldner gerichteten Zahlungs­

aufforderungen sollten in Fensterbriefumschlägen 'lleitergeleitet werden . 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Zahlungsaufforderungen bis 

zum Vorsprechen der Schuldner am Schalter aufzubewapl'en , 

4. Im Geschäftsverkehr mit der LAB sind neben der Abt eilungfai- Nummer der 

_!,.@, und zwar 

III - Lastenausgleichs- Abteilung - Kredi t verwaltung -

Bearbeitung gefährdeter, notleidender und gekündigter 
Eingliederungs- Darlehen , 

IV ~ Lastenausgleichs- Abteilung - Auszahlung und Buchhaltung 

der Eingliederungs- Darlehen , 

VII - Kreditüberwachungs- Abteilung 

~earbeitung gefährdeter und notleidender Eingliederungs­
Darlehen, soweit der betreffende Darlehensnehmer außerdem 
gefährdete bzw . notleidend gewordene ERP- und Betriebsmittel- · 
Kredite in mspruch geno~.men hat , 

Darlehensart, die 
die7Hausbank- Nummer sowie die laufende Nummer des Darlehnsnehmers iaut 

"Verzeichnis der Einzeldarlehnsnehmer11 (s . unten) anzugeben, 

IV n Überleitungsmaßnahmen 

Per 31 . 12 , 1955 ist letztmals , und zwa-r für das 2. Halbjahr 1955 ( bei 

global abrechnenden Instituten für die Zeit vom L 4, 1955 bis 3Ll2.1955 J, 

der übliche 3inzel abrechnungsbogen zu erstellen, Zusätzlich benötigt die 

L. B zur Vorbereitung der Umstellung umgeh9nd ein Verzeichnis der Einzel~ 

darlehensnehmer nach dem aus der Anlage ersichtlichen 1:uster , Die entspre­

chenden Formblätter gehen den Sparkassen in den nächsten Tagen zu . Das 

Verzeichnis der ~inzeldarlehnsnehmer ·ist so gestaltet , daß die Eintragungen 

in den ersten 4 Spalten auf die ersten ·4 Spal ten·des Einzelabrecbnungsbo­

gens durchgeschrieben werden können, so daß die eigentliche Mehra_rbei t sich: · 

auf Jie Ausfüllung der Spalten 5 bis 14 des Verzeichnisses der Binzeldar­

lehensnehmer erstreckt . 

Zur Ausfüllung d(:6' Verzeichnisses der Einzeldarlehensnehmer ist, so·.vei t sie ,,, 

die in ihm vorzunehmenden Eintragungen nicht ohne weiteres aus den Spdte:1~ 

bezeichnunger,/ergeben, folgendes zu bemerken: 
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1, In dem "Verzeichnis" sind die laufenden, gekündigten und die gestundeten 

Darlehen getrennt voneinander, also in besonderen Abschnit t en, aufzufüh­

ren 

2 . Maschinentechnisch bedingt, kann die LAB mit höchstens v~erstelligen 

Kont9nummern arbeiten. Sofern die bishe~ bei den Sparkassen ge~ührten 

Konten roehrstelligere Kontonummern tragen, läßt sich eine Umnumerierung 

der Konten leider nicht umgehen. 

In die Spalte 1 des Verzeichnisses der Einzeldarlehensnehmer sind also 

• 

die bisher bei def Sparkasse geführten Kontonummern einzusetzen 1 sofern. 

sie nicht mehr als 4 Stellen aufweisen, andernfalls die ab 1.1.1956 • 
geltenden neuen Kontonummern. 

3. Für die in Spalte 5 vorgesehene Schlüsselung der GeschädigtengruppFrtgil . 

folgende Regelung : 

Geschädigtengruppe 
------------------

Vertriebene ( Ausv1eis A und b ) 

Sowjetzonenflüchtlinge 
(.Ausweis C) 

Kriegssachgeschädigte 

Kriegsgefangene (Spätheimkehrer) 

Politisch und rassisch Verfolgte 

Sonstige 

Schlüsselzahl 

1 

4. Für die Spalte 6 g lt . folgender Schlüssel : 

'Virtschaftszweig 

Bauhandwerk 

Nahrungs- und Genußmit tel­
handwerk 

Bekleidungs- Handwerk 

Sonstiges Handwerk 

Großhandel 

':i:inzelhandel 

Handelsvertretung 

Verkehrs- und Gaststättengewerbe 

Industrie 

Freie Berufe und sonstige 

Schlüsselzahl -------------
0 

Für die Unterscheidung zwischen handwerklichen lilnd industriel­
len Betrieben ist die Zugehörigkeit zu der entsprechenden Kammer 

... 

• / 0 

• -• 

• 

• • • 

• -• 

- 6 -

(Handwerkskammer bzw . Industrie- und Handelskammer ) oder aie Be­
schäftigtengrenze - ca. 10 Mann - ausschl aggebend . 

5, In Spalte 7 sind die a u s g e z a h 1 t e n Darlehensbeträge einzu-

setzen. Bei Darlehen, die in Teilbeträgen ausgezahlt wur den, ist di e Ge­

samtsumme der Teilauszahlungen anzugeben, nicht etwa der derzei tige Sal­

do des :)arlehenskontos . 

6. Die Kündigungsgründe (Spalte 10) gemäß§ 8 der Weisu.~g vom 28.4.1950 
nebst Änderungen vom 31, 7, 1~50 und 19 . 12, 1950 in der ~assung vorn 

26 . 6.1951 sind. wi e folgt zu schlüsseln: 

§ 8 a unri chtig·e 1\ngaben über wirtsch:,.ftliche und per-
sönliche VP.rhältnisse des Darlehensnehme:i;s 

b Zahlun ·seinstellung oder Konkurseröffnung 

c Aufgabe der Erwerbstätigkeit 

d Rückstand mit 2 Halbjahresrat en 

e Vertragswidrige Verwendung des Darlehens 

und zusätzlich 

Vertragsverletzungen gemäß BGB 

Sonstige Y.ündigungsgründe, die außer den o.a, in 
der franz. Zone gült i g sind . 

r_, 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7. In Spalte 12 ist der Tag des ·nrksamwer dens ( .Tertst ellung lt. Umbuchungs ­

aufgabe der LAB) der gemäß Stundungsrundschreiben des BAA vom 30. 9. 1953 
erfol gten Stundungen anzugeben (nicht zu verwechseln mi t der durch die 

·reisung des BAA vom 5. 7. 1954 allgemein bestimmten Tilgungsaussetzung 

vom 1. 7, 1954 - 31. 12. 1955). 

8. In Spalte 14 sind u. a. die von den normalen Abzahlungssätzen - 3 ~ p,a. 

für die ersten 3 Jahre, danach 8 % p.a. - abweichenden Abzahlungssätze bzw. 

ibzahlungsraten anzugeben. 

In den nächsten Tagen wird die Lastenausgleichsbank den Sparkassen Vordrucke 

für die 'Sr'stellung des Verzeichnisses der Emzeldarlehnsnehm~r und der "Ein­

zelabrechnung" übersenden. 

-V-ir empfehlen , schon jetzt die vorbereitenden Arbeiten für die Aufnarillle der 

Kontenführung durcb. die Lastenausgleichsbank durchzuführen , insbesondere für 

die einzelnen Darlehnsnehmer die Geschädi,~t engruppe und den .'Tirtschaftszweig 

gemäß Spalte 5 .;nd 6 des Verzeichnisses fes t zulegen. 

Der Verbandsvorsteher 

i,A. D ir c k s 
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Hypotheken-Gewinnabgabe 

- 038 -

Soll 

vorgerechnete vorgerechnete erst. gez. 
Gruppe Zinsen Tilgung Zinsen 

1 2 

nicht veranl. HGA 
-- --1- - _ ,_ 

veranlagte HGA 

1 1 1 1 1 

Verrechnungskonto 034 (Summe: 3, 4, 5) 

Treuhandkonto ObFiDi 
nicht veranlagte 

veranlagte 

HGA-Schuldner 
nicht veranlagte 

veranlagte 

Zinsschuldnerkonto 
nicht veranlagte 

veranlagte 

nicht veranlagte 

T agesabschlufi vom 195 

erst. gez. HGA-Kapital Umsätze 
Tilgung Neue rfass./Erstatt. Posten 

3 4 5 DIii 1 om 

1 1 1 >< 
C 

tm1 
} -- -

DIH 

l)#f - - -
} --

VIH - - ---
0111 

} ---
01'1 

DIil • Zinsertragskonto } ••--

" 

Haben 

Gruppe 

nicht veranl. HGA 
-
veranlagte HGA 

• 

veranlagte vm -
nicht veranlagte Dlf{ 

Tilgungsschuldnerkonto } veranlagte f'llf1 ----

nicht veranlagte DIii 
Til gun gsertr ags kon t o } veranlagte 

--
[1111 

1 1 

HGA-Kapital Umsätze zurückger. zurückger. 
gez. Zinsen gez. Tilgung Zinsen Tilgung Ablös./Stornierg. 1---------,--I Posten 

s 11,., 1 om 1 2 3 4 

--LI- 1 1 1- - -

1 1 1 1 1 1 1 1 

-1~/ 
,--,--.;._~-----.!....__.!,_____!__.,:__I /'/~ 
=======================~============~=I' 
Verrechnungskonto 034 (Summe, 3, 4, 5) = --

Treuhandkonto ObFiDi 
nicht veranlagte DHI 

veranlagte C>lk ~ -

HGA-Schuldner 
nicht veranlagte DIii 

veranlagte DHI 
} 

Zinsschuldnerkonto 
nicht veranlagte Dlff 

veranlagte DH( 
} 

Zinsertragskonto 
nicht veranlagte fn1t 

veranlagte DIN 
} 

Tilgungsschuldnerkon10 
nicht veranlagte DHt 

veranlagte Dm } 

Tilgungsertragskonto 
nicht veranlagte !!llH 

veranlagte PIii 

-
} 

Vorsteher: aufgestellt : geprüft: 
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Darlehensbuchhaltung 
034 

Hypotheken 1/10-Rechte 

Hypotheken DM-Ausleihungen 
---

Darlehen langfris1ig 

Darlehen mittelfristig 

Kommunaldarlehen 

Zinsschuldner - vorgerechnete Zinsen -

Soll 

---

Zinsschuldner - erstattete gezahlte Zinsen -

Zinst:rtragskonto - zurückgerechnete Zinsen -
- -

Verzugszinsen 

Provisionen 
-

--

• Durchlaufende Beträge 

Verrechnungskonto Hauptbuchhaltung 

Verrechnungskonto Hypotheken-Gewinnabgabe 

Verrechnungskonto Aufbauhilfe 

Haben 

Hypotheken 1/10-Rechte 

Hypotheken DM-Ausleihungen 

Darlehen langfristig 

Darlehen mittelfristig 

Kommunaldarlehen • 
Zinsschuldner - zurückgerechnete Zinsen -

.. 
Zinsschuldner - gezahlte Zinsen -

Zinsertragskonto - lt. Zinssoli vereinnahmte Zinsen -

Verzugszinsen 

Provisionen 

Durchlaufende Beträge 

Verrechnungskonto Hauptbuchhaltung 

Verrechnungskonto Hypotheken-Gewinnabgabe 

Verrechnungskonto Aufüauh1:lc 

Vorsteher: 

1 Form. 4◄6 1 frttdr. (lndt - luiMr•tbr•I . Iod OldlUOI 500 6. 56 

Tagesabschlufi vom --- 195 

Umsä tz e 
Posten 

--~-

- -

-- --1-------

-
-- -------

- - --
-- - - --

- -- --~ 

-- --

--

Soll-Umsätze insgesamt: 

U msä tz e 
Posten 

()HI 1 DIJI 

,. -

--
--- ---

- -

--

- -
----- - - - --

--

-- --1---

- -

Haben-Umsätze insgesamt: 
1 .:= 

aufgestell t : geprüft: 



C") 
0 
\ 

w 
C ..-.. 

(.9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
~ 
CO 

E ..c 
(.) 
cn 
C 

s.... ·-Q} 

0 
E 
Q} 
C) 

1 ' 
cn 
C) 

Cl) C 
::J 
..c 
(.) 
cn 

> s.... 
0 

LL 
■ Q} 

..c ..c 
ü N 
cn LO 

(.) +.J L!) 
::J <X) 
Q} 0 s.... 01'-

ro Q} L!) 

"'O 
T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::J 

■ "'O 

(]) t 
Q} C 

s.... "'O +.J 
s......:::.::::: 

~ 
·o w 
~ -~ 
w e 

(.9 0... 

Darlehensbuchhaltung 
034 

Soll 

Gruppe 

Hypotheken 1/ 10-Rechte 

Hypotheken DM-Ausleihungen 

Darlehen langfristig 

. 
Darlehen mittelfristig 

Kommunaldarlehen 

eigene Forderung insgesamt: 

Aufbauhilfe 

Haben 

Gruppe 

Hypotheken 1/ 10-Rechte 

Hypotheken DM-Ausleihungen 

Darlehen lan1a?fristig 

Darlehen mittelfristig 

Kommunaldarlehen 

eigene Forderung insgesamt: 

Aufbauhilfe 

Vorsteher: 

Zinssoli - vor-
gerechnete Zinsen 

1 

- ,_ 

-

1 

Zinssoll - zurück-
gerechnete Zinsen 

1 

--

-

1 

Tagesabschlui vom - -- --- 195 

erst. gezahlte Zinsen 
Darlehens- Umsätze 2 u. 3 
auszahlung (nur für Posten 

2 3 Aufbauhilfe) 

1- - - -- / 
- ~ 

- --

-

1-

-

1 1 1 1 1 1 

Darlehens- Umsätze 2 u. 3 
gezahlte Zinsen rückzahlung (nur filr Posten 

2 3 Aufbauhilfe) 

-- / --
·-- --

- --

-

1 1 1 1 1 

aufgestellt: geprüft: 

• • 

• • 

Zins- und Tilgungsbedingungen für Aufbaudarlehen . 
-------------------------------------------------

Darlehensart : 

Existenzaufbauhilfe- Darlehen (SHG) 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 
Ge$tundete Darlehen 
Aufbaudarlehen/Gewerbe 
lfd . Abrechnung 
gekündigte Darlehen 
gestundete " 

Aufbaudarleh en/Härtefonds 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

Aufbaudarlehen/Nichtgesch • 
lfd . Abrechnung 

Aufbaudarlehen(Kgf . ) 
lfd . Abrechnung 

Dauerarbeitsplatzdarlehen 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

Arbeitsplatzdarlehen (LAG) 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

Wohnungsbaudarlehen 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

Wohnungsbaudarlehen/Hä rtefonds 

Darl ehen an kriegssachge­
schädigte Landwirte 

Zinsen 
% 

2 
4 

3 
4 

3 
4 

4 

3 

4 
5 

4 
5 

zinslos 
4 

zinslos 

zinslos 

Tilgung 
% 

3 bzw. 8 
abw. 

lo 
Abw. 

l o 
Abw . 

Abw. 

lo 

11 
Abw . 

11 
Abw . 

2 
Abw . 

2 

4 

a) Fälligkeits­
termin 

b ) Zinslauf 

a ) 30 . 6 . u . 31 . 12 . 
b ) 1 . 1 .-30 . 6 . u . 

1 . 1 .-31 . 12 . 

a) 31 . 5 . u . 3o . 11 . 
b) 1 . 1 .-30 . 6 . 

1 . 7 .-31 . 12 . 

a ) 31 . 3 . u . 3o . 9 . 
b) l . lo .-31 . 3 . 

1 . 4 . - 3o . 9 . 

a) 31 . 5 . u . 30 . ll . 
b ) 1 . 1 .-30 . 6 . 

1 . 7 .-31 . 12 . 

a) 28 . 2 .u. 30 . 8 . 
b) 1 . 9 .-28 . 2 . 

1 . 3 .-30 . l o . 

- " -

a) 31 . 5 . u . 30 . l l . 
b) 1 . 1 . - 30 . 6 . 

l . ~ . - 31 . 12 . 
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Zins- und Tilgungsbedingungen für Aufbaudarlehen. 
---------------------------------------------

Darlehensart: 

Existenzaufbauhilfe-Darlehen (SHG) 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 
Gestundete Darlehen 
Aufbaudarlehen/Gewerbe 
lfd. Abrechnung 
gekündi 1te Darlehen 
gestundete 11 

Aufbaudarlehen Härtefonds 
au ende Abrec ung 

gekündigte Darlehen 
Aufbaudarlehen/Nichtgesch. 
lfd. Abrechnung 
Aufbaudarlehen(Kßf.) 
lfd. Abrechnung 
Dauerarbeitsplatzdarlehen 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

Arbeitsplatzdarlehen (LAG) 
laufende Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

Wohnun~sbaudarlehen 
laufen e Abrechnung 
gekündigte Darlehen 

ohnungsbaudarlehen/Härtefonds 

Darlehen an kriegasachge­
schädigte Landwirte 

a) Fälligkeits-
Zinsen Tilgung termin 

% % b) Zinslauf 

2 
4 

3 bzw. 8 a) 30.6. u.31.12. 
abw. b) 1.1.-30.6. u. 

3 
4 

3 
4 

4 

3 

lo 
Abw. 

lo 
Abw. 

Abw. 

lo 

4 11 
5 Abw. 

4 11 
5 Abw. 

zinslos 2 
4 Abw. 

zinslos 2 

zinslos 4 

1.1.-31.12. 

a) 31.5.u.30.ll. 
b) 1.1.-30.6. 

1.1.-31.12. 

b
a) 2s.2.u.30.a. 

) 1.9.-28.2. 
1.3 .. -30.10. 

- II -

a) 31.5.u.30.ll. 
b) 1.1. - 30.6. 

l.i. - 31.12 • 
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Darlt snehmer: DM Tilgungsrate 
Nr. 

~~ Beseht. v. 

Leistungstermine 
;:-----------1 

vs I Blatt Nr.: 

_88. Nr. 

1 ... 1 ab 

Angelegt: l Geprüft : 

Darlehnszweck KK.-Nr. 

Konto-Nr. 
Zinse~ Leistung j Kap ital 

Datum .------.--.-
Tage ~, DM Zins-Soll Gezahlt Zins-Rest Rückzahlung I Ausleihung I Vortrag I Forderung 
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Darlehnsnehmer: DM Tilgungsrate 

Besch'\ v. 

Leistungstermine 

88. Nr. 

............. ····· • ab 

Darlehnszweck 

Zinsen Leistung Kapital 
Konto-Nr. Datum 1 1 • 

Tage 1 % 1 DM Zins-Soll Gezahlt Zins-Rest Rückzahlung j Ausleihung j Vortrag 

1- t-
1 

-· --- i- --•-

. ~ -- 1 - -

- -- - 1 -

Nr. 

RS l ßla1t Nr.: 

Angelegt: 1 Geprüft: 

KK.-Nr. 

Forderung 

f- - - -- +- -

---+-------+ 

--·-- 1 ---•--- - 1 - - 1--
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Darlehensbuchhaltung 
034 

Hypotheken 1/10-Rechte 

Hypotheken DM-Ausleihungen 
-

Darlehen langfristig 

Darlehen mittelfristig 

Kommunaldarlehen 
-· -

Zinsschuldner - vorgerechnete Zinsen -

--

Zinsschuldner · erstattete gezahlte Zinsen • 

Soll 

Zinsertragskonto · zurückgerechnete Zinsen • 
-

Verzugszinsen 

Provisionen 

Durchlaufende Beträge 

Verrechnungskonto Hauptbuchhaltung 

Verrechnungskonto Hypotheken-Gewinnabgabe 

Verrechnungskonto Aufbauhilfe 

---

Haben 

Hypotheken 1/ 10-Rechte 

Hypotheken DM-Ausleihungen 

Darlehen langfristig 

Darlehen mittelfristig 

Kommunaldarlehen 

Zinsschuldner - zurückgerechnete Zinsen • 

Zinsschuldner - gezahlte Zinsen • 

Zinsertragskonto - lt. Zinssoli vereinnahmte Zinsen -

Verzugszinsen 

Provisionen 

Durchlaufende Beträge 

Verrechnungskonto Hauotbuchhaltung 
-

Verrechnungskonto Hypotheken-Gewinnabgabe 

Verrechnungskonto Aufbauhilfe 
-

Vorsteher: 

[ f orm. 446 I hlHr. lladt • ltdtd„ckml - l d OldtSl'ff 500 6. Sb 

Tagesabschlui vom -~- 195 

Ums ä tze 
Posten 

- ---

--- ,_ 

. 

- - --· 

---
--- - --

- - - -

-- - - -

- ---

- -

Soll-Umsätze insgesamt: 

U msä tze 
Posten 

[)II< 

- -- -

-

-

--- -- -

-- -- - -

Haben-Umsätze insgesamt: 

aufgestell t : geprüft: 
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Darlehnsnehmer: DM Tilgungsrate 
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